
57 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationalrates'XIV. GP 

1975 12 04 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert 
(3. Kraftfahrgesetz-NovelIe) und zivilrecht
liche Bestimmungen über den Gebrauch von 

Sicherheitsgurten getroffen werden 

Der Nationalrat ,hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBL Nr. 267, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 285/ 
1971 und BGBL Nr. 286/1974 sowie der Kund
ma<,:hung BGBL Nr. 240/1970 wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 hat die lit. a zu lauten: 

"a) Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwin
digkeit von nicht mehr als 10 km/h und 
Kraftfahrzeuge, die mit einer ohne beson
deres Werkzeug nicht betätigbaren Ein
richtung versehen sind, mit der die Bau
artgeschwindigkeit des Fahrzeuges auf eine 
solche von nicht mehr als 10 km/h herab
gesetzt werden kann,' wenn diese Einrich
tung so eingestellt ist, daß die Bauart
geschwindigkeit des Fahrzeuges 10 km/h 
nicht überschreitet, sowie mit solchen 
Kraftfahrzeugen gezogene Anhänger; diese 
Fahrzeuge unterliegen jedoch den §§ 27 
Abs. 1 und 96;" ' 

2. Im § 1 Abs. 2 hat die lit. b zu lauten: 

"b) Transportkarren (§ 2 Z. 19), se1bstfahrende 
Arbeitsmaschinen (§ 2 Z. 21), Anhänger
Arbeitsmaschinen (§ 2 Z. 22) und- Sonder
kraftfahrzeuge (§ 2 Z. 23), mit denen im 
Rahmen ihrer bestimmungsgemäßen Ver
wendung Straßen mit öffentlichem Ver
kehr nur überquert oder auf ganz kurze 
Strecken oder gemäß § 50 Z. 9 der 
StVO. 1960 als Baustelle gekennzeichnete 
Strecken befahren werden, und mit Trans
portkarren, selbstfahrende Arbeitsmaschi
nen oder Sonderkraftfahrzeugen auf sol
chen Fahrten gezogene Anhänger;" 

3. Im § 1 Abs. 2 hat die lit. d zu lauten: 

"d) Heeresfahrzeuge (§ 2 Z. 38), die durch 
Bewaffnung, Panzerung oder ihre sonstige 
Bauweise für die militärische Verwendung 
im Zusammenhang mit Kampfeinsätzen 
besonders gebaut oder ausgerüstet oder 
diesem Zweck gewidmet sind; diese Fahr
zeuge unterliegen jedoch dem§ 97 Abs. 2." 

4. Im § 1 Abs. 4 erster Satz ist an Stelle der 
Worte "des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe, und Industrie" zu setzen "des Bundes
ministers für Verkehr". 

5. Im § 2 haben die Z. 8 und 9 zu lauten: 

,,8. Lastkraftwagen ein Kraftwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zur Beförderung von Gütern 
oder zum Ziehen von Anhängern auf für den 
Fahrzeugverkehr bestimmten Landflächen be
stimmt ist, auch wenn er in diesem Fall eine 
beschränkte Ladefläche aufweist; 

9. Zugmaschine ein Kraftwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zum Ziehen von Anhängern 
oder Geräten überwiegend auf nicht für den 
Fahrzeugverkehr bestimmten Landflächen oder 
zur Verwendung als Geräteträger bestimmt ist, 
auch wenn er eine beschränkte Ladefläche auf
weist;" 

6. Im § 2 hat Z. 10 zu lauten: 

,,10. Sattelkraftfahrzeug ein Sattelzugfahrzeug 
(Z. 11) mit einem so auf diesem aufliegenden 
Sattelanhänger (Z. 12), daß ein wesentlicher Teil 
seines Eigengewichtes oder, bei gleichmäßiger 
Verteilung der Ladung auf der Ladefläche, seines 
Gesamtgewichtes vom Sattelzugfahrzeug -getragen 
wird;" 

7. Im § 2 hat die Z. 13 zu lauten: 

,,13. Gelenkkraftfahrzeugein Kraftwagen mit 
einem Anhänger, die je für sich kein selbstän
diges Fahrzeug bilden und miteinander dauernd 
gelenkig verbunden sind;" 
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8. Im § 2 hat die Z. 14 zu lauten: 

,,14. Motorfahrrad ein Kraftrad (Z. 4) mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 
40 km/h bei einer Belastung von 75 kg, dessen 
Antriebsmotor, wenn er ein Hubkolbenmotor 
ist, einen Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 

hat;" 

9. Im § 2 Z. 18 sind nach den Worten 
,,300 kg" einzufügen "mit einer Bauartgeschwin
digkeit von nicht mehr als 30 km/h bei einer 
Belastung von 75 kg" und die Worte "und bei 
dem dauernd gewährleistet ist, daß mit ihm auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille 
mit einer Belastung von 75 kg eine Geschwindig-

. keit von 30 km/h nicht überschritten werden 
kann" zu streichen. 

10. Im § 2 Z. 20 sind nach den Worten 
,,5000 kg" einzufügen "mit einer Bauartge
schwindigkeit von nicht mehr als 40 krh/h" und 
die Worte "und bei dem dauernd gewährleistet 
ist, daß mit ihm auf gerader, waagrechter Fahr
bahn bei Windstille eine Geschwindigkeit von 
40 km/h nicht überschritten werden kann" zu 
streichen. 

11. Im § 2 ist an Stelle der Z. 23 zu setzen: 

,,22 a. Spezialkraftwagen ein Kraftwagen, der 
nicht unter Z. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20 oder 
21 fällt; 

23. Sonderkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug, 
das nicht oder nicht ausschließlich auf Rädern 
läuft sowie Einachszugmaschinen, die mit einem 
anderen Fahrzeug oder Gerät so verbunden sind, 
daß sie mit diesem ein einziges Kraftfahrzeug 
bilden;" 

12. Im § 2 wird nach der Z. 25 als neue Z. 25 ~ 
eingefügt: 

,,25 a. Omnibusanhänger ein Anhänger, der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließ
lich oder vorwiegend zur Beförderung von Per
sonen bestimmt ist;" 

13. Im § 2 wird nach Z. 26 als neue Z. 26 a ein
gefügt: 

,,26 a. Nachläufer ein nicht unter Z. 12 fallen
der Anhänger, der nach seiner Bauart und Aus
rüstung dazu bestimmt ist, auch nur durch das 
Ladegut des Zugfahrzeuges gezogen zu werden;" 

14. Im § 2 Z. 30 ist nach dem Wort "Sattel
kraftfahrzeuge" einzufügen "und Gelenkkraft
fahrzeuge". 

15. Im § 2 wird nach Z. 32 als neue Z. 32 a 
eingefügt: 

,,32 a. Höchstgewicht das vom Erzeuger an
gegebene höchste technisch mögliche Gesamt
gewicht· des Fahrzeuges;" 

16. Im § 2 werden nach Z. 35 als neue Z. 35 a 
und Z. 35 beingefügt: 

,,35 a. Sattellast die bei einem auf waagrechter, 
ebener Fahrbahn stehenden Sattelkraftfahrzeug 
vom Sattelanhänger auf das Sattelzugfahrzeug 
übertragene lotrechte Last; 

35 b. höchste zulässige Sattellast die höchste 
Sattellast, die auf ein bestimmtes Sattelzugfahr
zeug übertragen werden darf oder die ein be
stimmter Sattelanhänger übertragen darf;" 

17. Im § 2 werden nach Z. 37 als neue Z. 37 a, 
Z. 37 bund Z. 37 c eingefügt: 

,,37 a. Bauartgeschwindigkeit die Geschwindig
keit, hinsichtlich der auf Grund der Bauart des 
Fahrzeuges dauernd gewährleistet ist, daß sie auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille 
nicht überschritten werde)l kann; 

37 b. landwirtschaftliches Fahrzeug ein. Fahr
zeug, das zur Verwendung im Rahmen eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes be
stimmt ist; 

37 c. Wendekreis der Kreis, den der äußerste 
Punkt eines mit größtem Einschlag der Lenk
vorrichtung fahrenden Fahrzeuges beschreibt;" 

18. Im § 2 wird der Punkt am Ende der Z. 38 
durch einen Strichpunkt ersetzt und als neue 
Z. 39 angefügt: 

,,39. Langgutfuhr die Beförderung von Ladun
gen 

a) mit Kraftfahrzeugen, wenn 
aa) die Länge des Kraftfahrzeuges samt 

der Ladung 14 m übersteigt oder ' 
bb) die Ladung um mehr als ein Viertel 

der Länge des Kraftfahrzeuges über 
dessen hintersten Punkt hinausragt; 

b) mit Kraftfahrzeugen mit Anhängern, wenn 
aa) die Länge des letzten Anhängers samt 

der Ladung 14 m übersteigt, 
bb) die Ladung des, letzten Anhängers 

um mehr als ein Viertel der Länge des 
Anhängers über dessen hintersten 
Punkt hinausragt oder 

cc) der letzte Anhänger ein Nachläufer 
(Z. 26 a) ist und die Ladung um mehr 
als ein Fünftel ihrer Länge üher den 
hintersten Punkt des Nachläufers 
hinausragt. " 

) 

19. Im § 3 hat der Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Sattelkraftfahrzeuge, Sattelzugfahrzeuge, 
Gelenkkraftfahrzeuge, Mannschaftstransport
fahrzeuge, Transportkarren, selbstfahrende Ar
beitsmaschinen, Anhänger-Arbeitsmaschinen, 
Invalidenkraftfahrzeuge und Ausgleichkraftfahr
zeuge fallen jeweils in die ihrer Bauart und Ver
wendungsbestimmung entsprechende, in Abs. 1 
angeführte Ober- und Untergruppe." 
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20. Im § 4 hat der Abs. 1 Zu lauten: 

,,(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen 
verkehrs- und betriebssicher gebaut und aus
gerüstet sein. Die Sicht vom Lenkerplatz aus 
muß für das sichere Lenken des Fahrzeuges aus
reichen. Die Vorrichtungen zum Betrieb eines 
Kraftfahrzeuges müssen so ,angeor,dnet sein, da·ß 
sie der Lenker auch bei bestimmungs gemäßer 
Verwendung eines geeigneten Sicherheitsgurtes, 
ohne das Augenmerk von der Fahrbahn abzu
wenden, leicht und ohne Gefahr einer Verwechs
lung betätigen und das Fahrzeug sicher lenken 
kann. Die Wirksamkeit und Brauchbarkeit der 
für die verkehrs- und betriebssichere Verwen
dung dieser Fahrzeuge maßgebenden Teile muß 
bei sachgemäßer Wartung und Handhabung zu 
erwarten sein; diese Teile müssen so ausgebildet 
und angeordnet sein, daß ihr ordnungsgemäßer 
Zustand leicht überwacht werden kann und ein 
entsprechender Austausch möglich ist." 

21. Im § 4 Abs. 2 a erster Satz haben die 
Worte "der Klassen I und II" zu entfallen. 

22. Im § 4 ist nach dem Abs. 5 als neuer 
Abs. 5 a einzufügen: 

,,(5 a) Kraftwagen und Motordreitäder müssen 
vorne und hinten mit einer geeigneten und 
leicht zugänglichen Einrichtung zum Anbringen 
eines Abschleppseiles oder einer Abschleppstange 
versehen sein; dies gilt jedoch hinsichtlich der 
vorne anzubringenden Einrichtung nicht für 
Fahrzeuge, die nur teilweise hochgehoben abge
schleppt werden können." 

23. Im § 4 haben die Abs. 9 und 10 zu ent
fallen. 

24. Im § 5 hat der Abs. 1 zu lauten: 

. ,,(1) Teile und Ausrüstungsgegenstände von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern, die für die 
Verkehrs- und Betriebssicherheit von besonderer 
Bedeutung sind und die im Hinblick auf ihre 
Bauart und Wirkungsweise einer von der Prü
fungdes Fahrzeuges (§ 29 Abs. 4 und § 31 
Abs. 3) getrennten Prüfung unterzogen werden 
müssen, dürfen, unbeschadet des Abs. 3, für 
Fahrzeuge, die für den Verkehr in österreich 
bestimmt sind, nur feilgeboten oder verwendet 
werden, wenn 

a) sie unbeschadet der Bestim'mungen des 
Abs. 3 einer gemäß § 35 Abs. 1 genehmig
ten Type oder einer im Ausland genehmig
ten Type. angehören, deren Genehmigung 
gemäß § 35 Abs. 4 anerkannt wurde, 

b) sie den für sie geltenden Bestimmungen 
entsprechen, 

c) an ihnen das für diese Type festgesetzte 
Genehmigungszeichen vollständig sich tb3 r 
und dauernd gut lesbar und unverwischbar 
angebracht ist und 

d) sie mit dieser Type übereinstimmen. 

Das gleiche gilt für das Feilbieten von Sturz
helmen für Kraftfahrer sowie für das Feilbieten 
und Mitführen von Warneinrichtungen (§ 89 
Abs. 2 StVO. 1960)." 

25. Im § 5 hat der Abs. 2 zu entfallen. 

26. Im § 5 Abs. 3 sind an Stelle der Worte 
"finden die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
keine Anwendung" die Worte zu setzen "ist 
Abs. 1 nicht anzuwenden". 

27; Im § 5 hat der Abs. 4 zu entfallen. 

28. § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. B rem sen 

(1) Kraftfahrzeuge, außer den im Abs. 2 an
geführten, müssen mindestens zwei Brems
anlagen aufweisen, von denen jede aus einer 
Betätigungseinrichtung, einer übertragungsein
richtung und den auf Räder wirkenden Brems
vorrichtungen besteht. Jede Bremsanlage muß 
vom Lenkerplatz aus betätigt werden können. 
Die Bremsanlagen müssen so beschaffen und 
eingebaut sein, daß mit ihnen bei betriebsüblicher 
Beanspruchung und ordnungsgemäßer Wartung 
trotz Erschütterung, Alterung, Abnützung und 
Korrosion die vorgeschriebene Wirksamkeit 
erreicht wird. 

(2) Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwin
digkeit von nicht mehr als 25 km/h und Invali
denkraftfahrzeuge (§ 94) sowie Transportkarren 
(§ 91 Abs. 1) und s·elbstfahrende Arbeitsmaschi
nen (§ 93) mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 30 km/h müssen nur eine Brems
anlage aufweisen, sofern diese nicht mit elek
trischer Energie betrieben wird. Diese Brems
anlage muß auf die Räder wenigstens einer 
Achse des Fahrzeuges wirken und vom Lenker 
betätigt werden können, wenn er die Lenkvor
richtung mit mindestens einer Hand festhält. Diese 
Bremsanlage muß mit einer gesonderten Be
tätigungseinrichtung in der im Abs. 3 angeführ
ten Weise feststellbar sein. Beim Ausfallen eines 
Teiles der Bremsanlage, dessen Ausfallen nicht 
ausgeschlossen werden kann, muß bei Betätigung 
des verbleibenden Teiles der Bremsanlage mit 
jeder ihrer beiden Betätigungseinrichtungen das 
Fahrzeug auf trockener Fahrbahn auf ange
messene . Entfernung zum Stillstand gebracht 
werden können. 

(3) Bei Kraftwagen muß der Lenker eine der 
im Abs. 1 angeführten Bremsanlagen betätigen 
können, wenn er die Lenkvorrichtung mit beiden 
Händen festhält. Diese Bremsanlage gilt als 
Betriebsbremsanlage, die andere, außer in den 
im Abs. 4 Z. 2 und 3 angeführten Fällen, als . 
Hilfsbremsanlage. Die Hilfsbremsanlage muß so 
betätigt werden können, daß der Lenker hiebei 

2 
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die Lenkvorrichtung mit mindestens einer Hand 
festhält. Mit jeder derbeiden in Abs. 1 ange
führten Bremsanlagen muß es dem Lenker, 
unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 4, 
möglich sein, auch bei höchster zulässiger Be
lastung des Fahrzeuges, auf allen in Betracht 
kommenden Steigungen und Gefällen und auch 
beim Ziehen von Anhängern bei jeder Fahr
geschwindigkeit die Bewegung des Fahrzeuges 
zu iheherrschen und dessen Geschwindigkeit, der 
jeweiligen Verkehrslage entsprechend, sicher, 
schnell und auf eine im Hinblick auf die Zweck
bestimmung als Betriebs- oder als Hilfsbremse 
möglichst geringe Entfernung bis zum Stillstand 
des Fahrzeuges zu verringern und das unbeab
sichtigte Abrollen des Fahrzeuges auszuschließen. 
Die Hilfsbremsanlage muß wirken können, wenn 
die Betriebsbremsanlage versagt; dies gilt jedoch 
nicht, wenn beim Ausfallen eines Teiles der 
Betriebsbremsanlage, dessen Ausfallen nicht aus
geschlossen werden kann, oder bei Störungen 
der Betriebsbremsanlage (wie mangelhafte Wir
kung, teilweise oder völlige Erschöpfung des 
Energievorrates) mit den nicht vom Ausfall oder 
von der Störung betroffenen Teilen der Betriebs
bremsanlage die für die Hilfsbremsanlage vor
geschriebene Wirksamkeit erzielt werden kann. 
Die Wirkung dieser Brems~nlagen muß abstufbar 
sein. Bei Kraftwagen mit einer Bauartgeschwindig
keit von mehr als 25 km/h muß die Bremsanlage 
auf alle Räder wirken können. Eine Bremsanlage 
muß vom Lenkerplatz aus so feststellbar sein, 
daß mit ihr das Abrollen des Fahrzeuges auch 
bei Abwesenheit des Lenkers durch eine aus
schließlich mechanische Vorrichtung dauernd 
verhindert werden kann. Diese Bremsanlage gilt 
als Feststellbremsanlage. 

(4) Die Betriebsbremsanlage, die Hilfsbrems
anlage und die Feststellbremsanlage dürfen 

- gemeinsame Teile aufweisen, wenn . 

1. mindestens zwei voneinander unabhängige 
Betätigungseinrichtungen vorhanden sind; 

2. bei gemeinsamer Betätigungseinrichtung der 
Betriebsbremsanlage und der Hilfsbremsanlage 
a) die Betäti&ungs:einrichtung der Betriebs

bremsanlage von der der Fests'tellbrems
anlage getrennt Jst und 

b) das Fahrzeug mit der Fes~tellbremsanlage 
langehalroen werden kann; 

3. bei gemeinsamer Betätligungseinrichtung und 
gemeinsamer übertragungseimichtung der Be
triebsbremsanlage und der Hilfsbremsanlage 
die für die Hilfsbrems.anlage vorgeschriebene 
Wirksamkeit ohne die FahrstabiLität des Fahr
zeuges während des Brems:ens zu beeinträChti
gen erzielt werden kann: 
. a) beim Ausfallen eines Teiles der Betriebs

bl'emsanlage, dessen Ausfa:lIen nicht ausge
schlossen werden kann, oder bei Störungen 
der ß:etriebsbremsanlage (wie mangelhafte 

Wirkung, teilweise oder völlige Erschöpfung 
des Energievorr<lites) mit den nicht vom 
Ausfall oder von der Störung betroffenen 
Teilen der Betriebsbr,emsanIage, 

b) bei iß,etmiebsbremsanlagen, bei denen ,die zu 
ihrer Bletätigung erforderliiche Muskelkraft 
des L:enkers durch eine Hilfskraft unter
stützt wird (Hilfskraftbremsanlage), bei 
Ausf,aU dieser Unterstützung mit der Mus
kelkraft des Lenkers oder mit Unter
stützung des vom Ener&i!eausfall nicht be
eipflußten Energievorrates, 

c) bei B.etriebsbl1emsanlag,en, bei denen die auf 
die Betätigungseinrichtungen ,ausgeübte 
Muskdkraftausschließlich zur S:teuerung 
der aufdi:e Bremsen wLrkenJen Kraft dient 
(Fr.emdkraftbremsanla;,g,e), bei Ausfall eines 
Energiespeichers mit einem von diesem 
unabhängigen weiteren Energiespeicher. 

(5) Bei Krafträdern muß es ·dem Lenker mit 
jeder ,der im Ab~. 1 ,a;,ngeführten Bremsanlagen 
möglich sein, auch bei höchster zulässiger Be
laSitung dies Fahrzeuges, auf allen in Betracht 
kommenden Steigungen und GefäHen und auch 
beim Ziehen von Anhängern bei jeder Fahrge
schwindigkeitcLies,e, der jeweiLigen Verkehrslage 
entspl"echend, sicher, schnell und auf eine mög
lichst geringe Entfernung bis zum Stillstand des 
Fahrzeug,es zu V'el'rmg,ern und das unheahsich·tigte 
Abrollen des Fahrzeuges auszuschließen. 'Bei 
gl~ich'Zeitiger ßoetätligung bcider Br,emsanlagen 
müssen !aUe Räder des Fahrzeuges gebremst wer
den können; dies gilt jedoch nicht für das Bei
wagenrad bei Motorfahrrädern und Motor
rädern mit B.eiwagen. Bei mehrspur,igen Kraft
rädern muß eine Bremsanlage vom Lenkerplatz 
aus so feststellhar sein, .daß m~t ihr das Abrollen 
des Fahrzeuges auch bei Abwesenheit des Len
kers durch eine :l>usschLießl,ich mechanische Vor
richtung dauernd verhindert wel'den kann. Diese 
ßoremsanla.ge gilt als Feststellbremsanlage. 

(6) Lastkraftwagen, Sattelzugfahrzeuge, Kraft
wagen von Gelenkkraftfahrzeugen und SpeziaI
kraftwagen mit einem Eigengewicht von mehr 
als 3500 kg sowie Omnibusse müssen außer den 
im Abs. 1 angeführten Brems'anlagen eine Ein
richtung aufweisen, mit der ,die Geschw~ndigkeit 
des 'Fahrzeuges ohne Verw,enidung der Betr.i'ebs-, 
der Hilfs- oder ,der FeS'tstellbremsanlage, jedoch 
nicht bis zum Stillstand des F.ahrzeuges, ver
mngert werden kann (Verlangsamer,anlage). 

(7) Bei Personenkraftwagen, Kombinations
kraf,tw.agen, Omnibussen, Lastkraftwagen sowie 
bei Spezialkrahwag,en mit einer Bauartg,eschwin
digkerut von mehr als 35 km/h, muß die Betriebs
bremsanlage eine Zw,eikreisbremsanlage sein; 
dies gilt nicht für Sattelzugfahrzeuge und Kraft
wagen von GeLenkkraftfahrz.eugen, bei denen die 
übertragungs.einl1ichtung für die Bremsanl:lige des 
Anhängers von der des ZugfahrZJeuges unahhängig 
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ist. Die Zweikreisbremsanlage ist etn·e Brems
anlage, bei der bei Ausfall eines Teiles 1hrer 
übeI1tragungseinrichtung eiJlle entsprechende An
z.ahl von Rädern gebremst w.erden kann. 

(7 a) Bei Personenkraftwagen, Kombinations
kraftwagen, Omnibussen, Lastkraftwagen, Sattel
zugfahrzeugen, Kraftwagen von Gelenkkraft
fahrzeugen sowie bei Spezialkraftwagen mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 
35 km/h, deren Betriebsbremsanlage nicht eine 
selbsttätig wirkende Einrichtung zur Verhin
derung des Blockierens von Rädern während 
des Bremsvorganges aufweist, müssen die an den 
Rädern wirksamen Bremskräfte unabhängig 
von der Belastung des Fahrzeuges in einer die 
Fahrstabilität des Fahrzeuges nicht beeinträch
tigenden Weise auf die Fahrzeagachsen aufgeteilt 

. sein (lastkonforme Bremskraftverteilung). 

(7 b) Bei Kraftwagen mit einer Bauart
geschwindigkeit von mehr als 25 km/h, die zum 
Ziehen von Anhängern bestimmt sind, mit 
denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h über
schritten werden darf und deren höchstes zu
lässiges Gesamtgewicht 3500 kg übersteigt, muß 

a) bei der Betätigung der Hilfsbremsanlage 
oder der Feststellbremsanlage des Kraft
wagens die Bremsanlage des Anhängers 
abgestuft wirksam werden; 

b) bei Ausfall eines Teiles der übertragungs
einrichtung _der Betriebsbremsanlage des 
Kraftwagens - gemäß Abs. 7 die Brems
anlage des Anhängers mit dem verbleiben
den Teil der übertragungseinrichtung der 
Betriebsbremsanlage des Kraftwagens ab
stufbar betätigt werden können; 

c) es dem Lenker beim Abreißen oder bei 
Undichtheit einer der Verbindungsleitun
gen vom Kraftwagen zur Bremsanlage des 
Anhängers möglich sein, diese durch die 
Betätigungseinrichtung der Betriebsbrems
anlage oder der Hilfsbremsanlage des 
Kraftwagens oder durch eine besondere 
Betätigungseinrichtung zu betätigen, wenn 
nicht die Bremsung des Anh~ngers durch 
das Abreißen oder die Undichtheit selbst
tätig erfolgt. 

(7 c) Bei Druckluftbremsanlagen von Kraft
wagen mit ·einer BauartgeschwiIlidigkeit von 
mehr als 25 km/h, die zum Ziehen von Anhän
gern mit Druckluftbremsen bestimmt sind, sowie 
bei solchen Anhängern, mit denen eine Ge
schwindigkeit von 25 km/h überschritten werden 
darf, muß die Betätigung der Anhängerbrems
anlage durch Steigerung des Druckes in der 
Steuerleitung erfolgen und dabei die Versorgung 
des Druckluftvorratsbehältersdes Anhängers 
vom Kraftwagen aus möglich sein (Mehr
leitungsbremsanlage). 

(9) Bei Invaliden- und Ausgleichkraftfahr
zeugen darf die Betriebsbremsanlage, sofern 
keine andere Möglichkeit besteht, auch so zu 
betätigen sein, daß der Lenker die Lenkvor
richtung hiezu mit einer Hand loslassen muß. 

(10) Sofern in Abs. 11 nichts anderes bestimmt 
ist, müssen Anhänger mindestens eine Brems
anlage haben, die wirkt, wenn die Betriebs
bremsanlage des Zugfahrzeuges betätigt wird. 
Die Wirksamkeit dieser Bremsanlage muß dem 
Gesamtgewicht des Anhängers entsprechend 
geregelt werden können; für Anhänger mit 
einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 3500 kg, mit denen eine Geschwindig
keit von 25 km/h überschritten werden darf, gilt 
jedoch Abs. 7 a sinngemäß. Eine Bremsanlage 
des Anhängers muß so feststellbar sein, daß das 
Abrollen des Anhängers mit ihr, auch wenn 
er nicht mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, 
durch eine ausschließlich mechanische Vorrich
tung dauernd verhindert werden kann. Eine 
Bremsanlage müssen nicht haben 

a) leichte Anhänger, wenn sie dazu bestimmt 
sind, ausschließlich mit Kraftfahrzeugen 
gezogen zu werden, deren Eigengewicht 
das Doppelte des höchsten zulässigen Ge
samtgewichtes des Anhängers überschreitet, 
und 
landwirtschaftliche Anhänger mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 
nicht mehr als 1500 kg, mit denen eine 
Geschwindigkeit von 25 km/h nicht über
schritten werden darf und die dazu be
stimmt sind, mit Zugfahrzeugen gezogen 
zu werden, deren Eigengewicht nicht 
geringer ist als das höchste zulässige Ge
samtgewicht dieser Anhänger. 

(10 a) Bei Anhängern, mit denen eine Ge
schwindigkeit von 25 km/h überschritten werden 
darf, ausgenommen die im Abs. 10 lit. a ange
führten, sowie bei Anhängern, deren höchstes 
zulässiges Gesamtgewicht 5000 kg übersteigt, 
muß die im Abs. 10 erster Satz angeführte 
Bremsanlage auf alle Räder wirken können; bei 
Nachläufern mit mehr als einer Achse müssen 
jedoch vom Zugfahrzeug unabhängig lenkbare 
Räder nicht gebremst werden können, wenn die 
Summe der höchsten -zulässigen Achslasten der 
nicht lenkbaren Räder mindestens zwei Drittel 
des höchsten. zulässigen Gesamtgewichtes des 
Nachläufers beträgt. 

(11) Anhänger mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
außer Sattelanhängern, Anhängern von Gelenk
kraftfahrzeugen, Omnibusanhängern und An
hängern zur Beförderung gefährlicher Güter 
(§ 92),' dürfen auch als einzige Bremsanlage eine 
Auflaufbremsanlage haben. Die Auflaufbrems
anlage ist eine Bremsanlage, die nur wirkt, wenn 
sich der Anhänger dem Zugfahrzeug nähert. 
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Auflaufbremsanlagen müssen eine für die Brems
vorrichtungen geeIgnete übertragungseinrich
tung haben, durch die die vorgeschriebene 
Bremswirkung ohne das Einwirken von gefähr
lichen Deichselkräften auf das Zugfahrzeug 
erreicht werden kann. Landwirtschaftliche An
hänger, mit denen eine Geschwindigkeit von 
25 km/h nicht überschritten werden darf, dürfen 
auch bei einem höchsten zulässigen Gesamt
gewicht von mehr als 3500 kg als einzige Brems
anlage eine Auflaufbremsanlage oder eine Brems
anlage haben, die unabhängig von der Betriebs
bremsanlage zu betätigen ist. 

(12) Anhänger müssen eine Vorrichtung auf
weisen, durch die sie selbsttätig zum Stehen 
gebracht werden, wenn sie ohne den Willen des 
Lenkers nicht mehr durch die Anhäng,evorrich
tun gen mit dem Zugfahrzeug verbunden sind; 
dies gilt jedoch nicht für Anhänger mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht 
mehr als 1500 kg und nur einer Achse oder mit 
zwei Achsen, deren Abstand 1 m nicht über
steigt, und die entweder mit dem Zugfahrzeug 
außer durch die Anhängerdeichsel auch durch 
eine Sicherungsverbindung (§ 13 Abs. 5) ver
bunden werden können oder landwirtschaftliche 
Anhänger sind, wenn mit ihnen eine Geschwin
digkeit von 25 km/h nicht überschritten werden 
darf. 

(12 a) Bei' Anhängern mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg, 
mit denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h 
überschritten werden ,darf, muß mit der im 
Abs. 10 erster Satz angeführten Bremsanlage 
bei einer Störung der übertragungseinrichtung, 
außer der Steuerleitung, eine entsprechende 
Anzahl von Rädern gebremst werden können; 
hiebei muß die Energieversorgung des von der 
Störung nicht betroffenen Teiles der Brems
anlage gewährleistet sein oder beim Stillstand 
des Fahrzeuges leicht hergestellt werden können. 

(12 b) Bei Hilfskraftbremsanlagen und Fremd
kraftbremsanlagen müssen die Einrichtungen 
zur Erzeugung, Speicherung und übertragung 
der Energie ein rasches und erschöpfungssicheres 
Wirken der Bremsanlage gewährleisten. Druck
luftbremsanlagen müssen Energiespeicher aus
reichenden Fassungsraumes sowie Luftverdichter 
genügender Förderwirkung aufweisen. Energie
speicher mit mechanischen Speicherelementen 
(Federspeicherbremsanlagen) dürfen nicht für die 
Wirksamkeit der Betriebsbremsanlagen verwen
det werden müssen." 

und Matschreifen oder als Schnee-, Matsch- und 
Eisreifen bestimmten Reifen, bei der Bauart
geschwindigkeit des Fahrzeuges verkehrs- und 
betriebssicher sind und durch die die Fahrbahn 
bei üblicher Benützung nicht in einem unzuläs
sigen Ausmaß abgenützt werden kann." 

29. Im § 7 Abs. 1 'letzter S:utz ist an Stlelle der 
Wo,rte ", mit ,denen auf ~eratder, waagrechter 
Fahrbahn bei W,indsful1e eine Geschwindigkeit 
von 25 km/h überschritten w,erden kann," zu 
setzen "mit 'einer Bauartgeschwmdigkeit von 
mehr als 25 km/he<. 

30. Im § 7 hat der Abs. 4 zu entfallen. 

31. Im § 8 hat der Abs. 3 zu ·entf.allen. 

32. Im § 9 Abs. 1 ,erster Satz haben die Worte 
"der Klasse I (§ 90 Abs. 2)" zu entfal1en. 

33. Im § 10 hat der Abs. 3 zu -entfallen. 

34. Im § 11 hat der Ahs. 4 zu entfallen. 

35. Im § 12 ha:t der Abs. 3 zuendaUen. 

36. Im § 13 Abs. 2 ,erster Satz ist ,an SteIle der 
Worte "Zugmaschin'en, die zur Verwendung im 
Rahmen eines land- und forstw,irtschaftlichen 
Betriebes b,eslfummt s~nd und mit denen ,auf ge
mder, waagr,echter Fahrbahn bei WindstiHe ,eine 
Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschrit
ten werden kann." zu setzen ".1afiidwirtschaftliche 
Zugmaschinen mit einer Bauartg'eschwindigkeit 
von nicht mehr als 25 km/h.". 

37. Im § 13 Abs. 3 erster Satz rist an Stelle 
von ,,(87 Abs. 3)" zu setzen ,,(§ 2 Z. 25 a)". 

38. Im § 13 Abs. 4 entfmt der zw,eite Satz. 

39. Im § 13 Abs. 5 ist an SueHe der Worte 
"Anhänger, die zur Verwendung .im Rahmen 
einles land- und forstwirtschaftl,ichen Betriebes 
besttmmt s,ind un,d" zu setzen "landwirtschaft
liche Anhänger,". 

40. Im § 14 Abs. 1 vierter Sattz ist an Stelle 
der Worte", mit denen auf gerader, waagr,echter 
Fahrbahn bei Windsci:11eeine Geschwindigkeit 
von 40 km/h nicht üherschr,rtten werden kann," 
zu setzen "mi.t .einer Baua1'ltgeschW1ind~gkeit von 
nicht mehr als 40 km/h". 

41. Im § 14 Abs. 1 halt der fünf,te Satz zu 
entfaQ1en. 

42. Im § 14 Ahs. 1 hat der siebente Satz zu 
entfaUen. 

43. Im § 14 Abs. ,1 hat der letzte Satz zu ent-
28 a. Im § 7 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten: f'aLlen. 

"Kraftfahrzeuge und die mit ihnen gezogenen 
Anhänger außer Anhängeschlitten müssen mit 
Reifen oder Gleisketten versehen sein, die nach 
ihrer Bauart, ihren Abmessungen und ihrem Zu
stand auch bei den höchsten für das Fahrzeug 
zulässigen Achslasten und, außer bei als Schnee-

44. Im § 14 Abs. 3 hat der zweite Satz zu lau
ten: 

"Die BegI'lenzutli~sleuchten müss,en symmetrisch 
zur Längsmittel,ehene ,des Fahrzleug,esangebracht 
sein." 
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45. Im § 14 Abs. 3 letzter Satz ha:ben der Bei
strich nach dem WOlit "Nebels.cheinwerfer" so
wie die Worte "Bl1eitstrahler oder TeilfernLicht
scheinwerfer" zu entfallen. 

46. Im § 14 Abs. 4 hat der zweite Satz zu lau
ten: 
"DieSchl1ußleuchnen müssen symmetnisch zur 
Längsminnelebene des Fahrzeuges angebracht 
sein." 

47. Im § 14 Abs. 4 letzter Sa,tz haben der Bei
strich nach dem Wort "Nebdscheinwerfer" so
wie di.e Wome "BreitstraMer, Teilfernlichtschein
werfer" zu enllfallen. 

48. Im § 14 Abs. 5 ,ist am Ende des ersten 
Satzes vor dem Punkt einzufü~en: ,,(roue Rück~ 
surahler)" . 

49. Im § 14 Abs. 5 hat der dritte Sa"tz zu lau
ten: 
"Die Rückstrahler müssen symmetrisch zur 
Längsm~ttelebene des Fahrzeuges ang.ebracht 
sein." 

50. Im § 14 Abs. 5 hat der Anfang des vierten 
Satzes zu lauten: 
"Kraftw.a"g,en, deren Länge 6 m übersteigt, müs
sen an beiden Längss:eirten mit Rücksurahlern 
ausgerüstet sein, mit denen im Licht" 

51. Im § 14 Abs. 5 vieliter Satz ist am Ende 
des ersten Halbsatzes vor dem Strichpunkt ein
zufügen: ,,(gelbrote Rückstrahler)". 

52. Im § 14 Abs. 5 hat im vierten Satz der 
zweiue Halbsatz zu entfa.llen. 

53. Im § 14 Abs. 5 hat der letzte Satz zu ent
fallen. 

54. In § 14 hat.der Abs. 9 zu lauten: 
,,(9) Die in den Abs. 1 bis 7, § 18 und § 19 

angeführten Scheinwerfer, Leuchten und Rück
strahler müssen mit dem Fahrzeug dauernd fest 
verbunden sein; dies gilt jedoch nicht für 

a) Scheinwerfer mit Vorrichtungen ~um Aus
fahren oder Abdecken, 

b) die [m § 99 Abs. 2 angef,ührten Ersatzvor
richtungen und 

c) Scheinwerfer, Leuchten und Rückstrahler, 
die nur unter wesentlicher Beeinträchtigung 
der bestimmungsgemäßen Verwendung des 
Fahrzeuges an di'esem angebracht werden 
können, wenn sie auf einem abnehmbaren 
starren Leuchtenträger angebracht sind." 

55. 1m § 15 Ab~. 1 ha't die lit. d zu lauten: 
"d) Motorfahrräder müssen nicht mit Be

grenzungsleuchten .aus.gerüstet sein." 

56. Im § 16 Abs. 1 is·t nach dem ersten Satz 
einzufügen: 
"Diese Rückstrahler müss:en auch dann mit dem 
Fahrzeug dauernd fest Vierbu'nden sein, wenn die 

hinteren Leuchten auf einem Leuchtenträger 
(§ 14 Am. 9 lit. c) angebracht sind; werden sie 
durch den Leuchtenträg,er verdeckt, so müssen 
auch auf d~esem Rückstrahller angebracht sein." 

57. Im § 16 Abs. 2 hat der ers:üe Sa,tz zu lau
ten: 
"AIihänger müssen vorne mit z·wei nicht drei
eckigen Rückstrahlern =gerüstet sein, mit denen 
im Lichte eines ScheinwedeI'S weiß,es oder gelbes 
Licht rückgestrahlt werden kann (weiße Rück
strahler) und die so .am äuß·ersnen Rand des 
Fahrzeuges a"ngebracht sind, daß anderen Straßen
benützern dessen größte Breite erkennbar ge
macht werden kann." 

58. Im § 16 Abs. 2 zweiter Satz hat der zweite 
Halbs:litz zu entfallen. 

59. Im § 16 Abs. 2 dni·tter Satz ist an Stelle 
der Worte "Anhänger erforderlich, die zur V,er
wendung im Rahmen eines land- und forstw,irt
sduftliichen Betriebes bestimmt sind und" zu 
setien "landwirtschabtliche Anhänger erforder
lich,". 

60. Im § 16 Ab~. 2 vierter Satz .ist an Stelle 
der Worte ,,5 m" zu setzen ,,6 m". 

61. Im § 16 Abs. 2 ist im letzten Sa,tz an Stelle 
von ,,§ 14 Abs. 1, 2 und 5," zu setziten ,,§ 14 
Abs. 1 und 5". 

62. Im § 16 hat der Abs. 3 zu entfalLen. , 
63. Im § 17 Abs. 1 halben die Lit. a und b zu 

lauten: 
"a) Warnleuchuen mit gelbrotem Licht tin einer 

für die Sichtbarkeit des mi,t tihnenausge
strahIten Lichtes von ,allen Seiten erforder
lichen Anza.hl; 

b) bei Schneeräumfahrzeugen außer den im 
§ 14 Abs. 1 angeführten Scheinwerfern wei
tere Sch·einwerf,er ineinlerauch bei vor
gehautem Schneer~umgerät zur hinreichen
den Beleuchtung der zu räumenden Fahr
hahnerforderllichen Anzah!l;" 

64. Im § 17 ist im Abs. 2 anzufügen: 
"Bei Verwendung von Anhängern für Streu
oder Schneeräumarbeiten können d~e im Abs. 1 
lit. a und c angeführten Leuchten stalbt auf dem 
Anh~nger auch auf dem Zugfahrzeug a"ngebrracht 
werden." 

65. Im § 17 hat der Abs. 3 zu entf.allen. 

65 a. Im § 18 Abs. 1 ist im zweiten Satz je
weils an Stelle des Wortes "Betriebsbremse" zu 
setzen "Betriebsbremsanlage". 

65 b. Im § 18 Abs. 2 ist im ersten Satz an Stelle 
des Wortes "Bremse" zu setzen "Bremsanlage". 

66. Im § 18 Abs. 2 lit. b ist an Stelle der 
Worte '" mit denen auf gerader, waagrechter 
Fahrbahn bei WJndstil1e eine Geschwindigkeit 
von 25 km/h nicht Ü'berschritten wer,den kann," 
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zu setzen "mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 25 km/h,". 

67. Im § 18 Abs. 2 hat laie lit. c zu lauten: 
"c) Motorka-rren mit einer Bauartgeschwindig

kei~ von nicht mehr als 25 km/h, deren 
höchstes zuläSlsiges Gesamtgewicht 3500 kg 
nicht iiherschr,elitet," . 

68. Im § 18 Abs. 2 11t. e ist an Stetle der Worte 
" , mit denen ·auf gerader, w~agrechter Fahrbahn 
bei Windstille eine GeschWoincLigkei~ von 25 km/h 
nicht überschritten werden kann," zu setzen 
"mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr 
als 25 km/h,". 

69. Im § 18 Abs. 2 lit. f ,ist an Stelle der Worte 
"Anhängern, die zur Verwendung im Rahmen 

. eines land- und forstwir,tsch'aftlichen Betriebes 
bestimmt sind und" zu setzen "landwirtschaft
lichen Anhängern," .. 

70. Im § 18 hat der Abs. 3 zu lauten: 
,,(3) Die Bremsleuchten müssen heli mehr

spur,igen Fahrzeug,en symmetrisch zur Längs
mittelebene des Fahrzeuges ,angebracht sein." 

71. Im § 18 hat der Ahs. 4 zu ,entfaHen. 

72. Im § 19 Abs. 2 hat ,der letzte Satz zu ent-
fallen. 

73. Im § 19 hat der Abs. 5 zu entf.alilen. 

74. Im § 20 Achs. 1 hat ,die Et. b zu lauten: 

"b) Freizeichen, Linienzeichen, Zielschilder und 
dergleichen, Parkleuchten sowie Leuchten 
oder RückSltrahler, mit denen rotes oder 
gelbrotes Licht aus- oder rückgestrahlt 
wel1den kann und mit denen d~e Lag,e 
einer geöffneten Fahrzeugtü,re angezeigt 
werden kann, und Leuchten und Rück
strahiler, deren Anbringen g,emäß § 33 
Abs. 1 nicht langezeigt werden muß;" 

75. Im § 20 Abs. 1 hat .die lit. c zu lauten: 
"c) Nebelscheinwerfer, Suchscheinwerfer, Rück

fahr,schelinwerter, Arbeitsscheinwerfer, Ne
belschlußleuchten und Seitenleuchten;" 

76. Im § 20 Abs. 1 lit. cl am Ende i:st an Stelle 
der Worte "Scheinwerf,er und Leuchten mit 
blauem Licht oder blauem Drehlicht und Leuch
ten mit ,gelbrotem Drehlicht" zu setzen "Schein
werfer und WiaornI.euchten mit Mauem Licht". 

77. Im § 20 Abs. 1 ha,t die ;Lit. f zu la,uten: 
"f) Warnleuchten mit ,geLbrotem Licht." 

78. Im § 20 Abs. 2 hahen im ,ersten Satz die 
Worte "und Breitstrahler" und im driltten und 
vierten Satz jeweils die Worte "oder Breitstrah
ler" zu entfaUen. 

79. Im § 20 Abs. 2 hat der zweite Satz zu lau
ten: 
"Sie müss'en, außer hei Motorrädern mit Bei
wagen, symmetrisch zur Längsmittelehene des 
Fahrzeuges angebracht sein." 

80. Im § 20 Abs. 2 ist an Stelle des achten bis 
zehnten Satzes zu setzen: 

"Siedürfen nur hinten am Fahrzeug ange
bracht sein. Werden zwei Nebelschlußleuchten 
angebracht, so müssen sie symmetrisch zur 
Längsmittelebene des Fahrzeuges liegen; wird eine 
Nebelschlußoleuchte angebracht, so muß sie links 
von dieser Ebene liegen. Das Anbringen von 
mehr als zwei Nebelschlußleuchten ist unzulässig. 
Der Lenker muß von seinem Platz aus erkennen 
können, daß die Nebelschlußleuchten eingeschal
tet ,sind." 

81. Im § 20 Abs. 5. ers,ter Satz ,ist an Stelle der 
Worte "Scheinwerfer und Leuchten mit blauem 
Licht oder blauem Dreh/licht" zu setzen "Schein
werfer und Warnleuchten mit hlauem Licht". 

82. Im § 20 Abs. 5 l~t. eist d:l!s Wort "prak
tische" zu str,eichen. 

83. Im § 20 hat der Abs. 6 zu el1Jtfallen. 

84. Im § 20 Abs. 7 erster Satz ist an Stelle der 
Worte "A'bs'., 1 bis 6" zu setzen "Abs. 1 bis 5". 

85. Im § 20 Abs. 7 hat der zweite Satz zu lau
ten: 
"Nach vorne 'da,rf, außer mit fluoreszierenden 
Farben hei für Feuerwehren verwendeten Fahr
zeugen, nie rotes Lichlt, nach hinten, ,außer bei 
RückfahrscheinWlertern, rückstrahlenden Kenn
z.eichentafeln und Zeichen für Blatzkraftwagen 
(Taxi-Fahrzeuge), me w,eißes oder gelbes Licht 
aus- oder rückgestrahlt werden können; ,dies gilt 
jedoch nicht für die KenntLichmachung von 
Fahrzeugen des StraßencLienstes, von Fahrzeugen, 
deren g,rößte Länge oder größte Bl'eite die im 
§ 4 Abs. 6 Z. 2 und 3 f,estgesetzten Höchst
grenzen überschreitet, oder von über das Fahr
z'eug' hinausragenden Latdungste~len oder Geräten 
mit fluor,es.zierenden Farben oder rückstrahlen
dem M;ateria1." 

86. Im § 20 Abs. 7 hat der vorletzte Satz zu 
lauten: 
"Leuchten mit Blinklicht sind ausschließlich bei 
Fahrtrichtungsanzeigern (§ 19) oder als Warn
leuchten, Leuchten mit Drehlicht alll'sschl~eßlich 

als Wamleuchten zulässig." 

87. Im § 20 hat der Abs. 8 zu lauten: 
,,(8) Das Anbringen von über die ganze Hinter

seite oder über die ganze Seiten wand verlaufen
den waagrechten Streifen aus rot fluoreszierendem 
oder rot rückstrahlendem Material von mehr als 
100 mm Höhe an anderen als Fahrzeuge~, die 
zur Verwendung im Bereich des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes bestimmt sind, ist unzuläs
sig." 

88. Im § 21 letzter Satz ist an Stelile der Worte 
", mit denen auf gel1ader, w,a':ligrechter Fahrbahn 
bei WindstiHe eine Geschwindiigkeit von 25 km/h 
OIicht llberschritten werden kann." zu setzen "mit 
einer Bauartgeschwlindigkeit von nicht mehr als 
25 km/h." 
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89. Im § 22 Abs. 1 hat der erste S·atz zu lauten: 

"Kraftfahrzeuge und unabhängig vom Zugfahr
zeug . z,u lenkende Anhänger müssen mh einer 
VOl"\richtung zum Abgeben von .almscischen Warn
zeichen ausigerüstet sein, die vom Lenker mit der 
Hand auch hetäcigrt wel"den kann, wenn er 'die 
Lenkvorrichtung m~t be~den Händen f.esthält; 
das Anbringen von weiteren solchen Vorl"imtun
gen ist unheschadet des Abs. 4, 5 und 6 unzu
lässi.g." 

90. Im § 22 hat der Abs. 3 zu entf.aHen. 

91. Im § 22 Abs. 6 ist an SteHe der Worte 
"Scheinwerfer oder Leuchten mit blauem Licht 
oder blauem Drehlicht" zu setzen: "Scheinwerfer 
oder Wamleuchten mit blauem Licht". 

92. Im § 23 hat der Abs. 2 zu entfallen. 

93. Im § 24 Abs. 1 ist an Stelle der Worte 
'" mit denen auf gerader, waagr.echter Fahrbahn 
bei WindstiHe ,ein,e Geschwindigkeilt von 40 kmlh 
überschritten werden kann/' zu setzen "mit .einer 
Bauartgeschwündigkeit von mehr '.l.ls 40 km/h". 

94. Im § 24 hat der Abs. 3 zu entfaUen. 

95. Im § 25 hat der Abs. 2 zu entfaLlen. 

96. Im § 26 hat der Abs. 8 zu ·entfal[en. 

97. Nach § 26 'wird als neuer § 26 a einge
fügt: 

,,§ 26 a. V ,e r 0 r d nun g ·se r m ä c h t i gun g 

(1) Durch Vierordnung sind nach den Erforder
nissender Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
j-eweiLig,en Stand der Technik .entsprechend, f.est
zusetzen 

a) die näheren B.estimmungen zu den in den 
§§ 4 bis 26 enthaltenen Vorschrifiten über 
die Bauart der Fahrzeug.e sowrue über die 
Bauart ihrer Teile, Ausrüstungs- und Aus
stattungsgegenstärJrde, deren Wirksamkeit 
und Anbringung ,am Fahrzeug, 

b) die näheren Bestimmungen über die Be
schaffenheit von Sturzhelmen für Kraft
f'.l.hrer (§ 5 Abs. 1), 

c) wdche Teile und Ausrüstungsgegenstände 
für die Verkehrs- und Betriebssicherheit 
von besonderer Bedeutung sind und im 
Hinblick auf ml"\e Baoort und Wirkungs
weise einer von der Prüfung des Fahr
zeug,es getrennten Prüfung unterzogen wer
den müssen (§ 5 Abs. 1), 

d) die näheren Bestimmungen über die Be
sch'.l.ffenheit der lim § 89 Abs. 2 StVO an
geführten Warneinrichtungen, 

e) wie Fahrzeuge wegen ihrer Bauart oder 
Ausrüstung besonders zu kennzeichnen 
sind. 

(2) Durch Verordnung sind dem jeweil.j,gen 
Stand der Technik entsprechend die näheren Be
stimmungen festzusetzen über 

a) die höchste zulässige Dichte des Rrudles, 
der mit den einzelnen Arten von Kraft
fahrzeugen verursacht Wlerden darf, und 
die zur Verhinderrung einer unzulässigen 
Dichte des Rauches erfordel'tichen Vor
richtungen (§ 4 Abs. 2), 

b) Über die Zusammensetzung der Gase und 
Dämpf,e, die mit den einzelnen Arten von 
Kraftfahrzeugen verursacht wenden dürfen, 
und die zur Verhinderunlgeiner gefähr
lichen Luftverunreinigu11ig erfordenlichen 
Vorl1ichllungen (§ 4 Abs. 2), 

c) den höchsten zuläss,igen Gehah an Bleiver
bindungen in Kraftstoffen (§ 11 Abs. 3), 

d) die Vorrichtung.en zur Vermeidung von 
übermäßigem Lärm und ,die höchste zuläs
sige St:irke des' Betriebsgeräusches von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie 
über die Beschaffienhei,t der Vorl1ichtungen 
zur Dämpfung des Auspuffgeräusmes ins
hesondere im Hinblick auf ,ihre gleich
bleibende Wirkung und unter Bedacht
nahme auf ihre Korrosionsbeständigkeit 
(§ 12 Abs. 1), 

e) die höchste zulässige Lautstärke der akusti
schen Warnzeichen (§ 22 Abs. 1). 

(3) An SteHe der im Abs. 1 rund 2 angdührten 
Veror·dnungsbestimmungen sind die Bestimmun
gen der Regelungen gemäß Art. 1 Ahs. 2 des 
übereinkommens über dlie A11Il1ahme einheitlimer 
Bedingungen für ,die Genehmigung der Ausrii
sW11igsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen 
und über die gegenseitige Anerkennung der Ge
nehmigung, BGB.l. Nr. 177/1971, die von öster
reich angewendet we1"den, soweit sie die in Ahs. 1 
und 2 angeführten Ei,genschahen betreffen, durch 
Verordnung für verbindlich zu erklären, sofern 
nicht Rücksichten auf die besonderen Verhält
nisse in österreich entgegenstehen." 

98. Im § 27 Abs. 1 i'st am Ende anzufügen: 
"Bei serienmäßig erzeugten Fahrzeugen ist die 
Fahllgestelmnrummer vom Erzeuger festzusetzen. 
Für Fahrzeuge ohne FahrgesteLlnrummer ist eine 
solche im Verfahren über die Einzelgenehmigung 
oder im Verfahren gemäß § 96 Abs. 3 festzu
setzen." 

99. Im § 28 Abs. 3 ist in der lit. a am Ende 
anzufügen: "bei Sattelzugfahrzeugen und Sattel
anhängern auch ,die höchste zulässige SatteHast,". 

100. Lm § 28 Ahs. 3 sil1Jd am Enlde der lit. d 
der Beistrich durm einen Punkt zu ersetzen und 
das folgende Wort ,,'Ullid" sow,ie ,die lit. e zu 
streichen. 

101. Im § 28 hat der Abs. 4 zu lauten: 
,,(4) SatteLzugfahrz·euge und Sattelanhänger 

dürfen nur gesondert genehmigt werden. Bei ·der 
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Genehmigung von Kraftfahrzeugen, die zum 
Ziehen von Anhängern bestimmt sind, ist vor
zuschreiben, wie mit ihnen gezogene Anhänger 
beschaffen sein müssen; bei der Genehmigung 
von Anhängern ist vorzuschreiben, wie Zug
fahrzeuge, mit denen sie Igezogen wer,den, be
schaffen sein müssen. Dieser Absatz ist auch auf 
Typen solcher Fahrzeuge anzuwenden." 

102. Im § 28 halben die Ahs. 8 und 9 zu lauten: 
,,(8) Wenn eine nach früheren Vorschriften 

genehmigte Type oder ein genehmigtes einzel
nes Fahrzeug oder Fahrgestell nicht oder nicht 
mehr den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas
senen Veror.dnungen entspricht und' die Ver.kehrs
sicherheit dadurch gefährdet wird, hat die Be
hörde, die den Genehmigungsbescheid in letzter 
Instanz erlassen hat, festzustellen, daß der Ge
nehmigungsbescheid oder die ihm gemäß ausge
stellten Typenscheine nicht mehr als Nachweis 
gemäß § 37 Abs. 2 lit. a gelten, und das Geneh
migungszeichen zu widerrufen. Der Widerruf 
eines Genehmigungszeichens ist im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung kundzumachen. 

(9) Abs. 8 gilt sinngemäß, wenn Fahrzeuge 
oder Fahrgestelle als einer genehmigten Type zu
gehörig feilgeboten werden und dieser Type nicht 
entsprechen." 

103. Im § 29 Abs. 1 erster Satz hat der zweite 
Halbsatz zu lauten: "Fahrzeuge zur Beförderung 
gefährlicher Güter (§ 92) dürfen jedoch, wenn 
sie wegen der Gefährlichkeit und der Menge 
des zu befördernden Gutes entsprechend gebaut, 
ausgerüstet und ausgestattet sein müssen, nur 
gemäß §§ 31 oder 34 einzeln genehmigt wer
den." 

104. Im § 29 Abs. 1 ist an Stelle des dritten 
Satzes zu setzen: 
"Für diese Fahrzeuge gilt die Genehmigung auch, 
wenn an ihnen genehmigungspflichtige Teile 
oder Ausrüstungsgegenstände gegen solche einer 
anderen gemäß § 35 Abs. 1 genehmigten Type 
oder einer im Ausland genehmigten Type, deren 
Genehmigung gemäß § 35 Abs. 4 anerkannt 
wurde, ausgetauscht wurden, die hinsichtlich ihrer 
Wirkung mindestens gleichwertig sind und die 
Fahreigenschaften oder andere Betriebseigen
schaften des Fahrzeuges nicht wesentlich ver
ändern. Dieser Absatz ist sinngemäß auch auf 
Fahrgestelle anzuwenden." 

105. Im § 29 Abs. 2 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "der Bundes
minister für Verkehr". 

106. Im § 29 Abs. 2 hat der letzte Satz zu 
lauten: 
"Der Bundesminister für Verkehr kann jedoch 
Anträge auf Typengenehmigung von besonderen 
Bevollmächtigten für einzelne Bereiche des Er-

zeugungsprQgramms von Fahrzeugen oder 
Fahrgestellen jeweils desselben Erzeugers ent
gegennehmen, wenn glaubhaft gemacht wird, 
daß dies im Hinblick auf Instandsetzungs- oder 
Wartungs dienste, Han.del!ibräuche oder die Orga
nisation der Unternehmung dringend erforder
lich ist." 

107. Im § 29 Abs. 3 ist an Stelle der Worte 
"Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "Der Bundesminister 
für V er kehr"_ 

108. Im § 29 Abs. 4 zweiter Satz ist an Stelle 
der Worte "Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "Der Bundes
minister für Verkehr". 

109. Im § 29 Abs. 7 ist am Ende anzufügen: 
"Wenn bei einzelnen Fahrzeugarten die wesent
lichen teclmischen Merkmale, die für die Ein
reihung des Fahrzeuges in die im § 3 angeführ
ten Ober- und Untergruppen oder für die Ge
währung von Erleichterungen maßgebend sind, 
nur, mit Hilfe besonderer, vom Erzeuger beizu
stellenden Unterlagen beurteilt oder nur durch 
gänzliche oder teilweise Zerlegung des Fahr
zeuges erhoben werden können und dies bei 
einem einzelnen Fahrzeug zu einer Beeinträch
tigung seiner bestimmungs gemäßen Verwendung 
oder seines wirtschaftlichen Wertes führen 
würde, ist durch Verordnung auszusprechen, daß 
serienmäßig erzeugte Fahrzeuge dieser Art un
beschadet des § 31 Abs. 1 lit. c nur als Type 
genehmigt und unter welchen Voraussetzungen 
Ausnahmen hievon gemacht werden dürfen." 

NO. Im § 29 istal~ neuer Abs. 8 anzufügen: 
,,(8) Der Erzeuger einer Type von Fahrzeugen 

mit einem gemäß § 35 Abs. 2 festgesetzten, 
einer internationalen Vereinbarung entsprechen
den Genehmigungszeichen oder sein gemäß 
Abs. 2 Bevollmächtigter hat, wenn diese Type 
nicht mehr erzeugt wird, dies dem Bundesmini
sterium für Verkehr anzuzeigen." 

111. Im § 30 Abs. 1 ist nach dem zweiten Satz 
einzufügen: 
"Wurden, bei der Genehmigung mehrere Aus
führungen einer Type mit einem Bescheid ge
nehmigt, so ist im Typenschein anzugeben, wel
cher dieser 'Ausführungen das Fahrzeug zuge
hört." 

112. Im § 30 Abs. 1 ist an Stelle des letzten 
Satzes zu setzen: ' 
"Die Ausstellung eines Typenscheines für ein 
einer genehmigten Type angehörendes 
Fahrzeug oder Fahrgestell ist unzuläss,ig, 
wenn die Type nicht mehr den 
Vorschriften dieses Bun'desgesetzes und der 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver
ordnungen entspricht oder wenn Bedenken be
stehen, daß das Fahrzeug mit dieser Type über
einstimmt." 
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113. Im § 30 wird nach dem Abs. 1 als neuer 
Abs. 1 a eingefügt: 

,,(1 a) Die Weitergabe eines ausgestellten 
Typenscheines für ein einer genehmigten Type 
angehörendes Fahrzeug bei der übertragung des 
rechtmäßigen Besitzers an dem Fahrzeug an den 
neuen rechtmäßigen Besitzer ist unzulässig, wenn 
das Fahrzeug mit dieser Type nicht mehr über
einstimmt, weil wesentliche technische Merkmale 
dieser Type am Fahrzeug verändert wurden; 
vor der übertragung des rechtmäßigen Be
sitzers an einem solchen Fahrzeug ist der Typen
schein der Behörde, die zuletzt einen Zulassungs
schein für das Fahrzeug ausgestellt hat, abzu
liefern." 

114. Im § 30 Abs. 2 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie" zu setzen "Bundesmini
ster für Verkehr". 

115. Im § 30 Abs. 3 letzter Satz ist an Stelle 
der Worte "für Handel, Gewerbe und Industrie" 
zu setzen "für V er kehr" . 

116. Im § 30. Abs. 6 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "der Bundes
minister für Verkehr". 

117. Im § 31 Abs. 4 ist am Ende anzufügen: 
"Bei Fahrzeugen, die bereits zugelassen waren, 
ist in dem Bescheid der Zeitpunkt der ersten 
Zulassung, auch wenn diese im Ausland erfolgte, 
festzuhalten. " 

118. Im § 31 Abs. 5 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "der Bundes
minister für Verkehr". 

119. Im § 32 Abs. 1 ist an Stelle der Worte 
"für Handel, Gewerbe und Industrie" zu setzen 
"für Verkehr". 

120. Im § 32 Abs. 3 ist nach dem ersten Satz der 
Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
einzufügen: "dies gilt jedoch nicht, soweit sich 
die Anderungen nur auf den Austausch von 
Teilen oder Ausrüstungsgegenständen gemäß 
§ 29 Abs. 1 dritter Satz beschränken." 

121. Im § 32 Abs. 3 letzter Satz ist an Stelle 
der Worte "Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "Der Bundes-
minister für Verkehr". . 

122. Im § 32 sind nach dem Abs. 4 als neue 
Abs. 5 und 6 anzufügen: 

,,(5) Sind Umstände gegeben, die die begrün
dete Annahme rechtfertigen, daß Fahrzeuge 
oder Fahrgestelle, die als einer Type zugehörig 
feilgeboten werden, dieser Type nicht entspre
chen, oder besteht auf Grund internationaler 
Vereinbarungen für Osterreichdie Verpflich
tung hiezu, so hat der Bundesminister für Ver-

kehr von ihm zu bestimmende Fahrzeuge oder 
Fahrgestelle dieser Type zu überprüfen, ob 
diese Fahrzeuge oder Fahrgestelle mit 
der entsprechenden Type übereinstimmen. 
Die Bestimmungen des § 29 Abs.3 
und 4 sind sinngemäß anzuwenden. Die vom 
Bundesminister für Verkehr bestimmten Fahr
zeuge oder Fahrgestelle sind diesem von dem 
das Fahrzeug oder Fahrgestell Feilbietenden für 
die Dauer der überprüfung ohne Anspruch auf 
Entschädigung für allfällige Wertminderung ins
besondere auch durch Beschädigungen des Fahr
zeuges oder Fahrgestelles zur Verfügung zu 
stellen. Der das Fahrzeug Feilbietende und der 
zur Ausstellung des Typenscheines Verpflichtete 
(§ 30 Abs. 1) haben hiebei auf Verlangen der 
Behörde auf eigene Kosten die zur überprüfung 
erforderlichen Nachweise und Unterlagen vorzu
legen. 

(6) Ergibt die überprüfung, daß das Fahrzeug 
oder Fahrgestell mit der entsprechenden geneh
migten . Type nicht übereinstimmt, so hat die 
Behörde, die den Genehmigungsbescheid in 
letzter Instanz erlassen hat, festzustellen, daß 
der Genehmigungsbescheid oder die ihm gemäß 
ausgestellten Typenscheine nicht mehr als Nach
weis gemäß § 37 Abs. 2 Ht. a gelten, und das 
Genehmigungszeich·en zu widerrufen; § 28 Abs. 8 
letzter Satz gilt sinngemäß." 

123. Im § 33 hat der Abs. 5 zu lauten: 
,,(5) Für Anderungen an einem gemäß § 31 

oder § 34 einzeln genehmigten Fahrzeug gelten 
Abs. 1 bis 4 und § 30 Abs. 1 vierter und fünfter 
Satz sinngemäß." 

124. Im § 34 Abs. 1 ist an Stelle der Worte 
"Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "Der Bundesminister 
für Verkehr". 

125. Im § 34 Abs. 4 ist an Stelle der Worte 
"Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "Der Bundesminister 
für Verkehr". 

126. Im § 35 Abs. 1 ist nach dem Wort "Kraft
fahrer" einzufügen: "oder von Warneinrichtun
gen". 

127. Im § 35 Abs. 2 haben. im ersten Satz 
das Wort "besonderes" und der vorletzte Satz 
zu entfallen. 

128. Im § 35 Abs. 4 erster Satz ist an Stelle der 
Worte "für Handel, Gewerbe und Industrie" zu 
setzen ,,für Verkehr". 

129. Im § 35 Abs. 4 erster Satz ist an Stelle der 
Worte "oder von Sturzhelmen für Kraftfahrer" 
zu setzen: " , von Sturzhelmen für Kraftfahrer 
oder von Warneinrichtungen". 

130. Im § 35 hat der Abs. 5 zu lauten: 
,,(5) Die ausländische Genehmigung und die 

Kennzeichnung einer Type von Teilen oder Aus-

3 
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rüstungsgegenständen von Kraftfahrzeugen oder 
Anhängern, von Sturzhelmen für Kraftfahrer 
oder von Warneinrichtungen gelten, wenn sie 
von östereich auf Grund internationaler Ver
einbarungen anzuerkennen . sind, für die Dauer 
der Geltung der Genehmigung als einer inlän
dischen Genehmigung und einem inländischen 
Genehmigungszeichen gleichgestellt. Wird fest
gestellt, daß ,diese Teile, Ausrüs1tungsgegenstände, 
Sturzhelme oder Warn einrichtungen nicht mit 
der ihrer Kennzeichnungenuprechenden im 
Ausland genehmigten Type übereinstimmen, so 
hat der Bundesminister .für Verkehr hievon die 
auf Grund der internationalen Vereinbarung zu
ständige Behörde zu verständigen, wenn öster
reich auf Grund dieser internationalen Verein
barung hiezu verpflichtet ist." 

131. Im § 35 Abs. 6 erster Satz ist nach dem 
Wort "Anhängern" einzufügen ", von Sturz
helmen für Kraftfahrer oder von Warneinrich
tungen,". 

132. Im § 35 ist nach dem Abs. 7 als neuer 
Abs. 8 einzufügen: 

,,(8) Sind Umstände gegeben, die die begrün
dete Annahme rechtfertigen, daß feilgebotene 
oder verwendete Teile, Ausrüstungsgegenstände, 
Sturzhelme für Kraftfahrer oder Warneinrich
tungen, deren Type gemäß Abs. 1 genehmigt 
oder im Ausland genehmigt wurde und die aus
ländische Genehmigung gemäß Abs. 4 ar...erkannt 
wurde, dieser Type nicht entsprechen, so hat der 
Bundesminister für Verkehr von ihm zu be
stimmende Teile, Ausrüsqmgsgegenstände, Sturz
helme für Kraftfahrer oder Warneinrichtungen 
zu überprüfen, ob diese mit der entsprechenden 
Type übereinstimmen. Die vom Bundesminister 
für Verkehr bestimmten Teile, Ausrüstungs
gegenstände, Sturzhelme oder Warneinrichtun
gen sind diesem vom Erzeuger, dessen Bevoll
mächtigten (§ 29 Abs. 2) oder dem Feilbietenden 
ohne Anspruch auf Entschädigung für eine all
fällige Wertminderung insbesondere auch durch 
Beschädigung des Teiles, Ausrüstungsgegenstan
des, Sturzhelmes oder der Warneinrichtung zur 
Verfügung zu stellen. Der Erzeuger, dessen Be
vollmächtigter (§ 29 Abs. 2) oder der Feilbietende 
haben außerdem auf Verlangen der Behörde die 
erforderlichen Befunde, Gutachten oder sonsti
gen für die überprüfung erforderlichen N ach
weise und Unterlagen auf eigene Kosten vorzu-
legen." . 

133. Im § 36 lit. e ist an Stelle der Worte "lit. a 
bis d" zu setzen "lit. abis g". 

134. Im § 37 Abs. 4 hat der erste Satz zu 
lauten: 

"Wird bei einem Antrag auf Zulassung kein 
Nachweis gemäß Abs. 2 lit. a beigebracht und 
wurde auf Grund einer Typenprüfung (§ 29 
Abs. 4) oder einer Einzelprüfung (§ 31 Abs. 2) 

oder einer besonderen überprüfung im Sinne des 
§ 56 Abs. 1 festgestellt, daß das Fahrzeug oder 
dessen Type den Vorschriften dieses Bundesge
setzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen entspricht, so darf das 
Fahrzeug für die Dauer der auf diese Prüfung 
folgenden 18 Monate zugelassen werden; eine 
weitere Zulassung desselben Fahrzeuges auf 
Grund eines Antrags ohne Beibringung eines 
Nachweises gemäß Abs. 2 lit. a ist nur vor Ab
lauf dieser Frist und nur für die bis zu ihrem 
Ablauf yerbleibende Zeit zulässig." 

135. Im § 38 Abs.2 ist am Ende an Stelle der 
Worte "den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
und der auf Grund diese!> Bundes·gesetzes 
erlassenen Verordnungen entspricht" zu setzen 
"verkehrs- und betriebssicher ist." 

136. Im § 39 Abs. 1 ist am Ende anzufügen: 
"Bei Fahrzeugen, an denen gemäß § 28 Abs. 6 
Streu- oder Schneeräumgeräte angebracht werden 
dürfen und deren größte Breite nur bei ange
brachtem Gerät die im § 4 Abs. 6 Z. 2 angeführte 
Höchstgrenze übersteigt, ist die Beschränkung der 
Zulassung auf bestimmte Straßenzüge bedingt 
für den Fall auszusprechen, daß das Streu- oder 
Schneeräumgerät angebracht ist." 

137. Der § 39 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Bei Fahrzeugen, die nach dem Abs. 1 zuge

lassen sind, muß neben der vorderen und hinteren 
Kennzeichentafel, bei Kraftwagenzügen neben 
der vorderen Kennzeichentafel des Zugfahrzeu
ges und der hinten am letzten Anhänger ange
brachten Kenpzeichentafel je eine kreisrunde 
gelbe Tafel mit mindestens 20 cm Durchmesser, 
schwarzem Rand und dem lateinischen Buch
staben "R" in dauernd gut lesbarer und unver
wischbarer schwarzer Schrift vollständig und· 
sichtbar angebracht sein. Wenn die Verwendung 
von Fahrzeugen, an denen gemäß § 28 Abs. 6 
Streu- und Schneeräumgeräte angebracht werden 
dürfen, nieht der eingeschränkten Zulassung 
unterliegt, sind die Tafeln zu entfernen oder 
abzudecken. " 

138. Nach § 39 ist als neuer § 39 a einzufügen: 

,,§ 39 a. K e n llJ Z eie h nun g 
zeugen mit höherem 

wi eht 

von Fa h r
Höchstge-

KrahfahrzeUige und Anhänger, deren 
Höchstgewicht (§ 2 Z. 32 a) die im § 4 
Abs. 7 für das höchste zulässige Gesamtge
wicht angeführten Höchstgrenzen oder deren 
Achslasten bei im Rahmen des Höchstgewichtes 
zulässiger Belastung die im § 4 Abs. 8 angeführ
ten Höchstgrenzen übersteigen, müssen, wenn 
sie nicht unter § 39 Abs. 1 fallen, gemäß § 39 
Abs. 2 gekennzeichnet sein." 

139. Im § 40 Abs. 1 lit. a ist nach dem Wort 
"Zollwache," einzufügen "der Justizwache,". 
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140. Im § 40 Abs. 4 ist an Stelle der Worte 
"das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "der Bundesminister für 
Verkehr". 

141. Im § 40 ist als neuer Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Die Anträge nach den Abs. 1, 2, 3 und 4 
sind bei der Behörde schriftlich einzubringen. Der 
An tragsteller hat auf Verlangen der Behörde 
außerdem die für die einschlägigen Statistiken 
und Evidenzen erforderlichen Unterlagen in 
mehrfacher Ausfertigung zur Verfügung zu stel
len." 

142. Im § 41 Abs. 1 erster Satz ist an Stelle .der 
Worte "das Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie" zu setzen "den Bundes
minister für Verkehr". 

143. Im § 41 Abs. 2 ist am Ende der lit. m der 
Punkt durch einen Beistrich zu ersetzen und als 
neue lit. n, 0 und panzufügen: 

"n) bei Kraftfahrzeugen, die zum Ziehen von 
Anhängern bestimmt sind, die Beschaffen
heit der Anhänger, die mit ihnen gezogen 
werden dürfen; bei Anhängern die Be
schaffenheit der Zugfahrzeuge, mit denen 
sie gezogen werden dürfen (§ 28 Abs. 4), 
bei Sattelzugfahrzeugen und Sattelanhän
gern auch die höchste zulässige SatteHast, 

0) die Bauartgeschwindigkeit bei Fahrzeu
gen, für die auf Grund der Bauartge
schwindigkeit ErLeichterungen gelten, 

p) die Verpflichtung, daß am Fahrzeug die im 
§ 39 Abs. 2 angdührten Tafeln angebracht 
sein müssen." 

144. Im § 42 haben die Abs. 2 und 3 zu 
lauten: 

,,(2) Bei der Anzeige der 1\.nderung der Motor
nummer im Typenschein oder Bescheid über die 
Einzelgenehmigung infolge Einbaues eines ande
ren Fahrieugmotors im Ausland ist die Bestäti
gung eine Zollamtes vorzulegen, daß der Motor 
einem entsprechendenZoHverfahren. unterzogen 
wurde; dieser Nachweis ist jedoch bei Fahrzeu
gen, die ihren dauernden Standort in einem öster
reichischen Zollausschlußgebiet haben, der Be
hörde erst vorzulegen, wenn der dauernde Stand
ort in das Zollgebiet verlegt wurde. 

(3) Die Behörde hat den Zulassungsbesitzer 
auf Antrag von der Verpflichtung nach § 33 zur 
Anzeige der 1\.nderung der Motornummer in
folge Einbaues eines anderen Fahrzeugmotors zu 
befreien, wenn er nachweist, daß er für das Fahr
zeug zwei oder mehrere Fahrzeugmotoren der
selben Type besitzt, die dazu bestimmt sind, im 
Zuge der Wartung des Fahrzeuges regelmäßig 
gegeneinander ausgetauscht zu werden. Die er
teilte Befreiung ist auf dem Zulassungsschein zu 
vermerken." 

145. Im, § 43 s.ind als neue Abs. 6 und 7 anzu
fügen: 

,,(6) Ist ,der Zulassungsbesitzer gestorben, so hat 
der zur Vertr,etung des Nachlasses Berufene däe 
Behörde vom Tode des Zulassungsbesitzers zu ver
ständigen. 

(7) Ist der Zulassungsbesitzer eine juristische 
Person, eine PersonengeseHschaft des Handels
rechtes oder ,eine Genossenschaft, die :mfgelöst 
oder beendi~t worden ist, so haben die Ab
wäelder die Behör,de von .der Auflösung oder 
BeendigJUngzu verständigen." 

146. Im § 44 Abs. 2 ist am Ende der Mt. e das 
Wort "oder" durch einen Beistrich zu ersetzen 
und nach der lit. f als neue lit. g, hund i an
zufÜßen: 

"g)der Zulassungsbesitzer den V,erpflichtungen 
gemäß § 43 Abs. 4 lit. abis c nicht nach
kom,mt, 

. h) ,der Zulassungs besitzer gestorben ·ist oder 
i) der Zuhssungsbes.itzer eine juristische Per

·son, eine Per.sonengeseHschaft des Handels
rechtes oder .eine Genossenschaf.t ist, diese 
aJUfgelöst oder beendigt worden ist." 

147. Im § 44 A:bs. 5 ist am Ende anzufügen: 

"Als Tag der Aufhebung der Zulassung gil1t der 
Tag des Eintrittes der Vollstreckbarkeit des Auf
hebungs bescheides (.A!l?s. 3 und 4)." 

148. Im § 46 Abs. 3 hat ·der erste Satz zu lauten: 

"über,stellungsfahrten mit Fahrzeugen oder mit 
Kraftwa:gen und Anhängern, deren Abmessun
gen oder Gesamtgewichte oder AchsLasten die 
im § 4 Abs. 6 b~s 8 oder im § 104 Abs. 9 fest
gesetzten Höchstgrenzen überschreiten, sind nur 
mit Bewill~ung des Landeshauptmannes wlässig, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich die über
stellun~sfahrten .durchgeführt wel1den ,so~len." 

149. Im § 48 Ahs. 1 lit. Ib ist nach dem Wort 
"ZoHwache," einzufügen ".der Juscizwache,". 

150. Im § 48 Abs. 2 hat der erste Satz zu lauten: 

"Bei der Zulassung zweier oder dreier Kraft
räder oder zweier oder dreier Kraftwag,en des
selben Antragstellers ist auf Antrag ein einziges 
Kennzeichen, ,ein Wechselkennzeichen, zuzu
weisen." 

151. 1m § 48 Abs. 4 fünfter Satz ist nach dem 
Wort "ZoHwache/'einzufügen ,.der Justizwache,". 

152. Im § 48 Abs. 4 fünfter Satz ist an Stelle 
der Worte ,,§ 54 Abs. 3 erster Satz" zu setzen 
,,§ 54 Abs. 3 und Abs. 3 a lit. a und b". 

. 153. Im § 49 Abs. 2 ist an Stel1~ der Worte 
"vom Bundesministerium für Handel, Gewerhe 
und Industrie" zu setzen "vom Bundesminister 
für Verkehr". 
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153 a. Im § 49 Abs. 4 hat der fünfte Satz zu 
lauten: 

"Auf Kennzeichentafeln für vorübergehend zuge
lassene Fahrzeuge müssen auf einem roten Strei
fen am rechten Rand der Tafel in weißer Schrift 
die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl des Kalen
derjahres angegeben sein, in dem die Zulassung 
erlischt. " 

154. Im § 49 Abs. 4 ,letzter Satz i,st an Stelle 
der Worte "vom Bundesmiruisterium für Handel, 
GeWJerbe und Industrne" ZiU setzen "vom Bundes
minister für Verkehr". 

155. Im § 49 Abs. 5 erster Satz ist jeweils 
an Stelle der WOl'te "vom Bundesministel'ium für 
Handel, Gewerb.e und Industrie" zu setzen "vom 
Bundesminister für Verkehr". 

156. Im § 49 Abs. 5 zweiter Satz ist an Stelle 
der Worte "Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "Der Bundes
minister für V el'kehr". 

157. 1m § 49 Abs. 5 fünfter Satz ist an SteHe 
der Worte "für Handel, Gewerbe und Indu
strie" zu setzen "für Verkehr". 

158. Im § 49 Abs. 7 ers'uer Satz rist nachdem 
ersten Halbsatz ,einzufügen: "bei Fahrzeugen, bei 
denen die Kennzeicherueuchte auf einem Leuch
tenträIger (§ 14 Abs. 9 Tit. c) angebracht ist, ist 
die hinter.e Kennzeichentafel unhescha,det des 
Abs. 6 auf ,diesem anzubringenJ;" 

159. Im § 55 Abs. 1 hat die Irit. e zu entf,allen. 

160. Im § 55 Abs. 1 hat diei1:it. fw lauten: 
"f) Transportkarren mit einer Bauartgeschwin

digkeit von mehr als 30 km/h;" 

161. Im § 55 Abs. 1 hat die lit. g zu lauten: 
"g) andere als landwirtschaftliche selbstfah

rende Arbeitsmaschinen mit einer Bauart
geschwindigkeit von mehr als 30 km/h;" 

162. Im § 55 Abs. 2 erster Satz haben die 
Worte "und Zugmaschinen der Klasse III" zu 
entfallen. 

163. Im § 55 Abs. 2 ist vor dem letzten Satz 
einzufügen: 

"Die überprüfung kann auch jeweils innerhalb 
von drei Monaten vor oder nach dem sich aus 
diesem Absatz ergebenden Zeitpunkt vorgenom
men werden." 

164. Im § 55 Abs. 4 hat die lit. a zu lauten: 
"a) eines nicht unter lit. b oder d fallenden 

Kraftwagens ...... . . . . . . . . . . . . 100 S," 

165. Im § 55 Abs. 4 hat die lit. b zu lauten: 
"h) eines Lastkraftwagens', eines Sattel-

zugfahrzeuges, eines Gelenkkraftfahr-
zelliges, eines Spezialknftwagens mit 
emem höchsten zulässigen Gesamt-
gewicht von mehr als 3500 kg, 

eines Omnibusses oder einer Zugmaschine 
mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr 
als 25 km/h .................. 130 S," 

166. Im § 55 Abs. 4 lit. d ist an Stelle der 
Worte "der Klasse I oder II" zu setzen "mit einer 
Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 
25 km/h". 

167. Im § 56 Abs. 1 hat der erste Satz zu lau
ten: 
"Kraftfahrzeuge und Anhänger, bei denen 
insbesondere nach Verkehrsunfällen Bedenken 
bestehen, ob sie sich in verkehrs- und betriebs
sicherem Zustand befinden, oder mit denen mehr 
Lärm, Rauch oder übler Geruch verursacht wird, 
als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachge
mäßem Betrieb unvermeidbar ist, sind von der 
Behörde zu überprüfen, ob sie den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlas,senen Verordnungen entspre
chen; dies gilt Jür vorläufig zugelassen'e Fahrzeuge 
und' Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen 
sinngemäß. " 

168. Im § 56 Abs. 1 hat der letzte Satz zu ent
fallen. 

169. Im § 56 Abs. 2 ist an Stelle der Worte 
"Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "Der Bundesminister 
für Verkehr". 

170. Im § 57 Abs. 4 erster Satz ist nach dem 
Wort "Kraftfahrzeugen" einzufügen "oder An
hängern". 

171. Im § 57 a Abs. 1 ist am Ende des zwei
ten Satzes der Punkt durch einen Beistrich zu er
setzen und anzufügen: "sowie den Zulassungs
schein vorzulegen." 

172. Im § 57 a Abs. 1 sind am Ende der lit. d 
der Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen 
und als neue lit. e, fund g anzufügen: 

"e) Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwin
digkeit von mehr als 25 km/h; 

f) landwirtschaftliche selbstfahrende Arbeits
maschinen mit einer Bauartgeschwindig
keit von mehr als 30 km/h; 

g) Motorkarren mtt einer Bauartgeschwindig
keit von mehr als 25 km/h." 

173. Im § 57 a Abs. 2 erster Satz ist nach dem 
Wort "Kraftfahrzeugen" einzufügen "oder An
hängern". 

174. Im § 57 a hat der Abs. 3 zu lauten: 
,,(3) Die wiederkehrende Begutachtung ist drei 

Jahre nach der ersten Zulassung, auch wenn diese 
im Ausland erfolgte, zwei Jahre nach der ersten 
Begutachtung und ein Jahr nach der zweiten und 
nach jeder weiteren Begutachtung vornehmen zu 
lassen; die Begutachtung kann - ohne Wirkung 
für den Zeitpunkt der nächsten Begutachtung -
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auch in der Zeit von drei Monaten vür dem vür
gesehenen Zeitpunkt bis zum Ablauf des sech
sten darauf fülgenden Kalendermonates vorge
nümmen werden. Eine verspätet vürgenümmene 
Begutachtung hat keine Wirkung für den Zeit
punkt der nächsten Begutachtung. § 55 Abs. 2 
zweiter und dritter Satz gilt sinngemäß. Als 
Begutachtung gilt auch eine Einzelprüfung des 
Fahrzeuges gemäß § 31 Abs. 3 üder eine be
sündere überprüfung gemäß § 56." 

Statistischen Zentralamt auf einem hiefür vo.n 
diesem auszugebenden Erhebungsformblatt Aus
kunft über den Zustand des zur Begutachtung 
vorgeführten Fahrzeuges vor Behebung allenfalls 
festgestellter Mängel, auch für diejenigen begut
achteten Fahrzeuge zu erteilen, die nicht den Er
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
entsprechen. Der Verein üder Gewerbetreibende 
hat das ausgefüllte Erhebungsfürmblatt nach 
Maßgabe der vo.m österreichischen Statistis,chen 
Zentral amt festgesetzten Termine diesem zu 
übersenden. " 

175. Im § 57 a Abs. 4 erster Satz haben die 
Würte "von der Behörde ausgegeben" zu ent
fallen. 179. Im § 62 Abs. 2 ist nach dem Würt 

"Sicherheitsd'ienstes" ,einzufügen "oder der Stra
ist an 175 a. Im § 57 a Abs. 6 erster Satz 

Stelle der Würte "lit. abis d" zu setzen 
bis g". 

ßenaufsich t". 
"lit. a 

176. Im § 57 a Abs. 6 hat der zweite Satz zu 
lauten: 
"Eine solche Begutachtungsplakette ist dem Zu
lassungsbesitzer auf Verlangen von der Behörde 
oder einem gemäß Abs. 2 ermächtigten Verein 
oder Gewerbetreibenden auch ohne überprü
fung oder Begutachtung auszufolgen, wenn er 
nachweist, daß für das Fahrzeug gemäß Abs. 3 
noch keine oder keine weitere wiederkehrende 
Begutachtung fällig geworden ist." 

177. Im § 57 a Abs. 7 erster Satz ist an Stelle 
der W ürte "der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie" zu setzen "der Bundes
minister für Verkehr". 

177 a. Im § 57 a Abs. 7 vorletzter Satz ist an 
Stelle der Würte "lit.a bis d" zu setzen "lit. a 
bis g". 

178. Im § 57 a sind als neue Abs. 9 und 10 
anzufügen: 

,,(9) Nicht zum Verkehr zugelassene, im Abs. 1 
lit. abis g angeführte Fahrzeuge können einem 
Verein oder Gewerbetreihenden zur wiederkeh
renden Begutachtung vürgeführt werden, wenn 
zugleich mit der Vürführung des Fahrzeuges der 
Typenschein üder Bescheid über die Einzelge
nehmigung vürgelegt wird. Entspricht ein sül
ches Fahrzeug den Erfürdernissen der Verkehrs
und Betriebssicherheit, so. hat der Verein üder 
Gewerbetreibende hierüber ein Gutachten auf 
,den Begutachtungsformblatt (Abs. 4) auszustel
len, auf welchem die Fahrgestellnummer, bei 
Kraftfahrzeugen auch die Motornummer festzu
halten ist. Die Ausfülgung der Begutachtungs
plakette auf Grund einer sülchen Begutachtung 
darf jedüch nur nach der Zulasung des Fahr
zeuges zum Verkehr auf Antrag des Zulassungs
besitzers durch die Behörde erfolgen, wübei 
Abs. 6 sinngemäß anzuwenden ist. 

(10) Das österreichische Statistische Zentralamt 
hat laufend Erhebungen über wiederkehrende 
Begutachtungen durchzuführen. Der Verein 
oder Gewerbetreibende hat dem österreichischen 

180. Der § 62 Arbs. 7 hat zu lauten: 
,,(7) Der Bundesminister für Verkehr hat be

stimmte Arten von Fahrzeugen mit ausländischem 
Kennzeichen vün der im Abs. 2 angeführten 
Verpflichtung zu befreien, wenn der Nachweis der 
Haftung für diese Fahrzeugarten durch eine allge
meine Erklärung eines im Abs. 1 angeführten 
Versicherers oder eines Verbandes sülcher Ver
sicherer erbracht ist." 

181. Im § 62 Abs. 8 ist nach dem Wort 
"SicherheitSdienstes" einzufügen "üder ,der Stra
ßenaufsich t". 

182. Im § 64 Abs. 3 .ist ,im zweiten Satz der 
Klammerausdruck zu .streichenund am Ende des 
Ahs. 3 anz,ufügen: 
,;Ortslinienverkehr ist der zugelassene Verkehr 
auf Linien, deren Anfangs- und Endpunkte in
nerhaJb ,desselben Gemeindegebietes üder inner· 
halb aneinander,grenzender Gemeindegeh~ete lie
gen und Haltestellen zum Aus- und Einsteigen 
nur innerhalb dieser Gemeindegelbiete bestehen; 
als Ortslinienverkehr gilt ferner der Verkehr auf 
Linien, die sich auch auf nicht unmittelbar an
einandergrenzende, benachbarte Gemeinden er
strecken, wenn diese zueinander :im Verhaltnis 
von Wühngemeinden zu Betriebsgemeinden 
stehen." 

183. Im § 64 Abs. 4 ist an Stelle der Würte 
"Fahrzeuge, die zur Verwendung im Rahmen 
eines land- und fürtswirtschaftlichen Betriebes 
bestimmt sind," zu setzen "landwirtschaftliche 
Fahrzeuge,". 

184. Im§ 65 Abs. 1 Z. 1 haben die Gruppen B, 
C lUnd D zu ,lauten: 
"Gruppe B: Kraftwagen mit nicht mehr als 

acht Plätzen für beföI1derte Persünen außer dem 
Lenkerplatz und mit einem höchsten z,ulässigen 
Gesamtgewicht vün nicht mehr als 3500 kg, 
auch wenn mit ihnen ein leichter Anhänger 
(§ 2 Z. 2) oder, sofern die Summe der höch
sten zulässigen Gesamtgewichte beider Fahr
zeuge 3500 kg nicht übersteigt, ein Anhänger 
gezogen wir,d, dessen höchstes zulässiges Ge-
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samtgewidrt da,s Eigengewicht des Zugfahr
zeuges nidrt übersteigt; 

Gruppe C: Kraftwa.gen mit nicht mehr als acht 
Pl~tzen für beförderte PerS0a1:en .außer ,dem 
Lenkerplatz ,und Sonderkraftfarhrzeuge, auch 
wenn mit ihnen ein leichter Anhänger (§ 2 
Z. 2) gezog,en wir,d; 

Gruppe D: Kraftwagen und Son'derkraftfahr
zeuge, auch wenn mit ~hnen ein leichter An
hänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird;" 

185. Im § 65 Abs. 1 Z. 2 hat die Gruppe F 
zu lauten: 
"Gruppe F: Zugmaschinen mit einer B.wartge

schwindigkeit von nicht mehr als 40 kmlh 
und Motorkarren, auch wenn ~t ihnen An
h~ger gezogen wer,den, und selbsdahrende 
Arbeitsmaschinen mit einer Bauarl1geschwindig
keit von nicht mehr a,l,s 30 km/h oder iIand
wirtschaftliche selbstfahrende Arbeitsmaschi-
nen;" 

d) strafbare Handlungen gemäß den §§ 102, 
142 und 143 StGB begangen hat, 

e) w,iederhoLt ,in ,einem durch AlkohoJ im 
Sinne des § 5 Abs. 1 der StVO. 1960 be
dnträchltigten Zustimd ein Kraftfahrzeug 
gelenkt oder in Betrieb genommen hat 
oder in einem durch Alkohol ,im Sinne des 
§ 5 AJbs. 1 ,der StVO. 1960 beeinträchtigten 
Zustanid ein Kraftfahrzeug gelenkt oder in 
Betrieb genommen und dahei einen Ver
kehrsunfall versChuLdet hat," 

192. Im § 67 Abs. 1 ,ist am E'nde anzufüg,en: 
,,§ 40 Abs. 6 gilt sinngemäß." 

193. Im § 67 Abs. 2 hat der fünfte Satz zu 
lauten: 
"Der Antragsteller hat die zur Erstattung des 
ärztlichen Gutachtens erforderlichen besonderen 
Befunde oder ein ini>besol1Jdere im Hinblick auf 
sein Lebensalter oder im Hinblick auf ein ver-
kehrspsychologischel'he:bliches Verhalten erfor
derliches Gutachten einer verkehrspsychologi186. Im § 65 hat der Abs. 4 ZiU ·entf.allen. 

187. Im § 65 Abs. 5 ist der erste Satz 
streichen. 

zu schen Untersruchungsstelle zu erhril1Jgen." 

188. Im § 65 Abs. 5 zweiter Satz ist an Stelle 
der Worte "und der höchsten mit ihm auf ge
rader, waagrech1ter Fahrbahn bei Windstille er
reichba'l'en Geschwindigkeit einer Zugmaschine der 
Kilasse I oder II (§ 90 Ahs. 2)" ZJU setzen "und 
seiner Bauartgeschwin~gkeit einer Zugmaschine 
mit einer Bauartg,eschwindigkeit von nicht mehr 
als 25 km/h". 

189. Im § 65 Abs. 5 ist am Ende anzufügen: 
"Für die Anwendung des Abs. 1 g.i1tein Gelenk
krafdahrzeug als Kraftwagen." 

190. Im § 65 hat der Abs. 6 zu lauten: 
,,(6) Das Lenken unbesetzter Kraftfahrzeuge 

der Gruppe Distauch auf Grund einer Lenker
berecht~gung für me Gruppe C und das Lenken 
unbesletzter Kraftfahrzeuge der Gruppe D mit 
einem höchsten zulässligen Gesamtgewicht von 
nicht mehr a.ls 3500 kg auch auf Grund einer 
Lenkerberech1tigung für ,die Gruppe B zullässig. 
Dies .g1ltauch dann, wenn abgesehen vom Len
ker nicht mehr als acht Personen· befördert wer
den, die mit der Betreuung des Fahrzeuges im 
R:ahmen ihres Betciebes oder mi>t ,der Erfüllung 
behördilicher Aufgaben befaßt sind." 

191. Im § 66 Abs. 2 haben die lit.a bis e zu 
lauten: 

"a) häufig in einem die Zurechnungsfähigkeit 
aussch[ießenden Rausch:zustand eine straf
h'al1e Handlung begangen hart: (§ 287 StGB 
und Art. VIH Abs. 1 Ht. c EGVG. 1950), 

b) strafbare Handlungen gemäß den §§ 201, 
203, 205, 206 und 207 StGB begangen hat, 

c) strafbare Handlungen gemäß ,den §§ 75, 
76, 84 bis 87 StGB begangen hat, 

194. Im § 67 Abs. 4 hat der zweite Satz z'u 
lauten: 
"Bei der Erteilung einer Lenkerberechtigung an 
einen Antragsteller, dem eine Lenkel'berechtigung 
entzogen wurde, kann die Behörde, sofern nicht' 
die Erteilung einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe D beantragt wurde, von der Einholung 
eines ärztlichen Gutachtens oder eines Gutachtens 
über die fachliche Befähigung absehen, wenn das 
jeweils letzte Gutachten im Zeitpunkt der Ent
scheidung nicht älter als 18 Monate ist und wenn 
im Hinblick auf den Grund der Entziehung und 
vom Standpunkt der Verkehrssicherheit aus keine 
Bedenken bestehen; dies gilt sinngemäß bei der 
Erteilung einer Lenkerberechtigung an Personen, 
deren befristet erteilte Lenkerberechtigung für 
dieselbe Gruppe durch Zeitablauf erloschen ist." 

195. Im § 70 Abs. 1 ist am Ende anzufügen: 
"Die Namen der Sachverständigen dürfen erst 
unmittelbar vor Beginn der Prüfung bekannt
gegeben werden." 

196. Im § 72 hat der Abs. 1 zu lauten: . 
,,(1) Personen, die eine vom Bundesministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten ausgestellte gül
tige Legitimationskarte für Mitglieder des Diplo
matischen Korps in Wien, für Mitglieder des 
Konsularkorps in österreich, für Angestellte bei 
ausländischen dipLomatischen oder konsularischen 
Vertretungsbehörden oder für Beamte inter
nationaler Organisationen in österreich besitzen, 
ist auf Antrag, unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 2 I auf Grund eines gültigen Führer
scheines des Entsendestaates - bei Beamten 
internationaler Organisationen ihres Heimat
staates - eine österreichische Lenkerberechtigung 
mit dem gleichen Berechtigungsumfang zu erteilen 
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und der entsprechende Führerschein auszustellen, 
. wenn bei ihnen keine Bedenken hinsichtlich der 
Verkehrszuverlässigkeit (§ 66), der geistigen und 
körperlichen Eignung und der fachlichen Befähi
gung bestehen und wenn auf Grund der Vor
schriften des Entsendestaates - bei Beamten 
internationaler Organisationen ihres Heimat
staates - bei der Erteilung einer Lenkerberech
tigung auf Grund einer österreichischen Lenker
berechtigung von der Feststellung dieser Voraus
setzungen abzusehen ist:' 

197. Im § 79 Abs. 2 erster Satz ist an Stelle der 
Worte "Das Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie" zu setzen "Der Bundes
minister für Verkehr". 

198. Im § 80 ist am Ende anzufügen: 
"Das Führen des Unterscheidungszeichens emes 
anderen Staates ist unzulässig." 

199. Im § 81 Abs. 5 erster Satz ist an Stelle der 
Worte "Das Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie" zu setzen "Der Bundes
minister für Verkehr". 

200. Im § 81 Abs. 5 zweiter Satz ist an Stelle 
der Worte "des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "des Bundes
ministers für Verkehr". 

201. Im § 82 Abs. 4 ist am Ende anzufügen: 
"Das Führen des Unterscheidungszeichens eines 
anderen Staates ist unzulässig." 

202. Im § 82 Abs. 5 ist nach den Worten 
,,§ 101 Abs. 1" einzufügen "und Abs. 5". 

202 a. Im § 82 ist als neuer Abs. 7 anzu
fügen: 

,,(7) Das Einbringen in das Bundesgebiet von 
Fahrzeugen mit ausländischem Kennzeichen, bei 
deren weiterer Verwendung im Inland die Ver
kehrssicherheit gefährdet wird, ist zu verhin
dern." 

203. Die überschrift des § 87 hat zu lauten: 

,,0 m n i bus s e und 0 m n i b u s
anhänger" 

und über .die Führung eines Wagenibuches oder 
gleichwertiger Evidenzbehelfe für diese Fahr
zeuge festzusetzen." 

207. Im § 88 Abs. 2 ist an Stelle des Wortes 
"Trennwände" zu setzen "Trenneinrichtungen". 

208. Im § 90 haben die Abs. 1 bis 3 zu ent
fallen. 

209. Im § 91 Abs. 1 ist an Stelle der Worte 
"der höchsten mit ihnen erreichbaren Geschwin
digkeit" zu setzen "der Bauartgeschwindigkeit". 

210. Im § 91 Abs. 1 sind die Worte "mit 
denen Straßen mit öffentlichen Verkehr im 
Rahmen ihrer bestimmungsgemäßen Verwen
dung nicht nur überquert oder nicht nur auf 
ganz kurze Strecken oder gemäß § 50 Z. 9 der 
StVO 1%0 als Baustelle gekentliZeichnete 
Strecken befahren werden (§ 1 Abs. 2 lit b)," zu 
streichen. 

211. Im § 91 Abs. 2 ist an Stelle der Worte 
"der höchsten mit ihnen erreich'haren Geschwin
digkeit" zu setzen "der Bauartgeschwindig
keit". 

212. Nach § 91 wird als neuer § 91 a eingefügt: 

,,§ 91 a. K r a if t w a gen und' A n h ä n ger 
zum Transport von Tieren 

(1) Kraftwagen und Anhänger, die ausschließ
lich oder vorwiegen·d zum Transport von Tieren 
im Sinne des Europäischen übereinkommens über 
den Schutz von Tieren beim internationalen 
Transport, BGBL Nr. 597/1973, bestimffit sind, 
müssen, abgesehen von den sonst für diese Fahr
zeuge in Betracht kommenden Bestimmungen, 
der Art, .der Anzahl und' ·der Größe der zu beför
dernden Tiere entsprechend gebaut, ausgerüstet 
und ausgestattet sein. . 

(2) Diese Fahrzeuge müssen entsprechend aus
bruchsicher und so beschaffen sein, daß die 
Sicherheit der Tiere gewährleistet ist; sie müssen 
mit einem gleitsicheren Bodenbelag ausgerüstet 
sein und den Tieren einen wirksamen Schutz vor 
Witterungseinflüssell bieten. Bei Fahrzeugen mit 
geschlossenem Aufbau müssen Lüftungsöffnungen 
die notwendige Luftzufuhr ermöglichen. Trenn

204. Im § 87 Abs. 3 hat der erste Satz 
lauten: 

zu wände müssen aus widerstandsfähigem Material 
bestehen. Werden vorwiegend und ausschließlich 
Groß tiere transportiert, die anzubinden sind, 
müssen Anbindevorrichtungen vorhanden sein; 
gleitsichere Rampen für das Verladen und Ab-

"Auf Omnibusanhänger findet Abs. 1 sinnge
mäß Anwendung." 

205. Im § 87 hat der Abs. 4 zu entfallen. 

206. Im § 87 hat der Abs. 5 zu lauten: 

,,(5) Durch Verordnung sind nach den Erfor
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
unter Bedachtnahme auf die Anzahl der zu be
fördernden Personen die näheren Bestimmungen 
über die Beschaffenheit, Ausrüstung und Aus
stattung der Omnibusse und Omnisbusanhänger 

laden der Tiere sind mitzuführen." 

213. Im § 92 Abs. 1 haben im ersten Satz die 
Worte "ausschließlich oder vorwiegend" zu ent
fallen. 

214. Im § 92 hat der Abs. 3 zu lauten: 
,,(3) Kraftwagen· und Anhänger, die zur Be

förderung gefährlicher Güter bestimmt sind und 
die nicht unter Abs. 2 fallen, müssen den Vor
schriften der Anlage B zum ADR. hinsichtlich 
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der Bauart, Ausrüstung und Ausstattung ent
sprechen. Durch Verordnung können nach den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher
heit in sinngemäßer Anwendung des Abs. 2, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
weitere Bestimmungen für solche Kraftwagen 
und Anhänger erlassen werden, wenn die beson
deren Verhältnisse in österreich dies erfordern." 

215. Im § 92 Abs. 4 treten an Stelle der Worte 
"im Abs. 1" die Worte "im Abs. 2 oder 3". 

216. Im § 93 sind die Worte "mit denen 
Straßen mit öffentlichem Verkehr im Rahmen 
ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung nicht 
nur überquert oder nicht nur auf ganz kurze 
Strecken oder gemäß § 50 Z. 9 der StVO. 1960 
als Baustelle gekennzeichnete Strecken befahren 
werden," Zu streichen. 

217. Die überschrift zu § 96 hat zu lauten: 

,,§ 96. K r a f t f a h r z e u gern i t ein e r 
Bauartgeschwindigkeit von nicht 

me h r als 10 km/h" 

218. Im § 96 Abs. 1 ist an Stelle der Worte 
'" bei denen nach ihrer Bauart und Ausrüstung 
dauernd gewährleistet ist, daß mit ihnen auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille 
eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht über
schritten werden kann," zu setzen "mit einer 
Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 
10 km/h". 

219. Im § 96 Abs. 3 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "mit diesen Fahrzeugen auf gerader, 
waagrechter Fahrbahn bei Windstille eine Ge
schwindigkeit von 10 km/h nicht überschritten 
werden kann" zu setzen "diese Fahrzeuge eme 
Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 
10 km/h aufweisen". 

220. Im § 96 hat Ider Abs. 5 zu buten: 
,,(5) Die Lenker im Abs. 1 angeführter Fahr

zeuge haben auf Fahrten die in den Aibs. 3 oder 4 
angeführte Besch,einigung,-bei zugelassenen Fahr-
2leugenden Zulassungsschein mitzuführen und 
den Organ1en des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur über
prüfung auszuhändi:gen~" 

221. Im § 97 hat der Abs. 2 zu ilauten: 
,,(2) Für Heeresfahrzeuge, die ,durch Bewaff

nung, Panzerung oder ihre sonstige Bauweis,e für 
die militänische Verwendung im Zusammenhang 
mit Kampfeinsätzen besonders gebaut oder aus
gerüstet oder diesem Zweck gewidmet sind (§ 1 
Abs. 2 l,it. d), können durch Verordnung nach 
den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebs
sicherheit, dem jeweiligen Stand der Technik ent
sprechend, mit Rücksich,t auf die Eigenart solcher 
Fahrzeuge die Bedingungen festgesetzt werden, 
unter denen sie auf Straßen !cit öffentlichem 
Verkehr verwendet werden dürfen." 

222. Im § 98 Abs. 1 erster Satz ist nach dem 
Wort "Anhängern," einzufügen "bei Verwen
dung von bestimmten Arten von Reifen,". 

223. Im § 99 Abs. 3 letzter Satz haben die 
Worte "oder Breitstrahler" zu endahlen. 

224. Im § 99 Abs. 5 haben in Z. I Z. 1 lit. c 
und d, Z. 2 'Lit. b Ul!ld c und Z. n lit. bund c 
jew,eils die Wor,te ,,'Oder Breitstrahler" und 1m 
letzuen Satz die Worte "und Breitstrahler" zu 
entfalJIen. 

225. Lm § 99 hart: der Abs. 6 zu lauten: 

,,(6) Suchsche~nwerfer und Arbeitsscheinwerfer 
dürfen nur im Rahmen ihrer Zweckbestimmung 
verwendet werden und nur, wenn ,dadurch nicht 
andere Straßenbenützer geblendet werden. Mit 
Warnleuchten darf gelbrotes Licht nur ausge
strahlt werden bei J;lahrzeugen 

a) im Fernmeldebau- und Fernmeldeerhal
tungsdienst, 

b) im Eisenbahndienst öffentlicher Schienen
bahnen, 

c) bei Heeresfahrzeugen im Fernsprechbau
dienst, 

d) bei Heeresfahrzeugen, mit denen Anhänger 
gezogen werden, deren größte Breite die 
im § 4 Abs. 6 Z. 2 angeführte Höchst
grenze oder deren höchstes zulässiges Ge
samtgewicht die im § 4 Abs. 7 angeführten 
Höchstgrenzen wesentlich übersteigt, 

e) mit denen Kraftfahrzeuge ahgeschlleppt 
werden, 

f) die. im Bereich des Straßendienstes (§ 27 
Abs. 1 StVO. 1960) verwendet we!1den, 

g) wenn dEes in einem Bescheid g,emäß § 39, 
§ 45 Abs. 5, § 46 Abs. 3, § 82 Abs. 5, 
§ 101 Abs. 5, § 104 Abs. 7 oder 9 als 
Auflage vorgeschnieben wurde, 

h) die zufolge einer Auflag.e eines in Lit. g 
angeführten Beschei,des zur Begleitung sol
cher Transporte verwendet werden, 

i)die im § 20 Abs. 1 11t. d und Abs. 5 an
gefährt sind, 

j) die im Eich- und Vermessungswesen oder 
die zur Pannenhilfe verwendet werden, je
doch nur während des Scillsitehens des 
Fahrzeuges. 

Das gleichzeitige Ausstrahlien vonb:lauem Licht 
und von gelbrotem Licht mit Warnleuchten ist 
unzulässig. " 

226. Im § 99 Albs. 8 ist an Stelle der Worte 
"Mit Scheinwerfern oder Leuchten mit blauem 
Licht oder blauem Drehlicht" zu setzen "Mit 
Scheinwerfern oder Warnleuchten mit blauem 
Licht". 

227. Im § 101 hat der Abs. 3 zu entfallen. 
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228. Im § 101 Abs. 7 erster Satz ,ist an Stelle 
der Worte ,,3 km" zu setzen ,,10 km, hei Fahr
zeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht 
mehr als 25 km/h 3 km," 

228 a. Im § 102 Abs .. 1 ist der Punkt nach dem 
ersten Satz durch einen Strichpunkt Zu ersetzen 
und einzufügen "die überprüfung der Wirksam
keit der Vorrichtung zum Abgeben von "akusti
schen Warnzeichen darf jedoch nur erfolgen, 
sofern nicht ein Verbot gemäß § 43 Abs. 2 lit. a 
StVO 1960 besteht." 

235. Im § 103 AJbs. 1 zwe1ter Satz ist an Stel'le 
der Worte "bereitgestellt ist" ,einzufügen: "sowie 
bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen eine Warn
einrichtung bereitgestdlt ist." 

236. Im § 103 hat ,der Abs. 2 zu Tauten: 
,,(2) Der Zullassungsbesitzer darf das Lenken 

seines Kraftfahrzeuges oder die Verwendung 
seines Anhängers nur Personen überlassen, die die 
erforderliche Lenkerberechtigung bes.itzeti. Er hat 
der Behörde auf Verlangen, unbeschadet des 
vierten Satzes, ohne unnötigen VerzlU,g Aus-

229. Im § 102 Abs. 1 ist am Ende der Punkt kunft darüber zu erteilen, wem er jeweils das 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen und an- Lenken seines Kraftfahrzeuges oder die Verwen
zufügen: "sie haben auf Verla'l11gen der Organe dungs 1>eines Anhängers überlassen hat, und ent
des öffentlichen Sicherheits dienstes diesen das sprechende Aufzeichnungen zu führen, wenn er 
Schaublatt des Fahrtschre]bers auszuhändigen. ohne diese die verlangte Auskunft nicht erteilen 
Hierüber ist dem Lenker eine Bestäuig,ung auszu- kann. Wurde mit de1p Fahrzeug eine übertre
stellen. Auf Verlangen des Lenkers ist, wenn tung von Verwakungsvorschriften des Bundes 
dieser das zum öffnen des Fahrtschreibers er- von einem dem anzeigenden Organ unbekannten 
forder:1iche Gerät (Schlüssel) unter Versch1wß mit- Lenk:er begangen, so kann die Behörde, wenn die 
geführt hat, zutreffenidenfalls in der Bestätigung im § 47 VStG. 1950 angeführten sonstigen Vor
festzuhaltJen, daß .der Verschiluß unverl,etzt war." ausset:wngen gegeben sind, ohne weiteres Ver-

230. Im § 102 hat die Einleitung des Abs. 5 fahren die verwirkte Strafe durch Strafverfügung 
zu lauten: fests-etzen und die Strafverfügung dem Zulas-

sungsbesitzer zustellen. Die Zustellung der Straf
,,(5) Der Lenker hat auf Fahrten mitzufüh- verfügung .an den Zulassungsbesitzer gilt auch 

ren und den Organen des öffentlichen Sicher- aIs Zustellung der AuHorderungan d,iesen, bin
heitsdienstes oder der Straßenaufsicht auf Ver-.. .. '" nender Einspruchsfrist gemäß § 49 Abs. 1 VStG. 
langen zur überprufung auszuhandlgen 1950 Auskunft darüber zu erteilen, wem er im 

231. Im § 102 Albs. 5 lit. eist am E~de des Zeitpunkt der Begehung der übertreoung das 
ersten Klammerausdruckes einzufügen "und 9".1 Lenlken des Kraftfahrzeuges order die Verwen-

232. Im § 102 Abs. 5 letzter Satz ist dung des Anhängers überIa,ssen hat. Sie giLt als 
. St 11 d W t 't d f d Verfo1gungshand1ung (§ 32 Abs. 2 VStG. 1950) an e e er or e ", ml enen au gera er, ch d .. d' . Z' k d 

waagrechter Fahrbahn bei Windstille eine Ge- au .gegen I enJemgen, , er un eltpun t er 
schwindigkeit von 30 km/h nicht überschl"litten Begehung der übert~~tung das Kraftfahrze~g 
werden kann" zu setzen mit einer B.auartge- gelenkt oder den Anhanger verwendet hat. Dle 

ch . d' k 't' 'cht 'h' , I 30 km/h" Strafverfügung gilt als nicht erlassen, wenn der s wm 19 el von m me ras . I b' b' d . chsf . Zu assungs esltzer Innen er Emspru mst ge-
233. Im § 102 hat der Abs. 10 zu huten: mäß § 49 Abs. 1 VStG. 1950 der Behörde mit-

',,(10) Der Lenker hat auf Fahrten Verband- teilt, wem er im Zeitpunkt der Begehung der 
zeug, das zur W;ullldversorgu11ß geeignet und in angezeigten Verwaltungsübertreoung ·das Lenken 
einem widerstandsfähigen Behälter staubdicht ver- seines Kraftfahrzeuges oder die Verwen'dung sei
packt ,und gegen Verschrnutzung geschützt ist, so- nes Anhängers überlassen hat oder wann er diese 
wie bei mehrspur,igen Kraftfahrzeugen eine ge- Auskunft ohne unnötigen Verzug erteilen kann, 
eignete Warneinrichtung mitzuführen." oder wenn er mitteilt, ·daß er die Auskunft nicht 

. ~rtellen kann. Gilt ,die Strafverfü,gung a1s er-
234. Im § 102 ist als neuer Abs. 11 anzufügen: lassen, so gelten für sie, ~nsbeson,dere auch hin-
,,(11) Der Lenker hat auf Verlangen der sichtlich der Rechtsmittel, die Bestimmung,en des 

Or.gane des öffendlichen Sicherheits·dienstes oder VStG. 1950." 
der Straßenaufsicht diesen, sofern dies zum Zweck 
der überwachung der Einhaltung der kraftfahr
rechdichen Vorschriften auf Straßen mit öffent
lichem Verkehr erforderlich ist, die Teile, Aus
rüstungs- und Ausstattun,gsgegenstände des von 
ihm gelenkten Fahrzeuges und des mit diesem 
gezogenen Anhängers auf dem einfachsten Weg 
und ohne diese oder dri:tte Personen zu gefähr
den, zugälllglich 'Zu machen, inso,weit ihm dies 
ohne Verwendung besonderer Werkzeuge lind 
ohne :besondere Fertigkeiten und Kenntnisse 
mö~lich und zumutbar ist." 

237. Im § 104 Abs. 2 lit. a erster Satz zweiter 
Halbs.atz ist an Stelile der WODtle "Anhänger, die 
zur Verwendung im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes bestimmt sind und" 
zu setzen "landw.irtschaftlliche Anhänger," 

238. Im § 104 Abs. 2 lit. h hat der zweite 
Ha·lbsatz zu lauten: ",dies gillt jedom nicht für 
Anhänger, die selhsttätig zum Stehen gebracht 
weroen, wenn sie ohne den WiIl1en ,des Lenkers 
nicht mehr ,durch die Anhängevorrichtung mit 
dem Zugfahrzeug verbunden sind, sowie für 

4 

\~----~--------
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landwirtschaftliche Anhänger, mit denen eine 
Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten 
werden darf;" 

239. Im §104 A:bs. 2 Ht. d is.t an StelLe der 
Worte "AnJhängern mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 1500 kg, die 
zur Verwendung im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes besümmt sind," zu 
setzen ,;landwirtschaftlichen Anhängern mit 
einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 
nicht mehr als 1500 kg," 

240. Im § 104 Albs. 2 l,it. e zweiter Satz ist 
an Stelle -der Worte "Anhänger, die zur V er
wen·dung ·im R,ahmen ,eines land- und forstwirt
schaftlichen Betriebes bestimmt sind und" zu 
setzen "landwirtschaftliche Anhänger," 

241. Im § 104 Abs. 2 ist am Enrde ,der Tit. f 
der Punkt d.urch ,einen Strichpunkt zu ersetzen 
und als neue lit. g anzufügen: 

"g) wenn Zugfahrzeug und Anhänger die ge
mäß § 28 Abs. 4 vorgeschriebene ßeschaf
fenheit 'aufweisen." 

242. Im § 104 Abs. 5 erster Satz hat der zweite 
Halbsatz zu lauten: "hiebei gelten Abs. 2 lit. a 
erster Halbsatz, lit. c und lit. g sinngemäß." 

243. Im § 104 Abs. 5 lit. eist am Ende anzu
fügen: "für das Ziehen von breiteren Anhängern 
gilt lit. d sinngemäß;" 

244. Im § 104 Abs. 9 hat der erste Satz zu 
lauten: 
"Bei Kra:ftwagen - mit Anhängern darf die 
Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte, 
bei Sattelkraftfahrzeugen abzüglich der größeren 
der höchsten zulässigen Sattellasten beider Fahr
zeuge, wenn diese gleich sind, einer d.ieser Sattel
lasten, 38.000 kg nicht überschreiten." 

245. Im § 104 Abs. 9 hat der letzte Satz zu 
lauten: 

,,§ 39 Abs. 2 und § 40 Abs. 4 sind sinngemäß 
anzuwenden. " 

246. Im § 105 Albs. 1 ist im Ende des ersten 
Satzes der Punkt durch einen Strichpunkt zu 
ersetzen und einzufügen: "als teilweise hoch
gehoben gilt ein abzuschleppendes Fahrzeug 
auch, wenn es auf eine Abschleppachse aufge
setzt ist." 

247. Im § 105 ist an den Abs. 4 anzufügen: 
"Wenn beim Abschleppen eines teilweise hoch
gehobenen Fahrzeuges dessen hintere Leuchten 
nicht wirksam oder nicht sichtbar sind und die 
hinteren Leuchten des Zugfahrzeuges für nach
folgende Lenker nicht sichtbar bleiben, müssen 
am abgeschleppten Fahrzeug für nachfolgende 
Lenker sichtbare Ersatzvorrichtungen (§ 99 
Abs. 2) angebracht sein; für diese Ersatzvor
richtungen gelten die Bestimmungen für die 
hinteren Leuchten von Anhängern sinngemäß." 

248. Im § 106 Abs. 1 a hat die lit. b zu lauten: 

"b) für landwirtschaftliche Zugmaschinen, 
Motorkarren und selbstfahrende Arbeits
maschinen," . 

249. Im § 106 hat der Abs. 5 zu lauten: 

,,(5) Die Behörde kann die Beförderung von 
mehr als acht Personen, abgesehen vom Lenker, 
mit Lastkraftwagen bewilligen, wenn dies vor
wiegend im öffentlichen IntereSISe liegt, wie ins
besondere bei einem Verkehrsnotstand. Diese 
Bewilligung ersetzt nicht die auf Grund gewerbe
rechtlicher Vorschriften erforderlichen Berech
tigungen zur Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen. Die Bewilligung darf nur 
erteilt werden, wenn die Fahrzeuge so gebaut, 
ausgerüstet und ausgestattet sind, daß ihre Ver
kehrs- und Betriebssicherheit in dem für die 
Anzahl der zu befördernden Personen erforder
lichen Ausmaß gewährleistet ist und wenn eine 
Versicherungsbestätigung gemäß § 61 Abs. 1 in 
zweifacher Ausfertigung vorgelegt wurde. Die 
Fahrzeuge müssen so beschaffen sein, daß Per
sonen sicher ein- und aussteigen können. Sie 
müssen mit sicher angebrachten Sitzen, mit 
Vorrichtungen zum überdecken der Ladefläche 
und mit -ausreichenden, für nachfahrende 
Straßenbenützer nicht sichtbaren Leuchten zur 
Beleuchtung des Laderaumes ausgerüstet sein. 
Die Fahrzeuge müssen eine Verlangsameraruage 
(§ 6 Abs. 6) aufweisen; ihre Betriebsbremsanlage 
muß eine Zweikreisbremsanlage sein. Dieser Ab
satz gilt nicht für Heeresfahrzeuge." 

250. Im § 106 Abs. 8 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "Anhängern, die zur Verwendung 
im Rahmen eines. land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes oder für Möbeltransporte bestimmt 
sirid," zu setzen "landwirtschaftlichen An
hängern, oder mit Anhängern, die für Möbel
transporte bestimmt sind,". 

251. Im § 107 Abs. 1 ist an Stelle des Wortes 
"Leuchten" zu setzen "Warnleuchten". 

252. Im § 108 Abs. 3 dritter Satz ist an Stelle 
der Worte ,,§ 65 Abs. 4 gilt sinngemäß" zu 
setzen ,,§ 65 Abs. 1 gilt sinngemäß". 

252 a. Im § 109 Abs. 1 lit. e ist an Stelle der 
Worte "Ingenieurdiplom oder Doktorat der 
Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hochschule" 
zu -s-etzen: "Diplom der Fakultät für Maschinen
bau oder für Elektrotechnik einer österrei
chischen Technischen Universität". 

252 b. Im § 109 Abs. 1 lit. h haben die Worte 
"oder akademischen Grades" zu entfaHen. 

253. Im § 109 Abs. 2 ist an Stelle der Worte 
"Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe
und Industrie" zu setzen - "Der Bundesminister 
für Verkehr". 
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254. Im § 114 Abs. 2 ist nach dem Wort 
"Sicherheitsdienstes" einzufügen "oder der 
Straßenaufsicht" . 

255. Im § 116 Abs. 2 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "Der Bun
desminister für Verkehr". 

256. Im § 118 Ahs. 4 ist am Ende alllZufügen: 

"Wurde die theoretische Prüfung oder ihr 
schriftlicher oder mündlicher Teil bestanden, so 
darf die theoretische Prüfung oder der bereits 
bestandene Teil bei Wiederholungen innerhalb 
von sechs Monaten nicht mehr abgenommen 
werden." 

257. Im § 120 Abs. 3 ist nach dem Wort 
"Sicherheitsdienstes" einzufügen "oder der 
Straßenaufsicht" . 

258. Im § 121 Abs. 3 ist nach dem Wort 
"Sicherheitsdienstes" einzufügen "oder der 
Straßen aufsicht" . 

259. Im § 122 hat der Abs. 1 zu l~uten: 
,,(1) übungsfahrten zur unentgeltlichen, nicht 

gewerbsmäßig betriebenen Ausbildung eines 
Bewerbers um eine Lenkerberechtigung dürfen 

. unbeschadet der Bestimmungen der §§ 120 
und ·121 nur mit Bewilligung der Behörde 
durchgefii,hrt werden, in deren örtlichem Wir
kungsbereich der Lehrende seinen ordentlichen 
Wohnsitz hat. Die Bewilligung darf nur erteilt 
werden, wenn der Bewerber das erforderliche 
Mindestalter erreicht hat oder in spätestens drei 
Monaten 'erreichen wird, wenn er verkehrs
zuverlässig (§ 66) ist und wenn er zum Lenken 
von Kraftfahrzeugen der Gruppe, für die die 
Bewilligung angestrebt wird, geistig und kör
perlich geeignet (§ 69) ist. Eine Bewilligung zur 
Vornahme von übungsfahrten mit Kraftfahr
zeugen der Gruppe A (§ 65) darf nicht erteilt 
werden." 

260. Im § 122 ist am Ende des Abs. 2 anz~
fügen: 

"Die Bewilligung darf für denseLben Bewerber 
um eine Lenkerberechtigung nur einmal und 
für nicht länger als ein Jahr erteilt werden; sie 
ist, soweit dies auf Grund der Erhebungen oder 
wegen der Art der vom Lernenden angestrebten 
Lenkerberechtigung nach den Erfordernissen der 
Verkehrssicherheit nötig ist, unter den ent
sprechenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen 
oder sachlichen Beschränkungen der Gültigkeit 
zu erteilen." 

261. Im § 122 Abs. 3 ist am Ende anzufügen: 

"Das: Kenn:zeichen und die Fahr.gestellnummer 
des zur V.orll'ahme ,der übung,gfahrten verwen
deten Kraftfahrzeuges sind im Bewilligungs
bescheid anzuführen." 

262. Im § 122 Abs. 4 ist nach dem Wort 
"Sicherheitsdienstes" einzufügen "oder der 
Straßenaufsicht" . 

263. Im § 122 Abs. 5 dritter Satz ist an Stelle 
der Worte "eine Hilfsbremse" zu setzen "die 
Hilfsbremsanla.ge". 

264. Im § 122 ist nach dem Abs. 5 als neuer 
Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Die im Abs. 1 angeführte Bewilligung 
erlischt, wenn dem Lehrenden die Lenkerberech
tigung für die Gruppe, in die das für die 
übungsfahrt zu verwendende Fahrzeug fällt, 
entzogen (§ 73) oder vorübergehend entzogen 
(§ 74) wurde oder wenn sie durch Zeitablauf 
erloschen ist. Wurde dem Lehrenden die Lenker
berechtigung für eine andere Gruppe entzogen 
oder vorübergehend entzogen oder ist sie durch 
Zeitablauf erloschen, so is~ ihm die Bewilligung 
zu entziehen, wenn auf Grund der für die Ent
ziehung der Lenkerberechtigung maßgebenden 
Gründe anzunehmen ist, daß der Lehrende durch 
weitere übungsfahrten die Verkehrssicherheit 
gefährden oder den Zweck der übungsfahrten 
nicht mehr erreichen wird. Dies gilt sinngemäß 
auch, wenn . eine oder mehrere dem Lehrenden 
erteilte Lenkerberechtigungen durch Auflagen 
oder zeitliche, örtliche oder sachliche Beschrän
kungen der Gültigkeit eingeschränkt wurden. 
Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 
entzogen worden ist, darf eine neue Bewilligung 
erst erteilt werden, wenn die Gründe, die zur 
Entziehung der Bewilligung geführt haben, 
weggefallen sind. Die Bewilligung ist ferner zu 
en tziehen, wenn 

a) die Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr gegeben sind, 

b) die bei ihrer Erteilung vorgeschriebenen 
Einschränkungen oder Auflagen nicht ein
gehalten werden, 

c) das für die übungsfahrten verwendete 
Fahrzeug nicht verkehrs- und 'betriebs sicher 
oder nicht gemäß Abs. 5 gekennzeichnet 
ist oder 

d) die Vorschriften über die Erteilung des 
praktischen Unterrichtes (Abs. 4) nicht 
eingehalten werden. 

Eine Berufung gegen die Entziehung der 
Bewilligung hat keine aufschiebende Wirkung." 

265. Im § 123 hat der Abs. 1 zu lauten: 
,,(1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehe

nenAmtshandlungen ist, sofern darin nichts ande
res bestimmt ist, in erster Instanz die Bezirksver
waltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeibehörde diese, in zweiter 
Instanz der Landeshauptmann und in den An
gelegenheiten des VII. Abschnittes (Erteilung 
und Entziehung der Berechtigung zum Lenken 
von Kraftfahrzeugen) in dritter Instanz der 
Bundesminister für Verkehr zuständig." 
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266. Im § 124 Abs. 1 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "Der Bun
desminister für Verkehr". 

einer österreichischen Technischen Hochschule" 
Zu setzen: "Diplom der Fakultät für Maschinen
bau oder für Elektrotechnik einer österrei
chischen Technischen Universität". 

267. Im § 124 Abs. 1 dritter Satz ist an Stelle 271 c. Im § 125 Abs. 3 h3!ben die Worte 
der Worte "für Handel, Gewerbe und Industrie" '" akademischen Grade" zu entfallen. 
zu setzen "für Verkehr". 

268. Im § 124 Abs. 1 haben imvlierten Satz 
die Worte "des Bundesministeriums für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen," zu ent-
fallen. . 

269. Im § 124 hatrue Einlei,tungdes Abs. 2 
zu lauten: 

,,(2) Zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 dür
fen nur bestellt wer,den:". 

269 a. Im § ~24 Abs. 2 Z. 1 lit. a ist an Stelle 
der Worte "Ingenieurdiplom oder Doktorat der 
Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hochschule" 
Zu setzen: "Diplom der Fakultät für Maschinen
bau oder für Elektrotechnik einer österrei
chischen Technischen Univer,sität". 

269 b. Im § 124 A<bs. 2 Z. 2 lit. b ist an Stelle 
der Worte "Ingenieur diplom oder Doktorat der 
Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hochschule" 
Zu setzen: "Diplom der Fakultät für Maschicnen
bau oder für Elektrotechnik einer österrei
chischen Technischen Univer,sität". 

270. Im § 124 Abs. 3 ist an SteHe der Worte 
"Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Inldustrie" zu setzen "Der Bundesminister 
für Verkehr". 

270 a. Im § 124 Abs. 3 hahen die Worte "und 
akademischen Grade" zu entfallen. 

271. Im § 125 hat die Einleitung des Abs. 2 
zu lauten: 

,,(2) Zu Sachv1erständigen gemäß Abs. 1 dürfen 
nur bestellt wel'den:". . 

271 a. Im § 125 Abs. 2 Z. 1 lit. a ist ,an Stelle 
der Worte "Ingenieurdiplom oder Doktorat der 
Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hochschule" 
Zu setzen: "Diplom der Fakultät für Maschinen
bau oder für Elektrotechnik einer österrei
chischen Technischen Universität". 

271 h. Im § 125 Abs. 2 Z. 2 lit~ b ist an SteHe 
der Worte "Ingenieurdiplom oder Doktorat der 
Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 

272. Im § 125 Abs. 3 ist an SteLle der Worte 
"das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "der Bundesminister 
für Vel'kehr". 

272 a. Im § 126 Abs. 3 Z. 1 lit. a ist an Stelle 
der Worte "IngeI}ieurdiplom oder Doktorat der 
Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Techni'schen Hochschule" 
Zu setzen: "Dip10m der Fakultät für Maschinen
bau oder für Elektrotechnik einer österrei
chischen Technischen Universität". 

272 b. Im § 126 Abs. 3 Z. 2 lit. b ist an Stelle 
der Worte "Ingenieurdiplom oder Doktorat der 
Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen Technischen Hochschule" 
zu setzen: "Diplom der Fakultät für Maschinen
bau oder für Elektrotechnik einer österrei
chischen Technischen Universität". 

272 c. Im § 126 Abs. 4 haben die Worte 
" , akademischen Grade" zu entfallen. 

273. Im § 126 Abs. 4 ist an SteUe der Worte 
"das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "der Bundesminister 
für Verkehr". 

273 a. Im § 127 Abs. 3 hat die lit. a zu 
lauten: 

"a) Diplom der Fakultät für Maschinenbau 
oder für Elektrotechnik einer österreichi
schen Technischen Universität,". 

273 b. Im § 127 Abs. 4 haben die Worte 
"und akademischen Grade" zu entfallen. 

274. Im § 127 Abs. 4 ist an SteLle der Worte 
"das Bundesministerlum für Handel, Gewerbe 
und Industr,ie" zu setzen "der Bundesminister 
für Verkehr". 

275. Im § 129 Abs. 1 ist an SteLLe des Betrages 
,,12.000 S" zu setzen ,,20.000 S". 

276. Im § 130 Abs. 1 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "Das Bundesministel'ium für Handel, 
Gewerbe und Industrie" zu setzen "Der Bun
desminister für Verkehr". 

277. Im § 130 Abs. 3 zweiter Satz ist an Stelle 
der Worte "Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und industrie" zu setzen "Der Bundes
minister für Verkehr". 
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278. Im § 130 Abs. 4 hat ,die l.it. a ru lauten: 
"a) der Bestellte wegen einer oder mehrerer 

gerichtlich strafbarer Handlungen zu einer 
Strafe von mehr als sechs Monaten ·oder 
wegen einer mit Bereicherungsvorsatz be
gangener gerichtlich strafbarer Harudlung 
rechtskrähig verurteilt wurde," 

279. Im § 130 Abs. 6 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "für Handel, Gewerbe und Industrie" 
zu setzen "für Verkehr". 

280. Im § 131 Abs. 2 erster Satz ist an Stelle 
der Worte "dem Bundesministerium für Han
del, Gewerbe und Industrie." zu setzen "dem 
Bundesminister für Verkehr." ' 

281. Im § 131 Abs. 2 zweiter Satz ist an Stelle 
der Worte. ",das Bundesminist,erium für Handel, 
Gewerbe, und In:dustrie" zu setzen "den Bun
desminister für Verkehr". 

282. Im § 131 Abs. 4 ist an Stelle der Worte 
"dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie"zu setzen "dem Bundesmini.ster 
für Verkehr". 

283. Im § 132 Abs. 2 lit. e ist an Stelle der 
Worte "Zugmaschinen, die zur Verwen1dung im 
Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Be
triebes bestimmt sind," zu setzen "landwirtschaft
lichen Zugma.schinen". 

284. Im § 132 Abs. 2lit. f ist an Stelle der 
Worte "bei Zugmasch.inen und Anhängern, die 
zur Verwendung im Rahmen· eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes besümmt sind," zu 
setzen "bei landwirtschaftllichen Zu~maschinen 
und Anhängern". 

285. Im § 132 Abs. 2 hat die Lit. h zu lauten: 
"h) bei landwirtschaftlichen Zugma.schinen mit 

einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr 
als 25 km/h, des § 22 Abs. 2 über die Be
tätigung der Vorrichtung zum Abgeben von 
optischen Warnzeichen, wenn der Lenker 
die Lenkvor11iChturug mit beiden Händen 
festhält, und". 

286. Im § 132 Abs. 4 hat der erste Satz zu 
lauten: 
"Der Bundesminister für Verkehr kann die Be
willigung erteiIen, daß im .A!bs. 1 angeführte 
Fahrzeuge sowie Fahrzeug,e,die kraftfahrrecht
lichen Vorschriften, die nach der Genehmigung 
der Fahr,zeuge, nach der Genehmigung ihrer Type 
oder nach :ihrer erstma.I,igen Zulassung in Kraft 
treten, nicht entsprechen, auch w.eiterhin oder 
innerhalb bestimmter Fristen in ihrem bisherigen 
Zustand auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 
verwendet werden, wenn sie nur unter Auf
wendung wirtschafulich nicht vertretbar hoher 
Kosten in einem den Vorschriften entsprechenden 
Zustand gebracht werden können und. wenn die 
Verkehrs- un!d Betriebssicherheit hiedurch nicht 
gefährdet wird." 

287. Im § 132 Abs. 5 ist an Stetle der Worte 
"Das Bundesministetium für Handel, Gewerbe 
und Industrie" zu setzen "Der Bundesminister 
für Verkehr". 

288. Im § 132 hat der Abs. 7 zu lauten: 

,,(7) Bei der Erlassung von Verordnungen 
auf Grund ·dieses Bundesgesetzes können, dem 
jeweiligen Stand .der Technik entsprechend und 
sofern keine Bedenken vom Standpunkt der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit bestehen, Fahr
zeuge oder Fahrgestelle vo'n Fahrzeugen, die vor 
dem Inkrafttreten .der Verordnung 

a) als Type oder einzeln genehmigt worden 
sind, 

h) erstmals zugelassen worden sind, erforder
lichenfalIs auch wenn die erste Zulassung 
im Ausland erfolgte, 

c) in das Bundesgebiet eingebracht worden 
sind oder . 

d) im Zollgebiet aus Bestandteilen hergestellt 
wurden, die in das Bundesgebiet eingebracht 
worden sind, 

von Bestimmungen der Verordnung überhaupt 
oder nur für bestimmte übergangsfristen ausge
nommen werden, wenn die Erfüllung dieser Be
stimmungen mit einer beträchtlichen wirtschaft-' 
lichen Bela·stung verbunden wäre; das gleiche gilt 
sinngemäß auch für Typen von Teilen, Aus
rüstungsgegenständen, Sturzhelmen für Kraft
fahrer oder Warneinr.ichtungen, auch. wenn sie 
vor dem Inkrafttreten der Verordnung nicht ge
nehmigungspflichtig waren." 

289. Im § 132 ist am Ende als neuer Abs. 8 
anzufügen: 

,,(8) Bei der Anwendung von Ausnahme
bestimmungen, für die der Zeitpunkt der Ge
nehmigung des Fahrzeuges oder seiner Type 
maßgebend ist, gelten Fahrzeuge, die nach der 
erstmaligen Genehmigung ein weiteres Mal oder 
weitere Male gemäß § 33 Abs. 2 oder 5 geneh
migt worden sind, als zum Zeitpunkt der erst
maligen Genehmigung genehmigt; dies gilt je
doch nicht hinsichtlich der Ausnahmebestim
mung für ein technisches Merkmal, dessen 
wesentliche Änderung Anlaß für eine weitere 
Genehmigung gemäß § 33 Abs. 2 oder 5 war." 

290. Im § 133 Abs. 2 ist am Ende anzufügen: 
,,§ 40 Abs. 6 gilt sinngemäß." 

291. Im § 135 Abs. 2 lit. i haben die Worte 
"und Breitstrahlern" zu entfallen. 

292. Im § 135 Abs. 2 lit. k ist an Stelle der 
Worte "mit denen auf gerader, waagrechter 
Fahrbahn bei Windstille eine Geschwindigkeit 
von 10 km/h nicht überschritten werden kann" 
zu setzen "mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 10 km/h". 

--
~-------------------------------------------------------
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293. Im § 136 Abs. 1 ist in der Einleitung an nehmigt worden sind, sind ausgenommen von 
Stelle der Worte "für Handel, Gewerbe und Art. I 
Industrie" zu setzen "für Verkehr". a) Z. 20 (§ 4 Abs. 1 dritter Satz und vierter 

294. Im § 136 Abs. 1 lit. a sind die Worte 
"des § 14 Abs. 9, des § 20 Abs. 1 lit. f,"zu 
streichen und an Stelle der Worte "des § 87 
Abs. 1 und 4," ist zu setzen "des § 87 Abs. 1,". 

295. Im § 136 Abs. 1 lit. e haben die Worte 
"des § 4 Abs. 2 b und des § 11 Abs. 3 und 4 
bezüglich der Auslegung des Begriffes "gesund
heitsschädlich", des § 64 Abs. 2 zweiter und 
dritter Satz, des § 69 und" zu entfallen. 

296. Im § 136 Abs. 1 hat die lit. i zu lauten: 

"i) des § 26 a Abs. 1 lit. a bezüglich der An
bringung der Sitze und zusätzlicher Schutz
vorrichtungen an Zugmaschinen und des 
§ 124 Abs. 1 mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft;" 

297. Im § 136 Abs. 1 ist die lit. j zu streichen. 

298. Im § 136 Abs. 1 lit. k ist am Ende der 
Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
als neue lit. 1 anzufügen: 

,,1) des § 4 Abs. 2 b, des § 11 Abs. 3 und des 
§ 26 a Abs. 2 lit. c bezüglich der Aus
legung des Begriffes "gesundheitsschäd
lich", des § 64 Abs. 2 zweiter und dritter 
Satz und des § 69 mit dem Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz." . 

299. Im § 136 Abs. 2 ist an Stelle der Worte 
"für Handel, Gewerbe und Industrie" zu setzen 
"für Verkehr". 

300. Im § 136 Abs. 3 ist an Stelle der Worte 
"und für Handel, Gewerbe und Industrie" zu 
setzen "und für Verkehr". 

Artikel II 

(1) Besitzer von Lenkerberechtigungen der 
Gruppen B, C, D oder F, ,die vor Inkrafttreten 
dieses' Bundesgesetzes erteilt oder ausgetauscht 
wurden, gelten als zum Lenken der im Art. I 
Z. 184 und 185 (§ 65 Abs. 1 Z. 1 und 2) um
schriebenen Fahrzeugarten berechtigt. 

(2) Für die Anwendung des § 65 KFG 1967 
gelten Personenkraftwagen und Kombinations
kraftwagen mit einem höchsten zulässigen Ge
samtgewicht von mehr als 3500 kg, ,deren Type 
oder die einzeln vor dem Inkrafttreten des Art. I 
Z. 184 (§ 65 Abs. 1 Z. 1) genehmigt worden sind, 
als Kraftwagen der Gruppe B. 

Artikel III 

(1) Fahrzeuge, deren Type oder die einzeln 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ge-

Satz zweiter und dritter Halbsatz) über die 
Betätigung von Vorrichtungen auch bei 
Verwendung eines Sicherheitsgurtes und 
über die leichte überwachbarkeit und Aus
tauschbarkeit von Teilen, 

b) Z. 22 (§ 4 Abs. 5 a) über die Anbringung 
von Vorrichtungen zum Abschleppen; dies 
gilt jedoch nicht für Kraftfahrzeuge, die 
zur Beförderung von mehr als 10001 ge
fährlicher entzündbarer Flüssigkeiten be
stimmt sind. 

(2) Wenn ihre Typen oder wenn sie einzeln 
vor dem 1. Juli 1979 genehmigt worden sind 
und sie zwar den bisherigen Vorschriften, aber 
nicht diesem Bundesgesetz entsprechen, sind von 
Art. I Z. 28 ausgenommen: 

a) Kraftwagen hinsichtlich des § 6 Abs. 3 
fünfter Satz, Abs. 4 Z. 3, Abs. 7 b lit. b 
und c, Abs. 7 c und Abs. 12 b; 

b) Spezialkraftwagen mit einem Eigengewicht 
von mehr als 3500 kg hinsichtlich des § 6 
Abs.6; 

c) Personenkraftwagen, Kombinationskraft
wagen, Spezialkraftwagen mit einer Bau
artgeschwindigkeit von mehr als 35 km/h, 
Lastkraftwagen mit einem höchsten zuläs
sigen Gesamtgewicht bis 12.000 kg sowie 
Lastkraftwagen, die vor Inkrafttreten des 
Art. I Z. 5 (§ 2 Z. 8 und 9) und Z. 208 
(§ 90 Abs. 1 bis 3) als Zugmaschinen der 
Klasse III galten, hinsichtlich des § 6 Abs. 7; 

d) Personenkraftwagen, Kombinationskraft
wagen, Omnibusse, Lastkraftwagen, Sattel
zugfahrzeuge und Kraftwagen von Gelenk
kraftfahrzeugen sowie Spezialkraftwagen 
mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr 
als 35 km/h hinsichtlich des § 6 Abs. 7 a; 
dies gilt jedoch für Sattelzugfahrzeuge, die 
dazu bestimmt sind, mit einem Tanksattel
anhänger oder Sattelanhänger mit Aufsetz
tank ein Sattelkraftfahrzeug mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 20.000 kg zu bilden, nur dann, 
wenn der Sattelanhänger zur Beförderung 
gefährlicher, entzündbarer Flüssigkeiten 
mit einem Flammpunkt von mehr als 
55° C bestimmt ist und das Sattelzugfahr
zeug vor dem 1. Jänner 1968 zugelassen 
worden ist; 

e) Anhänger hinsichtlich des § 6 Abs. 7 c und 
Abs. 12 a; 

f) Anhänger hinsichtlich des § 6 Abs. 10 zwei
ter Satz zweiter Halbsatz; dies gilt jedoch 
für Tanksattelanhänger oder Sattelanhän
ger mit Aufsetztank, die dazu bestimmt 
sind, mit einem Sattelzugfahrzeug ein Sat~ 
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telkraftfahrzeug mit einem höchsten zuläs
sigenGesamtgewicht von mehr als 20.000 kg 
zu bilden, nur dann, wenn der Sattel
anhänger zur Beförderung gefährlicher, 
entzündbarer Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt von mehr als 55° C bestimmt 
ist und vor dem 1. Jänner 1968 zugelas
sen worden ist. 

(3) Kraftwagen mit einer Bauartgeschwindig
keit von mehr als 25 km/h und nicht mehr als 
50 km/h sowie Anhänger, mit denen eine Ge
schwindigkeit von 25 km/h überschritten wer
den darf, oder deren höchstes zuiässiges Ge
samtgewicht 5000 kg übersteigt, sind, wenn ihre 
Type oder wenn sie einzeln vor dem 1. Oktober 
1977 genehmigt worden isind, von Art. I, Z. 28 
hinsichtlich der Allradbremse (§ 6 Abs. 3 und 
Abs. 10 a) ausgenommen. 

(4) Fahrzeuge, die vor dem Inkrafttreten die
ses Bundesgesetzes zugelassen worden sind, 
müssen dem Art. I Z. 89 (§ 22 Abs. 1) über die 
Zulässigkeit von nur einer Vorrichtung zum 
Abgeben von akustischen Warnzeichen ab 1. Ok
tober 1976 entsprechen. 

(5) Fahrzeuge, deren Type oder die einzeln 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ge
nehmigt worden sind, sind von Art. I Z. 214 
(§ 92 Abs. 3 erster Satz) hinsichtlich der Vor
'schriften des ADR über ihre Bauart, Aus
rüstung und ~usstattung ausgenommen. 

Artikel IV 

(1) Ist ein Sitzplatz eines Kraftfahrzeugs nach 
kraftfahrgesetzlicher Anordnung mit einem 
Sicherheitsgurt ausgerüstet, so sind Lenker und 
beförderte Personen, die einen solchen Sitzplatz 
benützen, je für sich zum bestimmungsgemäßen 
Gebrauch des Sicherheitsgurts verpflichtet. Die 
Verletzung dieser Pflicht begründet im Fall der 
Tötung oder Verletzung des Benützers durch 
einen Unfall ein Mitverschulden an diesen Folgen 
im Sinn des § 1304 ABGB. Das Mitverschulden 
ist soweit nicht gegeben, als der Geschädigte 
(sein Rechtsnachfolger) beweist, daß die Folge 
in dieser Schwere auch beim Gebrauch des Sicher
heitsgurtseingetreten wäre. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht 
1. auf Landflächen, die nicht Straßen mit öffent

lichem Verkehr sind, 
2. bei ganz geringer Gefahr, wie etwa beim Ein

parken oder langsamen Rückwärtsfahren, oder 
bei besonderer Verkehrslage, die den Nicht
gebrauch des Sicherheitsgurts rechtfertigt, 

3. bei Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen 
Gebrauches des Sicherheitsgurts wegen der 
Körpergröße oder schwerster körperlicher Be
einträchtigung des Benützers, 

4. bei Einsatzfahrzeugen (§ 107 KFG 1967) und 
bei Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheits
dienstes, die keine Einsatzfahrzeuge sind, wenn 
der Gebrauch des Sicherheitsgurts mit dem 
Zweck der Fahrt unvereinbar ist. 

Artikel V 

(1) An den im Art. I Z. 172 (§ 57 a Abs. 1lit. e 
bis g) angeführten Fahrzeugen muß ab 1. Jänner 
1978 eine den Vorschriften entsprechende Begut
achtungsplakette angebracht sein. 

(2) Zugmaschinen, die vor Inkrafttreten des 
Art. I Z. 208 (§ 90 Abs. 1 bis 3) in die Klasse III 
fielen und die nicht gemäß Art. I Z. 5 (§ 2 Z. 8 
und 9) als Lastkraftwagen gelten, sind erstmals 
zu dem Zeitpunkt zu begutachten, zu dem sie 
ohne Berücksichtigung des Art. I Z. 162 (§ 55 
Abs. 2 erster Satz) zu überprüfen gewesen wären. 

(3) Landwirtschaftliche selbstfahrende Arbeits
maschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von 
mehr als 30 km/h sind erstmals zu dem Zeit
punkt zu begutachten, zu dem sie ohne Be
rücksichtigung des Art. I Z. 161 (§ 55 Abs. 1 
lit. g) gemäß § 55 Abs. 2 zu überprüfen gewesen 
wären. 

(4) Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwin
digkeit von mehr als 25 km/h, die vor Inkraft
treten des Art. I Z. 208 (§ 90 Abs. 1 bis 3) in die 
Klasse II fielen, sowie Motorkarren mit einer 
Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h sind 

wenn sie erstmals erstmals zu 
zugelassen worden begutachten 
sind 

und darauffolgend 
das nächste Mal zu 
begutachten 

im Monat der ersten Zulassung 

vor dem 
1. Jänner 1975 des Jahres 1978 des Jahres 1979 
im Jahre 1975 des Jahres 1978 des Jahres 1980 
im Jahre 1976 des Jahres 1979 des Jahres 1981 
im Jahre 1977 des Jahres 1980 des Jahres 1982 

(5) Im Abs. 4 angeführte Fahrzeuge, die vor 
dem 1. Jänner 1978 überprüft oder einer Einzel
prüfung unterzogen worden sind, gelten als zum 
Zeitpunkt der überprüfung oder Einzelprüfung 
als erstmals begutachtet; der Zeitpunkt ihrer 
zweiten Begutachtung bestimmt sich nach § 57 a 
Abs. 3 erster Satz erster Halbsatz, diese darf je
doch frühestens im Jahre 1978 erfolgen. 

(6) Für die im Abs. 2 bis 4 angeführten Be
gutachtungen gilt § 57 a Abs. 3 erster Satz zwei
ter Halbsatz sinngemäß. 

Artikel VI 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im Abs. 2 
nichts anderes bestimmt ist, mit dem Tag der 
Kundmachung in Kraft. 
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(2) In Kraft treten 

a) mit 1. Juli 1978 Art. I Z. 24 (§ 5 Abs. 1 
letzter Satz) über das Feilbieten von Warn
einrichtungen, 

h) mit 1. Juli 1980 Art. I Z. 24, 233 und 235 
(§ 5 Abs. 1 letzter Satz, § 102 Abs. 10 und 
§ 103 Abs. 1 zweiter Satz) über das Mit
führen und Bereitstellen von Wa'rneinrich
tungen, 

c) mit 1. Juli 1979 Art. I Z.28 (§ 6) über die 
Bremsen, unbeschadet der lit. d, 

d) mit 1. Oktober 1978 Art. I Z. 28 hinsicht
lich der Allradbremse (§ 6 Abs. 3 und 
Abs. 10 a) für Kraftwagen mit einer Bau
artgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h 
und nicht mehr als 50 km/h sowie für An
hänger, mit denen eine Geschwindigkeit 
von 25 km/h überschritten werden darf 
oder deren höchstes zulässiges Gesamt
gewicht 5000 kg übersteigt, 

e) mit 1. Juli 1978 Art. I Z. 42 (§ 14 Abs. 1 
siebenter Satz), 44 (§ 14 Abs. 3 zweiter 
Satz), 46 (§ 14 Abs. 4 zweiter Satz), 
49 (§ 14 Abs. 5 dritter Satz), 50 (§ 14 
Abs.5 Anfang des vierten Satzes), 52 (§ 14 
Abs. 5 vierter Satz zweiter H;albsatz), 
58 (§ 16 Abs.2 zweiter Satz zweiter Halb
satz), 60 (§ 16 Abs. 2 vierter Satz), 70 (§ 18 
Abs. 3), 72 (§ 19 Abs. 2 letzter Satz), 
79 (§ 20 Abs. 2 zweiter Satz) und 80 (§ 20 
Albs. 2 achter bis zehnter Satz) über die 
,Anbringung der Scheinwerfer, Leuchten 
und Rückstrahler, 

f) mit 1. Juli 1977 Art. I Z. 172 (§ 57 a 
Abs. 1 lit. e) hinsichtlich der überprüfung 
von Zugmaschinen mit einer Bauartge
schwindigkeit von mehr als 25 km/h, die 
vor Inkrafttreten des Art. I Z. 208 (§ 90 
Abs. 1 bis 3) in die Klasse 11 fielen, 

g) mit 1. Juli 1977 Art. I Z. 161 und 172 (§ 55 
Abs. 1 lit. g, § 57 a Abs. 1 lit. e bis g) hin
sichtlich der wiederkehrenden Begutach
tung von landwirtschaftlichen selbstfahren
den Arbeitsmaschinen und Motorkarren, 

h) mit 1. Jänner 1978 Art. I Z. 133 (§ 36 
lit. e) hinsichtlich der Anbringung der Be
gutachtungsplakette, 

i) mit 1. Juli 1977 Art. I Z. 213 (§ 92 Abs. 1) 
über die Verwendungsbestimmung von 
Fahrzeugen zur Beförderung gefährlicher 
Güter und Z. 214 (§ 92 Abs. 3 ersten Satz) 
über die Anwendung der Bau-, Aus
rüstungs- und Ausstattungsvorschriften 
des ADR, 

j) mit 1. Jänner 1977 Art. I Z. 153 a (§ 49 
Abs. 4 fünfter Satz) über die Kennzeichen
tafeln für voriibergehend zugelassene Fahr
zeuge. 

(3) Fahrzeu'ge der Justizwache, . deren dauern
der Standort vor Inkrafttreten des Art. I Z. 139 
(§ 40 Abs. 1 lit. a) nicht Wien war, sind bis zum 
31. Dezember 1976 gemäß § 43 Abs. 4 lit. b ah
zumelden. Für Fahrzeuge der Justizwache ist bis 
Zum 31. Dezember 1976 um Zuweisung eines 
neuen Kennzeichens anzusuchen. 

(4) Verordnungen auf Grund der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes können von dem 
der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgen
den Tag an erlassen werden; sie treten frühestens 
mit den betreffenden Bestimmungeri in Kraft. 

Artikel VII 

(1) Mit der Vollziehung der Art. II, III, V 
und VI ist der Bundesminister für Verkehr 
betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. IV ist der 
Bundesminister für Justiz betraut. 

I 

------------------------------------~~/ 
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Erläuterungen 

Allgemeines 

Der v,orliegende Gesetzentwurf hat hauiptsäm
lim formeLle An;deru~gen zum Gegenstanld. 
Nelben ,d:em lauf Grum des Bundesmirri!Sterien~ 
gesetZ/es, 1973 enolg,ten Wechsel> in der Zustän
digkeit (nunme!hr Bunderunini:stel'ium für Ver
kehr statt B'UIllJdiesministerium für Hanldel, Ge
werlb:e IUnd Inldustr;j,e) WLl'dJ Ider Definitionenkata
log ,erweitert, um ;für d!ie Verwa1tungspraxis 
braruchba,r,e KlUr:zJbezeiclmunJgen für oftmalS! wie
derkehrende, IbiJsher nur in umstämJdil~mien Weru
dungen auszUIdrückende Begriffe e~n:ru;führen. Die 
materielilen BestimmUIngen sinld teilweise in der 
internacional:en Fortentwicklung im Bereich der 
Technik u.nd ,dies: V;or:smriftenwesens Ibegrün\diet, 
anderseits sollen sie bei der Anwendung des 
GeSJetzesauf'getretenen UnlzJUlkömmIiel1keinen Ibe
gegnen und Vereinfamungen einführen. 

Die mit d:er 2. Kraftfa;hrges:etz-Noveli1e getr.of
fene Ausl'ilistungspflimt der Voroer:sitze von Per
sonenkraftwagen, K:omh~nation'skraltwa)geIll f\l!nd 
gewi!srsen LastkraftwaJgen mLt Sim'el'heLtSgf\llrten 
soN ,dlurm die Statuierung ,dier ,Benützungspflimt 
mit einer ziV'ilremtlimen Saniktion ergänzt wer
dren. Zufdige ,des Zusammenhanges ,dieser Bre
stimmung mit ,dem Kuf,tfahrwesen soU sie nicht 
in ,das AUGB, son:der;n in dieses B'unid:eSlgesetz 
aufgenommen wer;den (siehe Art. IV). 

Durm <Heses BundeSJgesretz erwa.chrslen ,den Ge
bietskö'rpeI"Schaiften im Prinzip keine finanziellen 
MehrJbe1a;stungen. Zufo'~ge der El'höhung der 
Obel'grenze lfür die Vergütungen für Sachver
ständige (§ 129 Abs. 1) wär;e mit zus:ätzlichen 
Ausgalben von hömstens 8000 S pl"O Jahr und 
Sachverständ~gen Z!U rrechn:en" sofern :nicht die 
betreffenden Tarafpos:ten der Bundies-Verwal
tungSlahgaJben'Vewl'dnung 1968 'erhöht werd'en. 

Zu Art. I: 

Zu Z. 1: 

'Siehe zu § 2 Z. 37 a. - Mit der SchaffUIlJg 
von Fußgänger:wnen ist der Einsatz von soge
nannten "Citylbussen" :beabs~chtigt. H~ehei ha.n
delt es Slim um Omnibusse, deren Besonderheit 
ist, daß sie e~ne nUIr mit einem besonderen 
Smlüssel betätigbare Einrimtung aufweisen, mit
tels der ,die Ba'\lJartgeschwiIlld~gkeit des Fahrzeuges 

auf n~mt mehrah 10 kmJh heraib;gesetzt we1"d:en 
kann. Die VerwendUing Idles FahrzeUiges ist so ge
dam.t, ,daß es bei seinem Einsatz inr der Fuß
gängerzone, also wenn es mit Fa.hrglrsten besetzt 
ist, aJUf die BauarogeschwiLndigkeit von nimt mehr 
als 10 km/h eingestellI:t sein muß, hingeg'eIl! hei 
der Verwendiung in unbesetztem Zustand (a151O 
ohne Fahrgäs.te) eine 'häherre Bauartgeschwmilg
keit 'besitzen darf (also z. B. für Idie Fahrt in rue 
GaraJge usw.). Auf Grund ,der Änlderung kann 
da:s Fahrzeug hei einer EinSlte'liliung <luf eLne BaIU
arogeschwinldigkeit von lIllicht !ffiehrai~s 10 km/h 
ohne Lenkeriberech,ügung gelenlkt wler.den. 

Zu Z. 2: 

Durch lanidle9gesetzLime Rege!lUlng wird die Be
nützun:g ",o.n sogenannten überschneeifahrzeugen 
("Ski ... dloo") wei~gehend veflboten" wobei für 
dringende Bedürfnisse (Ätzte, VerSiorgung von 
Smutzhütten usw.) die Verwendung solcher Fianr
zeuge !?iestattet wird. Für ·dJi;ese Fahrzeuge, welche 
wegen ihrer Forvbewegung auf R;!Jupenibändem 
Sonderkraftf:ahrzeruge ,gemäß § 2 Z. 23,smd, ist, 
wenn \';:ie auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 
verwendet wer.den, eine Lenkerberechtigung der 
Gruppe G (oder C) erfordetili,m. Da jedom uNt 
dieslen FahrzeUigen "Straßen uNt öffentlichem 
V,erkehr nur üJberquert oder auf ganrz kurzen 
Strecken befahren wel'den", el1s,meint ihre Aus
niahme von Iden Bestimmungen des H. ibis XI. Ah
smnittes ,des KFG angezeigt .. 

Zu Z. 3: 

Zaihlreiche Lastkraftwalgen des Bundesheeres', 
die durm SchenJkungoder GelegenheitSlkauf 
in dteS'S:en Besta:nd ,gelaIllgt sind, entsprechen nicht 
den strengen BaJuvorsmriJften des KFG. Diese 
Fahrzeuge müssen für den Fallildes m~1itä1"i:smen 
Einschreitens ,gemäß § 2 Albs. 1 Ilit. a und b 
WehrG 1955, BGBI!.. Nr. 181, als. Reservebesrtand 
aufbewahrt werden, für ,den sie ihrer Bauart und 
Ausrüstunlg na.ch (besonders einfache Brems
a;nlaigen, Hel,eumcungseiIliI'Lmtungen, Anhänge
vorrichtungen) in ,erster L~nie Ibestimmt smd:. Für 
SJolme Fahrzeuge, ,die -ahgesehen von seltenen 
Obel"Ste:11ungsfaihrten-unter 'JlIormalen Umsdn
den nim,t im Verkehr verwendet werden, sollte 

57 der Beilagen und Zu 57 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 27 von 52

www.parlament.gv.at



28 57 der Beilagen 

Genehmigung und ZuJiassul1Ig wie Ibisher ihei ge
panzerten Fahrzeugen ICllem BUl1ideiml'inisterium 
für Land;esVierteidilig.u!lig ülber'kl~sen sein, wei;1 die 
derzeit notwendige Erbelih.ng vün Ausnahme
g·enehnli.gung.en für sdkhe Eahrzeuge eme. Ver
wailtungslbel<liStiUJng darstellt. 

Zu Z. 4: 

Siehe Bund;esminliisteriengesetz 
Nr. 389. 

Zu Z. 5: 

1973, BGBL 

Die bisherige DefiniJcion ,der Zugmaschine als 
Kraltwagen, "der... ~um Ziehen '''''00.' Anhän
gern bestimmt äst", umfaßt neben den Traktoren 
auch ,die sogena;nnten Straßenzugma;sdiinen (w.ie 
sie etwa zum Ziehen von Theaterkuiissenwagen 
verwendJet werden). Bisher fa;nd! man mit der 
K!l<l!ssleneinteilung der Zugma~chinen. (Traktoren 
Kl<l!s~le: I und II, al1ldere Zugmasch~nen IUasse III) 
das Auslangen. Die neueste technische EntwiCk
Lung verwischt diese Abgrenzung, .da Traktoren 
vi·elfach schon in die !Qas!;e III fallen, wesJla,lb 
auch .die l(ila~senein\)eUiliu'ngauflgegeben werden 
soll (vgl. auch zu § 90). Ohne eine sollche Ab
gremzu,ng träfe aJber j,ede für Traktoren gedachte 
Sonderbestimmung automaois'ch auch die Sbra
ßenZiUgmaschinen, was viieLfach nicht gereChtfer
tigt ist. Daher soll1en :diese Fahrzeuge n'Ull1ll11ehr 
den Lastkraftwagen 'zugeordnet wel'iden, von 
denen sie ,sich ühnehinb10ß {Lurch dien kürzeren 
Radstand 'unterschei,den, während als Zutgmaschi
nen nur mehr Fahrzeuge ,gelten ·sollten, d,j:e der 
Verwendung in erster Linie im Gelände angepaßt 
sind. Die. Umschre~bu'ng dJer Verwenoongs
bereiche in Ibeiden Definitionen wul1de a.us § 2 
Abs. 1 Z. 1 StVO genommen. 

Zu Z. 6: 

In Anpassrung an Idas übereinikommeru über 
den Straßel1!Verkehr, unterze1chnet am 8. No
vember 1968 in Wien ("Wiener übereinkom
men"), sollte die - in sich widersprüchige -
Definicion des Satte!lik,ra.ftfahrzeuges als ein 
Kraftwagen enfaillen. Damit wÜ1"dlen ,die heste
henden Vorschriften ü'her die Lenlkerh.erechti
gurug und die, V,erwendJung von Sattel!kraftfahr
z'eUigen (§ 104) ohne hesondere Edäuterunlg ver
ständlich. 

Zu Z. 7: 

Zur AU'snützung der höheren Gewichtsgren
zen für Gelenkkra,ftfahrzeuge wrurde verrucht., 
Lastkraftwagen mit Knidderrkuilig a~s ,.Gelenk
kraftfahrzeuge" zu deklarieren. Die !bisher~ge 
Beschränkung ,dieser FaJhr:zeugart auf dl~e "Be
fördel'ung von P,ers-onen ,oder Gütern" wUl'de, 
da sie mit der Gelenkhauweise in keiIl!em Zu
sammenhang steht, nicht heihehaJliten. 

Zu Z. 8: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 9: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 10: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 11: 

Die !bisher in Z. 23entha:ltlene Definition des 
Sünder kraftfahrzeuges, umfaßt die Einteilung 
n.ach ,der Bauweise (Il!i,cht oder nicht. ausschlließ
.lich auf Räldern hufend) und nach ,(lern Verwen
d'llnlgszweck (nicht unter Z. 5bQs 2'1 fa1iLend). 
Hiedlurch waren die Sonderibestimmungen für 
Raupenfahrzeuge auch auf Fahrzeuge in normaIer 
KraftwageIl!bauweise :IIn>wendbar. Um dies ZUi ver
meiden, wunde die hisher~ge Defini60n geteilLt. 
Die nur diur,ch ,ihren Verwendlungszweck soooer
gearteten Kraftwagen werden nun in Z. 22 a um
schr~dben. Hier handelt es ,sich vor aHem um 
Fahr2Jooge, die weder sdbstfahrende A,r\bmts
maJs!chinen sind noch Personen oder Güter, son
dern AUlf,entjhail~räume heförder:n, wie hei 'SeI~bst
fahrenden Wohnwagen, "Bücher-" und "Rönt
genbussen", ~erkstättenwagen u. a. iIll. 

Zu Z. 12: 

Obemahme Ider Definition aus § 87 Abs. 3 
in den § 2 aus systematischen Gniinld!en. 

Zu Z. 13: 

übernahme der DefinitiollJ aUiS § 13 AJbs. 4 
in den § 2 aus 'S')"stematilschen Gründen. 

Zu Z. 14: 

Siehe zu § 2 Z. 13. 

Zu Z. 15: 

Im Hinlb:lick auf die national verschieden hoch 
festgesetzten Grenzwerte für das höchste zu
l'ässige Gesiamtlgewicht ist in ,den R'egeU.ungen zum' 
übereinkomm.en über die Annahme emeit
lidler Bedingungen filir di,e Genehm~gung. der 
Aus'rüstungsgegenstände Qll1ldl Teile von Kratt
faihr2Jeugen und über ,di,e gegenseitilge Anerken
nung der Genehmigung, 'BGBL Nr. 177/1971 
(sügen:anntes "HoffidLogis.ierungsübereinkom
men"), für Fahrzeugteile, auf deren Wirkung das 
Gesamogewicht ,des Fahrzeuges Einfluß hat (z. B. 
Regdungen Nr. 13 undl Nr. 15), d:lls vom Er
z'euger des F:ahrzeuges anzugebende ,größte tech
lliilsch verwirklid.1ibare Gesamtgew.idm: Grundlage 
der Geriehmigung; in der internationalen De
finitlion ist angeführt, [daß ,die~'es Gewicht g,rößer 
sein kann, aJs ,das von der nationalen. Behö·i-de 
festg~legte "höch,ste zu!läs~g,e Gesambgewidit". 
Da diese Regelungen notwendigerweise auch von 
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Österreich angewendet werden müss,en, ist eine 
entsprechende ErgänzUJl1ig der Begriffsbestim
mungen notwenidig. Dies bri,ngt den Vorteil mit 
sich, daßIlJUumehr endgij1tiig das größte mögliche 
Gewicht des Fa,hrzeuges ldekla,riert wird und 
nachtr:igol,iche Änderungs:linträge von vor1l1herein 
wegfallen. 

Zu Z. 16: 

Siehe zu § 28 Albs. 4. Zur Durchführung dies,er 
,Bestimmunlg i,s,t eine klare Definition der Begriffe 
"SatteHa,st" und "höchs.te zulässi~e SatteNast" er
forderLich. 

Zu Z. 17: 

Im Hinlblick amf die häufige Verwendiung der 
Begriffe "durch Idlie Bauart 'Ulnd Ausriis.tung eines 
Fahrzeuges dauernid g,ewährleisiete GeschwindJi,g
keit a,uf geraidJer, waagrechter Fa,hrbahn bei 
Windsti1l1e" und "zur Verwendung im Rahmen 
eines la nrd- und fors,twirtscha,ftLichen B'etriöbes 
hestimmt" in ldien KraJ~ahrvorschriften erschemt 
die Einführuulg entsprechender KurZfbezeichnun
gen ,geboten, um die Texte leichter lesbar zu 
mach,en. Für die Bezeichnu11lg der Geschwinrug
keit W'uI1de die ühersetzung des international 
gebräuchlichen ,englischen Ausdruckes "des']gn 
speed" gewäh!k, weil ,dessen in der deutschen 
Fachsprache üIbLi,ch'es Sy,nonym "ibaUiardbedingte 
Höchstges,chw1m:ligkeit" ,nicht dem Erf.o'rdernis 
einer Kurzrhezeich,nungentspricht. - Siene ZJU 

§ 2'6 a. Durch die AUJfhehUIlJg des § 8 Albs. 3 
-wUIide ,es erforderlich, die dort enthaltene De
fin:ition des Wendekreises in den § 2 a.ufzu
nehmen. 

Zu Z. 18: 

Die DefinitJion alUs § 101 Aihs. 3 wurde 
aus systematischen Gründen fun den § 2 uber
nommen und Üibersichtl1ich gegliiediert. 

Zu Z. 19: 

Aus systematischen Gründen waren hier auch 
"Mmns,chaftstransporofahrzeuge" anz,wuhren. 
Der bestehende letzte Halbsatz erscheint jedoch 
im Hinlblick: auf § 2 Z. 23 endbehrlich. 

Zu Z. 20: 

Im HinMick auf die Notwendigkeit der Er
leichterung der überpIiÜifung der für ,die Ver
kehrs- und Betl1iebssicherheit maßgebeIllden Teile 
ist el1g~n~end zu fOI1dem, -daß diese Teile so a.n
geordnet urud ausgdbi1idet sein müssen, daß ihr 
Ol"dinUlngsgemäßer ZustaIlid! Leicht Üiberwacht wer
den kann. Solche Tdle, die starkem VeI1sd.1~eiß 
untel'lie~en, müssen auch entspl1echend amsge
taus,cht wel'den können. 

Zu Z. 21: 

Siehe zu § 9-0. 

Zu Z. 22: 

Im ,dichten Verkehr ist es wesentlich, daß ein 
fili.run&ähig Igewordenes Fahrzeug auch ohne Zu
hiHenahme von besonderen Albschleppe~nrich
tungen (AJhschleppa-ch-sen, Kranwligen) möglich,st 
jeder~eit libges:chleppt wel'den kann. 

Um dies zu erleichtem und die beim unsa-ch
gemäßen Abschleppen best~henlden Gefahren 
einer Beschädigung hintanzuhalten, ist Vorsorge 
zu treffen, daß jedes für ein solches Abschleppen 
in Betracht ~ommende Fahrzeug bereits vom Er
zeuger mit einer geeiJgneten AnschQrußeinl1ichoung 
für das Aibschl.eppseil oder die Albschleppstange 
versehen wird. Fahrzeuge, ,d:ie nicht aJbgescb!leppt 
werden können, wie z. B. solche mit automati
schem Getriebe, sind von dieser Vorschrift hin
sicht!lich der vOI1deren EinrichtUlllJg befreit. 

Für Kraftfahrzeuge zur BeföI1derung gef.ähr
[jeher, entzürudlbarer Flüssigke~ten hest-eht irr § 16 
Abs. 5 Ta'rukfa,hrzeugverol1dnurug 1967 bereits 
eine solche B.estimmun;g. 

Zu Z. 23: 

Siehe zu § 2'6 a. 

Zu Z. 24: 

Die Iit. a und b sind: ,geltendes Recht, ebenso 
die lit_ c im Zusammenhang mit § 35 Abs. 2. 
Die VerpHichtungder ,lit . .cl wiI1d hliupts-ächlich 
den HersteHter bzw. den GroßhändJl:er (Impor~ 
teur) treffen, der Detailhändler wird sich nur 
dann strafbar machen, w,enn er wu·ßte od!er 
wi'ssen mußte, ,daß ,der von ihm [,eiIIgebotene Tehl 
n-ich.t mit ,der genehmigt,en Type ü!berei.nstimmt. 

Die R,egeluIlIg Nr. 27 zum "Homolog,isierungs
übereinkommen" sieht die Genehmigu'ng von ' 
Pannendreiecken hzw. deren Anerkerunung vor. 
österreich konnte Ibisher die~,e Regelung nicht 
anwenden, da Idlie PannenwarnVlorr1ichtungen 
lediglich in ,der StVO Igeregelt wareru, ,das Ge
nehmigungs- hzw. Anerkenill'Ungsverfahmn aber 
nur nach dem KFG erfQl1~en kann. Da aJ'ber aus 
K:reisen relier W,irtschalt Wiiederholt ldie Genehmi
gunlgspflicht ,für Pannendreiecke ~efoI1dert wur,d'e, 
wäre Idieser Sachbereich wie '['oI1gt zu r(1geln: 

a) Erklärung -der Pannenwamdreiecke als 
genehmigurugspflichoig (im § 2 KDV 19(67), 

h) Edassung von Bamvorschr:iften für aLle Ar
ten v,on Wameinrichtungen (g.emäß § 26 a 
Albs. 1 lit. d linallOg ~u §§ 2, 4 his 12 
Warnein-r-i-chtungsverordnun,g, BGBI. 
Nr. 286/1964:) in der KDV 1967, 

c) Typerugenehmilgu11ig 'gemäß § 35 KFG, 
d) Verpflichtung des Lenkers zum Mitführen 

einer Wameinrichtung im § 102 Abs. 10, 

e) Verpflichturug ,dies Zulassungsbesitzers, einle 
Warneinrichtung bereitzustellen im § 103. 
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Die Verw'eOOung der Wa:meünrichtung wird 
weiterhin ;der StVO unterstellt hlei:ben; vg'I. § 89 
Ahs. 2 erster und zweiter Satz StVO und §§ 1, 3 
und 13 WarneinrichtlllIllgsrvewllooung. § 89 Abs. 1 
letzter Satz StVOsowie §§ 2, 4 bis 12 Warnein
richtungsverol1d1nurug weIxten :gl<fichzeitiJg aufzu
heben sein. 

Zu Z. 25: 

Siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 26: 

Siehe zu § 5 Albs. 2. 

Zu Z. 27: 

Siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 28: 

Di,e Änderung des § 6 erfolgt primär zrur An
pa'~sung der Rechtsla,ge an ,diie RegelUlng Nr. 13 
a,uf GruIlJd des "Homologisierrungsübereinkom
mens", wobei jedoch bereits :bestehende strengere 
Bestimmungen. beibehahen werden sollen. Auch 
wurde ,die T,ermünolog~e an Idlie öNORM V 5006 
angeglichen. Weiters wel1den ,gewisse Vorschrif
ten aus ,der KDV in das Ge~etz übernommen. 

Zu Abs. 1: Die Vorschriften des letzten Satzes 
konn.ten bisher nur aus den alLgemeinen Bauvor
schriften des § 4 abgeleitet wel"den. 

Zu Albs. 2: Siehe zu § 2 Z. 37 'a 'und zu § 90. 

Zu Albs. 3: Hier wUl1de aus redaktionellen 
Gründen eine teilweise Umstellung ,des Textes 
vorgeIlJommen. Nur der 5. Satz ist noo; der 
6. Satz entspricht dem Stand der Technik. Der 
7. Satz WIllr,d!e aus § 3 Albs. 2 erster Satz KDV 
ubernommen; .dies,er tritt zufo1<ge Art. III Albs. 2 
Z. 5 der 6. KDV-Novelle für Kraftwagen mit 
einer Bauartgeschwindigkeit zwischen 25 und 
50 km/h erst mit 1. Oktober 1977 in Kraft. 

Zu Abs. 4: DieSle V.orschriften waren im hi,s
herilgen Text des Abs. 4 und auch an aIlJderel,l 
SteHen in allgemeiner Form ,enth,ai1ten. Materiell 
neu sind Z. 3 und 5. 

gew,i,cht über 20.000 kg V'orgeschrieben; VlgI. § 16 
Abs. 4 und § 33 Abs. 2 Tankfahrzeugverordnung 
1%7. 

Zu Abs. 7:b und 7 c: Diese Bestimmungen sind 
neu. Abs. 7 b ILit. a hingegen entspricht dem Stand' 
der Techllli:k. 

(Albs. 8 wur.d!e durch d~e 1. KFG-Novdle auf
gehoben.) 

Zu Ahs. 9: K;ei.ne Änderung. 

Zu Abs. 10: TeiJlweise Um5teUun:g des Textes; 
die s~nrugemäße Anwend.ullIg des Albs. 7 a über die 
selbsttätig lastabhängige Bremskraftregelung ist 
neu, außer für die durch § 16 Albs. 4 und § 33 
Abs. 2 Ta;1lIkfalhrzoogveror.dn'llng 1967 erfaßten 
Sattela.nhäIlJger. - Siehe weh zu § 2 Z. 371b. 

Zu Abs. 10 a: übernahme des 2. Satzes :!JUS § 3 
Ahs. 2 KDV, dessen Vorschrift ,der Allra.dibremse 
erst am 1. Oktober 1977 in Krattt tritt (sliehe 
Art. III Albs. 2 Z. 5 ,der 6. KDV-Novelle). 

Zu Albs. 11: Der 2Jweite' Satz entspricht dem 
Stand! der Technik. - Siehe ,aThch ~u § 2 Z. 37 b .. 

Zu Aibs. 12: Sieh~ zru § 2 Z. 37 b. 

Zu Absl. 12 a: GänzLich ,neu. 

Zu Albs. 121b: Die hier festgelegten <:;rundsätze' 
w.enden in ,der KDV im Deta·il auszuführen s,em. 

Zur Streichung des Albs. 13 siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 28 a: 

Grunidsät2Jlich ,seiUen alle Fahrzeul&e mit &eifen 
ausgerüstet s,ein, ,die auch heim Erreichen ,der' 
Bauartgesch,wind!igkeitdes Fahrzeuges (unabhän~ 
~ilg von al!Lgemeinen Geschw:irudigkeitslbeschrän
kUlligen n:a<ch der StVO) verkehlls- IUillid betriebs~ 
~icher sind.. Diese Regel kann aJDer hiIllS,ichtlich 
der Schnee- und Matschrei:fren, in~besondere wenn· 
diese mit Spikes vers,ehen' sind·, nicht eingehalten 
wel'icten. 

Zu Z. 29: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu .A:bs,. 5: Der 2. Satz entspricht ,dem Stand Zu Z. 30: 

der Technruk. Siehe zru § 26 a. 

Zu AJbs. 6: Auch Spezialkcraftwagen mit einem 
E~gen.gewicht ülber 3500 rog müssen nunmehr ei,ne Zu Z. 31: 
Motorbrems,e aufweisen. Siehe z,u § 2·6 a. 

Zu Abs. 7: Diese Vorschrift WIUl'ide nunmehr 
auch auf Personen,kra.ftwaJgen, a,uf Kornbinations
kraftwa.gen, auf Spezia:1kra,ftw3Jgen mit einer 
Bauarngeschwünd!igkeit über 35 km/h sowie auf 
Lastkra.ftwa;gen bis 12.000 rog höchstes z,uläss,iges 
Gesamng,ewicht ausgedehnt. 

Zu Z. 32: 

Siehe ZlU § 90. 

Zu Z. 33: 

Siehe z,u § 26 a. 
Zu Abs. 7 a: Die ;!astaibhängli'g,e Bremskraft- . 

regelung war hisher nur lfür Tanksatte1kraftfahr- Zu Z. 34: 
zeUJge mit einem höchsten Zluläs'sU!gen Gesamt- Siehe :w § 26 a. 

57 der Beilagen und Zu 57 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)30 von 52

www.parlament.gv.at



57 der Beilagen 31 

Zu Z. 35: 

Siehe ZJU § 26 a. 

Zu Z. 36: 

Siehe zu § 2 Z. 37a Ullid 37 b. 

Zu Z. 37: 

Sieh,e ZiU § 2 Z. 25 a. 

Zu Z. 38! 

S~ehe zu § 2 Z. 26 a. 

Zu Z. 39: 

Siehe zu § 2 Z. 37 Ih. 

Zu Z. 40! 

Si,ehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 41: 

Die 51()gen:an~ten: "TeiUfemILimtsmeinw.erfer" 

Zu Z. 47: 

Siehe zu § 14 Albs. 1 fünfter Satz und zu § 14 
Abs. 3 letzter Satz. 

Zu Z. 48: 

Einführu11Jg einer KurzJbezeimn1.liIlig Ziur ,besse
ren Lesbarkeit in&be~o11Jdere ,d.er einsm~ägigen Be
stimmu11lgen der KDV. 

Zu Z. 49: 

SiJeihe zu § 14 Albs. 1 'siebenter Sa,tz. 

Zu Z. 50: 

Siehe zu § 14 Albs. 1 'siebenter Satz. - Zufo:Lge 
der neuen Regelung werden Kraftwagen und An~ 
häruger' mvt mehr alts 6 m Länge vbisher 8 m und 
5 m) geLbrote Rückstrahler halben müssen; ihre 
AnzaM wird !Sich nach der Länge ,des Fahrzeuges 
richten. 

hahen sim nimt bewährt unld werden: Il!icht mehr Zu Z. 51: 
erzeUlgt. 

Zu Z. 42: 

Im HLnJbwick auf die vor der VohleIl!du!lJg 
steheIl!de Regelung fürd~e AnbriIl!guIl!g von Be
teuchtuIl!gs- und SiigIl!a1lein:l1ichtUlIl!ge11J an Kraft
wagen unld AnhäIl!gern, welm,e zum Teil andere 
Maße als ,die im Kra,ftfahrgesetJz festJge1egten vor
sehen Wifld, erg,iht stich die NotweIl!digkeit, diese 
BestimmuIl!gen aus ,diemGesetzestext auszu
sche~d1M, damit ,die Regeihmg gemäß § 26 a 
Abs. 3 <lIl!genominen weüdlen kann, ohne ,daß das 
Kraftfahrgesetz noveLliert werdeIl! muß. 

Zu Z. 43: 

Da Jj,e BegrenJzuIl!gsleuchten ,gemäß § 14 Ans. 3 
:letzter Satz ohnehin ,gIeichzeitig mit den: Smein
werfern Limt ausstrahlen müssen, Qst ,die ana;1oge 
V orsmrift im Alb",. 1 ii:berflüss~g. 

Zu Z. 44: 

Siehe zu § 14 Albs. 1 siebenter Satz. - über
eirutimmung ,d:er Formulierung mit Ahs. 4 
und 5. 

Zu Z. 45: 

In ,den bezüg1imen internationaillen Bestim
mUIl!gen (v:gl.dli,e Regelung Nr. 19 aUlf Grund 
des "Homot1ogisierungsübereinik.ommens") wird 
nicht mehr zw,i.!;,m,en Nehels,cheinwerfenn UIl!d 
Breitstmahilern unters,chieden; somit wäre ,dieser 
Ausdruck, ,dia ihm keine [geso11Jderte Bedeutung 
zukommt., aus den kraftfruhrrechclimen Vor
smriften auszUl'lmeiden. - Siehe aum zu § 14 
Abs. 1 fünfter Satz. 

Zu Z. 46: 

Siehe ZJU § 14 Albs. 1 Sliebenter Satz. 

Sreheru § 14 A<bs. 5 erster S~tz. 

Zu Z. 52: 

S~ehe zu § 14 Albs. 1 'siebenter Satz. 

Zu Z. 53: 

. Eine derartiJge Vorschr,ift besteht llIIlr in 
'österrdm. Dem VorschIlag, ,diese Ausrüstungs
vorsmrift ,i.nein,e "Regdung"au<fzunehmen unld 
sie ,damit ,international' arrZJUwe11Jdien, wuI'de ent
gegengeha!lten" daß ,die RückstraihIer am Außen~ 
rand ,des Fruh'rzeugumrisses häufig niicht ZJU'ver
Jässig und unfa:l1~imer angebracht werden können 
und weiter innen Ilit1ge11Jde Rückstrahler wegen 
der Spiegelungswirkung ,der Fahrzeugscheinwer
f.er entbehclich !sind. Daiher wäre ;die Besuimmung 
üher die Anlb6riJguil1Jg V'ol1derer weißer Rück
strahler bei Omnihussenzu streimen. 

Zu.2.54: 

Siehe ZiU. § 216 a. - A~~gemein gilt ,der Gmmd
satz ·der ,da,uer.nd festen Anlbringung ,der Be
leumtUIlJgs- und S~gnaleinrj.chtunlgen ,des § 14 an 
Kra,ftfahrzeugen, dloch erfordert es, die Praxis, 
daß in~besondere !bei Aruhänger.nin der La11Jd
wirtschaft, 'bei Straßenflolilem, Aüheitsmasminen, 
Abschleppamsen, Bootsanhängern, Fahl1gesteUen 
unldi ,derg1eimen diese Einrimt1.liIligen an einem 
,leicht aihnehm!haren Leumtenträger befestigt 
s,in&, der 'aUs Ganzes an ,dem FahrzeUig :Leicht und 
schneN anlbringbar und in g~eimer WeiJSe wiedler 
ahnehmbar ist, wobei die Luge und: Einstellung 
.der Ein1"imt'U11Jgen durm ihre FiJderung am 
Leu mtenträig,e r im e~nze1nen A11Iwendungsfa!l1 
keiner Korrektur 'bedarf. Di,ese EinrimtUllJg hat 
sim .bisher sehr bewährt; llJUnmehr waren die 
remtlimen GrundTagen hiefür ZJU schaffen. 
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Zu Z. 55: 

Richtigstellung der uIllMaren" FonnuaieruIlß des 
Gesetzestextes. 

Zu Z. 56: 

Zu Z. 70: 

Siehe mt § 14 Abs. 1 i>ielbenter Satz und Abs. 3 
zweiter Satz. 

Zu Z. 71: 

Siehe zu § 14 Abs. 9. Anhänger sollen auch bei Siehe zu § 26 a. 
a!bgenommenem Leuchtenträger wenigstens mit 
Rückstrahlern versehen sein: Zu Z. 72: 

Zu Z. 57: 

Siehe zu § 14 Albs. 5 ,erster Satz. 

Zu Z. 58: 

Siehe zu § 14 Abs. 1 siebenter Satz. / 

Zu Z. 59: 

Siehe zu § 2 Z. 37 Ib. 

Zu Z. 60: 

Siehe zu § 14 Aibs. 5 Anf.ang des vierten Satzes. 

Zu Z. 61: 

§ 14 Abs. 2 wurde !bereits mit der Kraftlfa;hr
ges'etz-Novelle 1971 er,satzlos gestrichen. 

,Zu Z. 62: 

Siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 63: 

Die Ibi,sher,i'ge ziff,:mmäßige Beschränkung ha.t 
sich ah zu eng erWIesen. 

Zu Z. 64: 

V,jdfach Est dlie Anlbr,i'ngtlJ11lg ,der Warn1'euchten 
und der zusätzIich,en Schlußleuchten au:f ails An
hänger ausgebiMete!l1 Streugeräten ni,eht möglich 
oder wegen ,der geringen Sichtbarkeit nicht tun
lich. 

Zu Z. 65: 

Siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 65 a: 

überei,nsitEmung der Formu1ierung mit § 6. 

Zu Z. 65 b: 

Siehe zu § 14 Albs. 1 s~elbel1!ter Satz. 

Zu Z. 73: 

Siehe zu § 2'6 a. 

Zu Z. 74: 

Leuchten und! Rückstrahler, die schon jetzt 
nachträgl,ich ohne Anzei,ge an Fahrzeugen an,ge
tbracht wel'den dürf,en (§ 22 a' Albs. 1 Z. 2 lit. e' 
his j KDV 1967), müssen auch schon bei der Ge
nehmigung des Fahrzeuges angebra,cht sein dur
fen. Es entspricht weder der Praxis noch wäre 
es V'erwaltungsökonomisch vert'retbar, wenn für 
Leuchten oder, Rückstrah;!er, mit denen die Lage 
der geöffil1eten Tür ;lng.eze~gt wind!, ei,ne geson
derte Bewilligung nach § 20 A'bs. 4 erforderlich 
wäre. 

Zu Z. 75: 

Siehe zu § 14 Alb,s. 1 fünfter Satz und § 14 
Abs. 3 letzter Satz. ---.:. Auch für ,die An!bringung 
von Arlbeitss,cheinwerfern soll eiil1Je besondere Be
wiI:liJgung niclit mehr erfor,der'lich !$Iein. In ver
mehrter Zah~ weisen Fa;hrzeug,e aus übersee
Leuchten auf, mit denen seitlich vorne gelbrotes 
und: hinten l'Otes Licht alUSigestrahlt w.erden kann; 
diese Leuchten 'slind meist mit den Begrenzungs
leuchten onld· Schiluß,leuchtenroomhiniert. Ihre 
Einführung auch ,in den europäischen Staaten ist 
auf Grund der bei § 14 Albs. 1 siebenter Satz 
anlgdührten Regelung zu erwarten. Auf e~ne 
besoillJdere BewihIilgung für ,diese Leuchten gemäß 
Abs. 4 kann verzi,chtet w,erden. 

Zu Z. 76: 

Siehe zu § 20 Abs. 1 Iit. fund § 20 Ahs. 7 
vorletzter Satz. 

übere~nstijffimung der FormuJ1ie1'lung mit § 6. Zu Z. 77: 

Zu Z. 66: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 67: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 68: 

Si,ehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 69: 

Siehe zu § 2 Z. 37b. 

Siehe zu § 20 ,Albs. 7 vodetzter Sa.tz. - Die 
vielfältigen Notwenldigkeiten, für die die Ver
wendung von Leuchten mit gelbrotem Drehlicht 
vorgesehen i.st (v1gl. § 20 Albs. 1 lit. cl und f" 
Ahs. 6, ferner Ibei Tra.D!sporten vonunteiilibaren 
Gütern und bei überstcllungsfahrten mit sper
rigen u11id beson,ders schweren Fahrzeugoo, mit 
denen beso'11ldere Geschwindigkeits'begrenzung,en 
eingehalten wenden müsslen;) sowie ,der Umstand" 
daß die Fahrzeuge, für die Igelbrotes DreMicht 
erfol'dedtich wäre, nicht immer v,orwiegend für 
die ,diese Aus'I"Üstung erfordernde Verwendung, 
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bestimmt sind, lassen es arugezeig.t ers,chei<nen, die 
AnibringUJng ~olcher Leuch,ten freimgehen. Hin
gegen wird ihre Verwendung, welche weder den 
Vorrang noch andere Vorrechte verleiht, sondern 
nur die anidenen Stra.ßenbeJ.1JÜtzer auf die besoIlJ
dere Verkehrssituation aufmerksam machen 90111, 
in der sich das betreffende Fahrzeug :befindet, in 
besonderer W,eise zu regJe1ru ·sein ("'gI. zm § 99 
Abs. 6). 

Zu Z. 78: 

S~ehe zu § 14 Albs. 3. 

Zu Z. 79: 

Siehe ZJU § 14 Albs. 1 siebenter Satz Unld! Abs. 3 
2. Satz. 

Zu Z. 80: 

Siehe zu § 14 Albs. 1 siebenter Satz. Auf Grund 
einer in VoroeI'eiturug steheruderu RegJelurug auf 
Grund des "Homologisierungsübereinkommens" 
sollen an Kra:ftwagen ,auch zwei NebehchIuß
leuchtenzU'lässilig ~ein. 

Zu Z. 81: 

Siehe ZJU § 20 Albs. 7 vorletzter Satz. 

Zu Z. 82: 

Zu Z. 87: 

Siehe zu § 26 a. - Für Fahrzeuge des öffent
lichen Sicherheitsdi,enstes besteht ,die Absicht, sie 
durch einen rot trückstrahlenden und fluor es
zieI'enden waagrechten (parallel zur Fahrbahn 
verlaufenden) Streifen zu kennzeichnen. Daher 
muß eine solche oder ähnliche Kennzeichnung 
and'erer Fahrzeuge ausgeschlossen weI'den. 

Zu Z. 88: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 89: 

Die bisherige Formulierung li'eß die Anbrin
gung mehrerer Hupen zu. Um dem Mißbrauch 
des Anbr,ingens von zusätzlichen Warnvorrich
tungen, meist von Melodiehörnern, zu begegnen, 
wäre ihre zulässige Anzahl auf eine zu beschrän
k,en. 

Zu Z. 90: 

Siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 91: 

Siehe zu § 20 Abs. 7 vorletzter Satz. 

Zu Z. 92: 

Siehe zu § 26 a. 
Die hier für die praktischen Ärzte eröffnete 

Möglichkeit soll auch auf Fachärzte ausgedehnt Zu Z. 93: 
werden können. 

Zu Z. 83: 

Siehe zu § 20 Ahs. 1 Lit. f. 

Zu Z. 84: 

Siehe ZJU § 20 Abs. 1 lit. f. 

Zu Z. 85: 

Einer von seiten des iBunidesfeuerw,ehrverban
des erhobenen Forderung nach Kennzeichnung 
der Fahrzeuge mit fluoreszier·ender roter Farbe 
war zu entsprechen. - Fluoreszier,ende oder 
rückstrahlerude Anstriche, abwechselnd weiße und 
rote Streifen, soUen für Fahrzeuge des Straßen
dienstes, für überlange und überbreite Fahr
zeuge und über das Fahrzeug hinausragende 
Ladungsteile und Geräte (z. B. Kranarm) zu
lässig sein. 

Zu Z. 86: 

Zufolge der zu § 14 Abs. 1 siebenter Satz 
angeführten Regelung wer,den in Zukunft an 
Stelle der Drehleuchten auch Leuchten verwendet 
werden können, die a:llseits sichtbares Blinklicht 
aussenden. Diese beiden Arten von Leuchten 
sollen unter dem neu eingeführten Oberbegriff 
.. Warnleuchten" ZJUsammengefaßt wenden. 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 94: 

Siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 95: 

Siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 96: 

Siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 97: 

Die Regelungen zum sogenannten Homologi
~ierungsübereinkommen, BGBI. Nr. 177/1971, 
bestimmen nach dem Stand der Technik ·die nach 
den Erfordernissen der Verkehrs- urud Betriebs
sicherheit notwendigen Merkmale und Wirkun
gen der einzelnen Teile oder Ausrustungsgegen
stände. 

Deshalb und wegen der kontinuierlichen Ver
größerung der Anzahl der Regelung·en und ihmr 
Verfeinerung sollte der materielle Inhalt der 
Regelungen als österreichische Bauvorschrift in 
Kraft gesetzt weI'den können, ohne ihn erst als 
Novelle zur KDV 1967 formuli'er,en zu müssen, 
dadurch können die Vorschriften ohne umfang
reiche ,leg,istische Maßnahmen rasch dem jeweili
gen Stand der Technik angepaßt wellden. Da die 
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Regelungen im Bundesgesetzblatt. kundgemacht 
wer,den müssen (vgl. RegeLungen 1 bis 8, 19 un,d 
20 im BOBL Nr. 176/1972), wäre danach zu trach
ten, nach Möglichkeit durch eine einfache Bezugs
nahme auf d~ese V~röffentlichung in einer Ver
ordnungsnovelle den Inhalt der Regelung auch 
für den innerstaatlichen ,Bereich verbindlich zu 
erklären. Dabei wäre zu beachten, daß Rege
lungen fa,llweise abgeändert werden und es unter 
Umständen geboten erscheint, zwar eine Rege
lung anzuwenden, jedoch hinsichtlich einzelner 
in der Regelung enthaltener Bestimmungen für 
den nationalen Bereich zusätzliche, gegebenenfalls 
strengere Vorschliiften zu erlassen (vgl. z. B. in 
der Regdung 13 die Motorbremse für Omnibusse 
in allen Fällen). 

Derzeit liegen Regelungen zu folgenden Be
reichen vor: Türschaniere und -schlösser, Lenk
vorrichtung, Sitze, Innenraum, äußer,e Fahrzeug
teile, Schutz der Insassen bei AufpraM, Sicherung 
gegen Diebstahl, Rückbli9<.spiegel, Anordnung 
der Pedale; die Regelungen ~oLlten möglichst 
bald auch von 'Österreich angenommen werden. 
Vor der Fertigstellung stehen Regelungen auf 
folgenden Gebieten: Sicht vom Lenkerplatz, 
F,euersicherheit, Anbringung der Beleuch:tungs
und Signaleinrichtungen an den Fahrzeugen. 

Den angeführten überlegungen folgend wur
d,en im Abs. 1 ,des vorliegenden neuen§ 26 a alle 
bisher in den §§ 4 bis 26 verstreuten Verord
nungsermächtigungen (über ,die Bremsen, Len
kung, Beleuchtungseinr.ich:tungen, Sitze, zusätz
liche Schutzvorrichtungen usw.) zusammengefaßt, 
soweit sie die Verkehrs- und Betriebssicherheit 
betreffen. Von der in Abs. 1 !it. e angeführten 
Verordnungsermächtigung wird z. B. im Falle 
einer anzuschreibenden Geschwindigkeitsbe
schränkung (vgl. § 57 KDV) und: '~ei ein,er Kenn.
zeichnung der mit Spike1>reifen versehenen Fahr
zeuge Gebrauch zu machen sein. 

In Abs. 2 finden sich die bisher in § 4 
Abs. 9 Lit.c und Abs. 10 lit. e, § 11 Abs. 4, § 12 
Abs. 3 und § 22 Abs. 3 festgesetzten Verord
nungsermächti~ungen, welche die Vermeidung 
von Umweltbeeinträchtigungen zum Ziel haben. 
Gemäß Ahs. 3 sind materielle Bestimmungen 
(ohne ,die das Verfahren über ,die gegenseitige 
Anerkennung von Genehmigun~en betreffenden 
Vorschriften) der von ns~erreich angenommenen 
Regelungen auch als innerstaatliche Bauvorschrif
ten - an Stelle von bestehenden oder neu einzu
führenden Bestimmungen der KDV 1967 - in 
Kraft z,u setzen. Unter "besonder,e Verhältnisse 
in 'Österreich" sind zu verstehen: die gebirgige 
Struktur des Landes (hinsichtlich von Bremsvor

international noch nicht allgemein eingeführt 
sind (Benützbarkeit der Lichthupe auch bei Tag), 
Fehlen von P~f- '1lIlldi Erprobungseinr,ichtungen 
in einem c!en internationalen Richtlinien ent
sprechenden Umfang, usw. 

Zu Z. 98: 

Die bisher lediglich im Allgemeinen Durch
führungserlaß enthal~ene Bestimmung ist wegen 
ihres normativen Charakters in ,das Gesetz zu 
übernehmen. 

Zu Z. 99: 

Siehe z,u § 2 Z. 35 a. 

Zu Z. 100: 

Siehe zu § 90. 

Zu Z. 101: 

Vergleiche die Änderung zu § 2 Z. 13. - Die 
bisher nur für Sattelzugfahrzeuge und Sattelan
hänger vorgesehene Vorschreibung der Eigen
schaften, welche die Fahrzeuge aufweisen müssen, 
damit ihre Verbindung der Verkehrs- und Be
triebssich'erheit entspricht, war allgemein auf 
Zugfahrzeuge und Anhänger auszudehnen. Die 
hier in Betracht kommende Beschaffenheit der 
Fahrzeuge zielt hauptsächlich auf das Brems
syst!;lm und die Gewichtsrelationen ab. 

Zu Z. 102: 

Die ,durch die Kraftfahrgesetz-Novelle 1971 
eingeführten Abs. 8 und 9 sind aus rechtlichen 
Gründen bedenklich. Wenn auch im Art. 4 des 
"Homologisierungsübereinkommens" die "Ent
ziehung der Genehmigung" vorgesehen ist, kann 
dies nicht ohne weiteres in das innerstaatliche 
Recht übernommen werden, da ,die Genehmigung 
lediglich ein objektiver Feststellungsbescheid ist, 
dessen Inhalt, nämlich die FeststeLlung der Vor
schriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges zum Zeit
punkt der Erlassung ,des Bescheides, weder ent
zogen noch aufgehohen weriden kann. DerZweck, 
den der o. a. Art. 4 verfolgt, ist zu verhindern, 
daß auf Grund der notwendigen Rechtslage vor
schriftswidrig gewordene (Abs. 8) oder nicht der 
genehmigten Type entsprechende (Abs. 9) Fahr
zeuge in Verwendung genommen oder weiter 
verwendet wel"den. Dies kann aber nicht ,durch 
die Aufhebung des ursprünglichen Bescheides, 
sonqerrl; nur durch ,die V:erhinderung der .Be
nützung des Fahrzeuges auf seiner Grundlage er
folgen. Sohin wäre eine Zulassung der betreffen
den Fahrzeuge ausgeschlossen, hei hereits zugelas
senen wäre die Zulassung ,gemäß § 44 Abs. 1 
Lit. a aufzuheben. 

schriften), die Ei~enschaft!!n des in ;österreich 
feilgebotenen Kraftstoffes, für einzelne Fahr- Zu Z. 103: 
zeugarten vorgeschriebene innerstaatliche Ge- Die gegenwärtige Fassung unterstellt a!Uch die 
schwindigkeillsbeschränkung,en, bewährten verhal-I Fahrzeuge ger Einzelgenehmigung, die wegen der 
tensweisen Rechnung tragende Einrichtungen, die geringfügigen Menge von g,efährlichen Gütern, 
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die mit ihnen befördert we~den soll, keinen be
sonderen Vorschriften (wie etwa der Tankfahr
zeugverordnung 1967) unterliegen. 

Zu Z. 104: 

Diese Knderung 'entspr,icht auch der im § 22 a 
Abs. 1 der Kraftfahrgesetz-Durchführungsver
or,,~nung 1967 in der Fassung der 6. Novel,le ent
h~ltenen Bestimmung und trägt der Praxis Rech
nung. 

Zu Z. 105: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 106: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. - Bei großen Firmen ·er
gibt sich vom Marketing her eine Gliederung, die 
es ratsam macht, den Vertrieb der Erzeugnisse 
eines Programms auf mehrere öster.reichische 
Firmen aufzuteilen, wobei die Grenzen der ein
zelnen Bereich-e nicht mit den Untergruppen der 
Fahrzeuge oder Fahrgestelle zusammenfallen. 

Zu Z. 107: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 108: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 109: 

Die derzeitige Rechtslage stellt es dem Erzeuger 
oder dessen Bevollmächtigten im Inland auch bei 
serienmäßig -erzeugten Fahrzeugen frei, für die 
Serie entweder eine Typengenehmigung durch 
das Brundesministerium für Verkehr anzustreben 
oder jedes Fahrz.eug einzeln vom Landeshaupt
mann genehmigen zu lassen. Wenn auch heide 
Genehmigungsarten gleichberechtigt nebeneinan
der stehen, ergibt sich dennoch ~n der Praxis eine 
wesentliche Diskrepanz. So können z. B. bei der 
Einzelgenehmigung weder die im § 20 Abs. 1 
lit. h KDV 1967 angeführten Werkszeichnung.en 
v-erlangt noch kann der Motor geöffnet werden, 
da sonst die Werksgarantie erlöschen würde. Die 
Beurteilung des Motors ist aber gerade bei den 
Fahrzeugen von B·edeutung, für ,die eine Ge
schwindigkeitsbeschränkung besteht, da anders 
nicht festgestellt werden kann, ob seine Bauart 
nicht auch höher,e Geschwindigkeiten zuläßt. Bei 
Motorfahrddern sind Fälle bekannt, in denen 
Fahrzeuge im Rahmen der bei der Einzelgeneh
migung gegebenen Möglichkeiten als Motorfahr
räder eingestuft werden mußten, obwohl die bei 
derTypengenehmigung weitergehenden Prüfmög
lichkeiten die Fahrzeuge der betreff-enden Serie 
als Motorräde.r hätten erkennen .lassen. Daher 
wurde unter grundsätzlicher Aufr-echterhaltung 
der den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen
den Wahlflreiheit zwischen be:iden Genehmigungs
arten eine Ermächtigung vorgesehen, durch Ver-

ordnung bestimmte serienmäßig erzeugte Fahr
zeugarten der obligatorischen Typengenehmigung 
zu unterstellen. Je nach Bedarf werden ganze 
Unt;ergruppen von Fahrzeugen (§ 3) oder Fahr
zeuge aus einer Untergruppe mit einer bestimm
ten Bauweise (z. B. mit Hubkolbenmotoren) zu 
erfassen sein. Bei dieser Regelung muß allerldings 
in Kauf genommen werden, daß einzelimportierte 
Fahrzeuge einer in Öst,erreich noch nicht als Type 
genehmigten Serie grundsätzlich nicht genehmigt 
und zugelassen werden können. Die vorgesehene 
Ausnahmemöglichkeit soU wirtschaftliche Härten 
vermei.den helfen. 

Zu Z. 110: 

Diese Ergänzung ergibt sich aus den seit der 
KFG-Novelle 1971 von Osterreich angenom
menen Regelungen auf Grund des "Homologi
sierungsübereinkommens", wonach bei Einstel
lung rier Erzeugung einer nach einer Regelung 
genehmigten Type die ander·en Staaten, ,die diese 
Regelung anwenden, zu verständigen sind. 

Zu Z. 111: 

Da bei Genehmigung einer Type auch ihre 
verschiedenen Ausführungen (z. B. zwei- oder 
viertürig, mit oder ohne Schiebedach, automa
tisches oder Schaltgetriebe usw.) von einem Be
scheid umfaßt wer.den, muß ,im Typenschein die 
Ausführung des betreffenden Fahrzeuges ange
geben werden. 

Zu Z. 112: 

Das Verbot der Ausste'llung eines Typenschei
nes bereits auf den Fall abzusteHen, daß hin
sichtlich der übereinstimmung mit der genehmig
ten Type Bedenken bestehen, erfolgt im Hin
blick auf ein Erfordernis der PraXiis, wenn z. B. 
ein fabriksneues Fahrzeug auf dem Transport 
nach Osterreich beschädigt und dann repariert 
wird, ohne daß der zur Ausstellung des Typen
scheines Verpflichtete das reparierte Fahrzeug 
überprüfen kann, ob es noch mit der geneh
migten Type übereinstimmt. Wenn nun in dieser 
Richtung Bedenken bestehen, soll die Ausstd
lung eines Typensch.eines verweigert werden kön
nen. Ein solches Fahrzeug bedarf dann gemäß 
§ 31 Abs. 1 lit. c einer Einzelgenehmigung. 

Zu Z. 113: 

Mit ,dieser Ergänzung soll auch die Feilbietung 
von einer genehmigten Type angehörenden, dieser 
jedoch nicht mehr entsprechenden Fahrzeugen 
oder Fahrgestellen insbesondere auch durch den 
Händler unter Sanktion gestellt werden, der 
diesen Umstand weiß oder wissen mußte. Ein
gehende Untersuchungen, di'e nur unter Zer
legungdes Fahrzeuges möglich wären, können 
dem Händler jedenfalls nicht zugemutet werden. 
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Zu Z. 114: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 115: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 116: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 117: 

Der Zeitpunkt der ersten Zulassung ist für die 
Festsetzung des Termins für die nächste über
prüfung oder Begutachtung bedeutsam. Die An
gelegenheit wurde bereits mit den Erlässen des 
Bundesministeriums für Verkehr vom 27. Mai 
1974, Z1. 56.389-IV/3-74, und vom 27. Sep
tember 1974, Z1. 60.719-IV/3-74, geregelt; die 
Verpflichtung der Genehmigungsbehörde, d;ie 
erste Zulassung im Einzelgenehmigungsbescheid 
festzuhalten, war jedoch in das Gesetz zu über
nehmen. 

Zu Z. 118: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 119: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

anwenden, die am Fahrzeug geprüft werden 
müssen, weil ihre Wirkung nicht unabhängig vom 
Fahrzeug ,beurteilt wer,den kann (Regelungen 
Nr. 10 bis 15, 17, 18, 21 bis 27), haben beschlos
sen, bei der Typengenehmigung auf ldiie Zuord
nung einer Genehmigungszahl zu verzichten. Eine 
entsprechende Abänderung der bisherigen Fassung 
der Regelung wir,d in Kürze zwischen den Staaten 
in Kraft treten. Diese Knderungen berücksich
tigen, daß in solchen Fällen eine überprüfung 
der übereinstimmung mit dem Prüfungsgegen
stand nur an Hand ,des Zertifikates nach di,eser 
Regelung und den ihm angeschlossenen Beschrei
bungen und Zeichnungen möglich ist. Da die 
Anwendung wenigstens einiger dieser Regelun
gen durch Oster:reich, wie insbesondere im Fall 
der Regelung Nr. 10 (Funkentstörung), in abseh
barer Zeit notwendig wel'den wird, wäre die For
derung nach einem "besonderen" Genehmigungs
zeichen, nach welcher neben ,dem sogenannten 
E-Zeichen auch eine Nummer festzusetzen wäre, 
zu streichen. 

Zu Z. 128: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 129: 

Siehe zu § 5 Abs. 1 letzter Satz. 

Zu Z. 130: 
Zu Z. 120: Siehe zu § 5 Abs. 1 letzter Satz. - Mit dem 

übereinstimmung mit der Knderung zu § 29 2. Satz soll dem Art. 4 des "Homologisierungs-
Abs. 1 dritter Satz. übereinkommens" Rechnung getragen werden. 

ZuZ.121: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 122: 

Diese Ergänzungen sind erforderlich im Hin
bilck auf die in den Regelungen auf Grund des 
Homologisierungsübereinkommens enthaltenen 
Bestimmungen über die überprüfung der über
einstimmung der Herstellung. 

Zu Z. 123: 

Siehe die Änderung zu § 30 Abs. 1. 

Zu Z. 124: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 125: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 126: 

Siehe zu § 5 Abs. 1 letzter Satz. 

Zu Z. 127: 

Die dem "Homologisierungsübereinkommen" 
angehörenden Staaten, die Regelung,en über Teile 

Zu Z. 131: 

§ 35 Abs. 6 hat sich auch auf Sturzhelme für 
Kraftfahrer und Warneinrichtungen zu bezie
hen, weil diese auch Gegenstand des Homologi
sierungsübereinkommens sind. 

Zu Z. 132: 

Mit dieser Ergänzung soH der Behörde die 
Möglichkeit gegeben werden, eine wirksame 
überprüfung durchzuführen, wenn Teile, Aus
rüstungsgegenstände, Sturzhelme oder Warnein
richtungen auf den Markt gelangen, an welchen 
Abänderungen vorgenommen wurden, so daß sie 
der genehmigten Type nicht mehr entsprechen. 

Zu Z. 133: 

Siehe zu § 57 a Abs. 1 lit. e bis g. 

Zu Z. 134: 

Die bisherige Fassung heß die Auslegung zu, 
daß bei jeder neuen Zulassung eine Befristung 
auf ein Jahr möglich sei. Hiedurch könnte die 
Frist zur Vorlage des endgültigen Genehmigungs
dokumentes beträchtlich über die Jahresfrist hin
aus verlängert werden. Der vorgeschlagene Text 
soll sich'erstelUen, daß ein solches Fahrzeug ohne 
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Rücksicht auf die Anzahl einzelner Zulassungen 
nur für die bauer von 18 Monaten verwendet 
werden kann, ohne daß Typenschein oder Ein
zelg,enehmigungsbescheid vorliegen. 

Zu Z. 135: 
Da vorübergehend zuzulassende Fahrzeuge fak

tisch einem vorübergehend einreisenden ausländi
schen Fahrzeug gleichzuhalten sind, geht die For
derung nach der Einhaltung der österl"eichischen 
Bau- und Ausrüstungsvo:rschriften Zu weit, ins
besondere bei Fahrzeugen, die ausländischen Vor
schriften ,entsprechen. Sohin ist als Voraussetzung 
für die vorübergehende Zulassung der Nachweis 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit ausreichend. 

Zu Z. 136: 
Für normal breite Fahrzeuge, die nur bei 

schon in ,der Genehmigung vorgesehenem Anbau 
von Streu- oder Schneeräumgeräten eine B,reite 
von mehr als 2,5 m ,erreichen, wurde die Mög
lichkeit geschaffen, sie auf allen Straßen zu ver
wenden, sofern die Geräte nrcht angebaut sind. 

Zu Z. 137: 
Der Wortlaut des derzeit geltenden § 39 Abs. 2 

enthält keine Regelung für Kraftwagenzüge. 
Dies wur,de in der Praxis als Gesetzeslück,e emp
funden und führte zu Vollziehungsschwierig
keiten. 

Zu Z. 138: 
Siehe zu § 2 Z. 32 a. - Das nunmehr anzu

gebende Höchstgewicht eines Fahrzeuges kann 
über den aHgemein gültigen Grenzen für das 
höchste zulässige Gesamtgewicht liegen, ohne daß 
die Partei zunächst seine Ausnützung anstrebt, 
welche eine eingeschränkte Zulassung gemäß § 39 
erfordern wÜ:l"de. Um nun Fälle zu vermeiden, 
daß mit solchen Fahrzeugen ohne Bewilligung 
gemäß § 101 Abs. 5 Schwertransporte durchge
führt wel"1den, sollen die Fahrzeuge, um eine 
Kontrolle zu ermöglichen, besonders gekenn
,zeichnet sein; vgl. auch die Neufassung von § 41 
Abs. 2 lit. p. 

Zu Z. 139: 
Auch ,die Fabrz'euge ,der Justizwache sollen in 

Zukunft eine eigene Kennzeichenserie erhalten. 

Zu Z. 14Q: 
Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 141: 
Nach den Allgemeinen Verwaltungsverfahrens

gesetzen (A VG 1950) können Anträge, sofern 
in ,den Verwaltungsvorschrifnen nicht anderes be
stimmt ist, bei der Behöl"1de schriftlich oder tele
graphisch und, soweit es der Natur der Sache 
nach tunlich ·ersch,eint, ,auch mündlich angebracht 
werden (§ 13 Abs. 1 A VG 1950). Da auf dem 
gegenständlichen Sachgebiet die schriftliche Ein
bringungdes Antrages zweifellos unerläßlich ist, 
muß diese für ,die oben erwähnten Anträ~ aus-

drücklich bestimmt weI1den. Auß,erdem .ist es un
el1läßIich, eine gesetzliche Grundlage für die Ver
pflichtung des Antragstellers zu schaffen, die ein
schlägigen FOllmblättler für. die Kraftfahrzeug
und Lenkerberechtigungsstatistliken auszufüllen 
und der BehöllcLe zur Verfügung zu stellen. Die 
zu verwendenden FormuLare sind in ·der KDV 
festgelegt (§ 24 und Anlage 4). 

Zu Z. 142: 
Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 143: 
Siehe zu § 28 Abs. 4. - Die Eintragung in 

den Zulassungsschein Idient ,der Information des 
Lenkers und zur Erleichterung ,der Kontrolle 
durch die Or~ane des öffentlichen Sicherheits
dienstes. - Zugmaschinen ,genießen Erleichterun
g,en nur bis zu einer Bauartgeschwindigkeit voti 
nicht mehr ;als 25 km/ho Deren Eintr,agung in 
den Zulassungsschein ist ,daher aus Gründen der 
erleichterten Kontrolle ebenfalls geboten. - Die 
Eintmgung des Führens der R-Tafdn soll Kon
trollen erleichtern. 

Zu Z. 144: 
Die bisherige Sondel1bestimmung,cLaß der 

Austausch ,des Motors (entgegen § 33) nur der 
ZuLassungsbehölldeanzuzeigen ist, kann nicht 
mehr beibehalten wel1den, ,da infolge Ider nun
mehr verschärften Bestimmungen über die Ab
gase (siehe 7. Novelle zur KDV, BGB!. Nr. 450/ 
1975) die Zulassungshehör,de nicht feststellen 
kann, ob der neue Motor diesen VorschriftJen 
entspricht. 

Zu Z.145: 
Die Frage Ider Abmeldung oder Aufhebung 

der Zulassung von Fahrzeugen, die im Besitz 
von jurist:ischen Personen, Personengesellschaften 
des Handelsrechtes oder von Genossensch'af.ten 
waren, die aufgelöst oder ,beendigt worden sind, 
hat .in der Pmxis immer wieder ZJU Schwierig
keiten und Problemen geführt, zumal ,dann nach 
dem späteren Erlöschen dieser juristischen Per
sonen, Gesellschaften oder Genossenschaften völ
lige Unklarheit über ,die weiteren Maßnahmen 
betreffend das Fahrzeug herrschten. Da nach 
Auflösung oder Beendigung solcher juristischer 
Bersonen, Gesellschaften oder Genossenschaften 
die Stellung des rechtmäßigen Besitzers von deren 
Fahrzeugen auf ,den Abwickler übergeht, weil 
dieser jedenfalls das Verfügungsrecht erhält, er
scheint es zielfühllend, ,diesen zu verpflichten, die 
Behörde von der Auflösung oder Beendigung 
zu v,erställ!digen. Die Behör,de lmnn sodann je 
nach den gegebenen Erfordernissen entscheiden, 
ob die Zulassung -aufzuheben ist oder nicht. Siehe 
auch zu § 44 Abs. 2 lit. h. 

Zu Z.146: 
Dire Vernachlässigung der Verpflichtung zur 

Abmeldung eines Rahrzeuges konnte bisher zwar 
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mit Strafen geahndet werden, die Zulassung blieb 
mangels ,einer AbmeLdung we~terhinaufrecht. 
Die nunmehr geschaffene MögLichk,eit der Auf
hebung ,der Zulassung soll diese Lücke schließen; 
sie ist hinsichtlich von abgesteHten, un
abgemeldeten Altfahrzeugen von beson
derer Bedeutung (§ 43 Abs. 4 lit. ,a). - Ob in 
den FäHen der Et. hund i die Zulassung auf
zuheben sein wird, wird von Ider Behörde 'auf 
Grund der nach dem Tode ,des Zu1assungsbesitzers 
bzw. nach der Auflösung oder Beendigung der 
juristischen Person, P.ersonengese1lschaft des Han
delsrechtes oder Genossenschaft entstandenen Lage 
und ,der ·sich hieraus insbesondere auch im Hin
blick auf :die Interessen Ider Wirtschalt und des 
künftig,en Rechtsnachfolgers ergebenden Erfor
dernisse zu entscheiden sein. 

Zu Z.147: 
Die "Aufhebung .der Zulassung" (§ 44) unter

scheidet sich von Ider "AhmeLdung" (§ 43) grund
sätzlich ,dadurch, daß :die Abmeldung eine Par
teienhandLung darstellt, ·die von der Behörde le
diglich zur Kenntnis genommen wind, während 
der "Aufhebung der ZuIassung" Besche~dcharak
ter zukommt. Daraus ergibt sich, daß als Tag der 
Aufhebung der Zulassung nur ,der Tag des Ein
trittes ,der VoHstreckharkeit des Aufhebungsbe
scheides (§ 44 ,.A;bs. 3 und 4) gelten kann. Damit 
steht aber f,est, ;daß sich die sinngemäße An
wendung :des § 43 .Abs. 2 gemäß § 44 Abs. 5 
nicht auch auf den 3. Satz Ides § 43 Ahs. 2 be
ziehen kann. Mit :der gegenständlichen Ergänzung 
soll eine einheitliche VoHziehung auch in ,diesem 
Punkt gewährleistet wer,den. 

Zu Z.148: 

Mit dieser Ergänzung wird eine Gesetzeslücke 
geschlossen, weil üherstellungsfahrtenauch mit 
Kraftwagenzügen erfolgen können und daher 
auch ,auf ,die im § 104 Abs. 9 für Kraftwagenzüge 
festgesetzten Höchstgrenzen für Kraftwagen 
ebenso Bezug genommen wel1den muß wie auf 
die im § 4 Albs. 6 bis 8 festgesetztJen Höchst
grenzen. 

Zu Z. 149: 

Siehe zu § 40 Abs. 1 lit. a. 

Zu Z. 150: 

Die Einschränkung der Zuweisung von Wech
se1kennzeichen nur für Fahrzeuge derselben Un
tergruppe hat zu Härten geführt. Da sie weder 
für ,die Verkehrssicherheit noch für die über
wachung ,der Verwendung von Fahrzeugen von 
Bedeutung ist, wäre sie aufzuheben. Wechsel
kennzeichen für Krafträder un:d Kraftwagen sind 
wegen der unterschiedlichen Abmessungen ·der 
Kennzeichentafeln nicht möglich. 

Zu Z. 151: 

Siehe zu § 40 Abs. 1 ,li:t.a. 

Zu Z. 152: 

Angleichung des Zitates an ,die Neufiassung des; 
§ 54 durch KFG-NoveHe 1971. 

Zu Z. 153: . 

Siehe zu § 1 Albs. 4. 

Zu Z. 153 a: 

Bei den ausländischen "Zollkennzeichen" gibt 
die Jahreszahl stets das Ende ,der Zulassungsfrist 
an, während sie auf den österreichischen Kenn
zeichentafeln deren Beginn .anzeigt. Um eine Ver
wendung ·der österreichischen Kennzcichentafeln 
im Ausland über ,die Dauer ,der vorIäufig,en ZuLas
sung hinaus mäg.Iichst zu unterbinden, wäre aie' 
entsprechende österreichische Vorschrift der 
Praxis im Ausland anzupassen. 

Zu Z. 154: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 155: 
Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 156: 

Siehe zu § 1 Albs. 4. 

Zu Z. 157: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 158: 

Siehe zu § 14 Abs. 9. 

Zu Z. 159: 

Zugmaschinen sollen künftig .der wiederkeh
renden Begutachnung unterliegen. 

Zu Z. 160: 
Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 161: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. - Landwirtschaftliche 
selbstfah1"ende Ar:beitsmaschinen soHen künftig 
der wiederkehrenden Begutachtung unterliegen. 

Zu Z. 162: 
Siehe zu § 55 Abs. 1 Lit. e. 

Zu Z. 163: 

Die gegenwärnige F,assungdes § 55 Abs. 2 ver
pflichtet die Behörde, die überprüfung an einem 
k,alende1"mäßig bestimmten Tag vorzunehmen, 
und läßt weder ihr noch ,der Partei einen Spiel
raum. Im Interesse beider 'teile soll die über
prüfung innerhalb von drei Monaten vor oder 
nach diesem Tag erfolgen können. 

Zu Z. 164: 
Siehe zu § 2 Z. 22 a und 23. 

Zu Z. 165: 

Siehe zu § 2 Z. 22 a und § 90. 
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Zu Z. 166: 

Siehe zu § 90. 

Zu Z. 167: 

Durch die Einfügung soll ,die Wichtigkeit her
vorgehoben werden, schwer unfallbeschädigte 
Fahr.zeuge besonders zu überprüfen. 

Zu Z. 167 a: 
Da für vorläufig zugelassene Fahrzeuge (siehe 

zu § 38 Abs. 2) und für ausländische F,ahrzeuge 
(gemäß .den in § 82 Abs. 1 angeführten überein
kommen) Vorschriftsmäßigkeit im Sinne des 
KFG nicht venlangt wind, kann sich die besondere 
Dberprüfung auch nicht auf ,die formale V or
schriftsmäßigkeit erstrecken. 

Zu Z. 168: 

Die ,geltende Fassung ließ die Annahme zu, 
daß Fahrlieuge, .die nicht fristgerecht begutachtet 
wurden, nicht mehr begutachtet werden dürfen, 
sondern von der Behönde zu ü:berprüfen sind. 
Dies hat dazu geführt, daß ein Zulassungsbes,itzer, 
der ,die Begutachtungsfrist versäumt hat, nur 
durch eine Selbstanzeige und darauffolgende be
hördliche überprüfung eine neue Plakette be
kommen konnte. Nunmehr soll auch nach Ab
lauf ,der Begutachtungsfrist eine Begutachtung 
vorgenommen werden können, ohne ,daß jedoch 
dies den Zeitpunkt der nächsten Begutachtung 
verschiebt. Siehe .auch zu § 57 a Abs. 3. 

Zu Z. 169: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 170: 

A,uch Gew.erbetreibende, die zur Reparatur 
von Anhängern berechtigt sind, sollen .zur Ab
gabe von Gutachten für die überprüfung er
mächtigt werden können, z. B. für Wohn
anhänger. 

Zu Z. 171: 

Zur Festsetzung des nächsten Begutachtungs
termins und zur richtigen Lochung der Begut
achtungsplakette ist die Vorlag.e .des Zulassungs
scheines unerläßlich. 

Zu Z. 172: 

Siehe zu § 55 Abs. 1 lit. e und g. - Motor
karren waren hisher sowohl von der wieder
kehrenden überprüfung als auch von ,der Be
gutachtungspflicht ausg,enommen. Diese Aus
nahme ist jedoch nicht gerechtfertigt. 

Zu Z. 173: 

Auch Gewerbetreibende, die zur Repar.atur 
von Anhängern berech1ligt sind, sollen zur Vor
nahme ·der Begutachtung ermächtigt werden kön
nen, z. B. für Wohnanhänger. 

Zu Z. 174: 

Die bisherige Fassung erlauhte es, unter Aus
nützung der Zusatzfrist von sechs Monaten die 

Begutachtungsfristen um ·diese Zeitspanne zu ver
längern. Ferner war es notwendig, ·die Begut
achtung auch schon vor dem gesetzlichen Zeit
punkt zu ermö.glichen. 

Zu Z. 175: 

Da ·das Begutachtungsformblatt ohnehin in 
Anlage 4 b zur KDV normiert ist, soll es den 
Vereinen und Gewerbetreibenden auch möglich 
sein, das Formblatt selbst herzustellen. 

Zu Z. 175 a: 
Siehe zu § 57a Abs. 1. 

Zu Z. 176: 

Auch ,den Vereinen ·und Gewerbetreibenden 
soll Idie Ausgabe von Plaketten mit eingeloch
tem Kennzeichen ermöglicht weDden. 

Zu Z. 177: 
Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 177 a: 
Siehe zu § 57 a Abs. 1. 

Zu Z. 178: 

Zu Abs. 9: Ein zum Verkehr zugelassenes 
Fahrzeug darf nur verwendet wel1den, wenn an 
ihm die .entsprechende Begutachtungsp1akette an
gebracht ,ist (§ 36 lit. e). Dies hat in der Praxis 
vor allem beim Kraftfahrzeughandel insofern 
zu Schwierigkeiten geführt, als die Notwendig
keit besteht, die im allgemeinen abgemeIdet feil
gebotenen Fahrzeuge vor ihrer Veräußerung be
gutachten zu' lassen, um ,dem Käufer ein begut
achtetes Eahrzeug zur Verfügung zu stellen. Eine 
solche Möglichkeit /besteht aber nach ,den der
zeitigen Bestimmungen nur im Wege einer be
sonderen überprüfung (§ 57a Abs. 3 letzter 
Satz). Der neue A>bs. 9 zum § 57 a soll \!lun diese 
Schwierigkeit ,dadurch ausschalten, daß ,der neue 
Zulassungsbesitzer das Gutachten bereits bei der 
Zulassung vorlegen und,dar.aufhin von der Be
hörde die Begutachtungsplakette,auf der das 
Kennzeichen Ides Fahrzeuges angeschrieben ist, 
ausgefolgt erhalten kann. 

Zu Abs. 10: Die statistlischen Erhebungen auf 
dem Gebiet der wiederkehrenden Begutachtun
generfor,dern eine spezielle gesetzliche Regelung. 
NormadIiessat .dieser Regelung muß einerseits das 
Sta6stische Zentr,alamt und anderseits ,der er
mächtigte Verein oder Gewerbetreibende sein. Der 
Adressatenkreis "Verein oder Gewerbetre~bende" 
ist objektiv definiert. Die Individualisierung er
folgt durch die Zusendung ,des Erhebungsform
b1attes durch ,das österreichische Statistische Zen
tralamt an ,eine bestimmte Person innerhalb 
dieses .A!dressatenkreises. Das österreichische Sta
tistlische Zentl'\alamt vollzieht durch ,diese Zusen
dungden ihm vom Gesetzgeber Igestellten Auf
trag ullld bestimmt irudividuell jene Person, die 
zu dem vom Gesetzgeber objektiv definierten 
Adressatenkreis gehört. Gegen diesen Feststel-
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lungsbesche~d steht ,dem so ~ndivj,dualisierten 
Adressaten die Berufung zu, über welche der 
Bundesmini!ster für Verkehr zu entscheiden hätte. 
Im Falle ,der RechtskIlaft der Feststellung der 
Zugehörigkeit ZlUIffi Adressatenkreis ist der be
treffende V'erein oder Gewerbetreibende zur 
Auskunft verpflichtet. In ,diesem Fall wÜIlde die 
VIerweigerung der Auskunft ein Vorgehen gegen 
ihn nach den ,Bestimmungen des Bundesstatistik
gesetzes 1965 bewirken. 

Zu Z. 179: 

Siehe zu § 102 Abs. 5 Einleitung. 

Zu Z. 180: 

Nachdem .geltenden Wortlaut kann vom 
Vorliegen der Haftung heheit wer,den; dies 
trifft jedoch nicht .das Erfordernis ,der Praxis, 
nach ,der F,ahrzeuge ,aus bestimmten Staaten von 
der Er:bringung rdes individuellen Haftungmach
weises (Grürre T<lar:te) zu befreien sind, wenn 
eine ,generelle Erklärung des Versicherungsver
bandes vorliegt, :derzufolge diese Eahrzeuge so 
behandelt wel1den, als ob für sie eine gültige 
Grüne Karte voruiegen 'würde. V gl. hiezu § 27 a 
KDV in der Fassung ,der 7. Novelle, BGBI. 
Nr. 450/1975. 

Zu Z. 181: 
Siehe zu § 102 Ahs. 5 Einleitung. 

Zu Z. 182: 

Da das Beförderungssteuergesetz 1953 durch 
Art. 11 Aobs. 1 Z. 2 BGBl. Nr. 224/1972 aufge-

hoben wurde, war ,die Definition des Begriffes 
"Ortslirrienverkehr" (aus § 7 der Durchführungs
vero!1dnung, BGBl. Nr. 227/1957) in ,das KFG 
zu übernehmen. 

Zu Z. 183: 

Siehe zu § 2 Z. 37 b. 

Zu Z. 184: 

Die bisherige Umschreibung der Gruppen B, 
C und D war in mancher Hinsicht unvollständig. 
Zu ihrer Auslegung bedurfte es neben den Abs. 4 
und 5 .des § 65 noch einer übersichtstabelle mit 
50 Pos~tionen im AlLgemeinen Durchführungs
erlaß ZlUIffi KFG (ADE). Die nunmehrige Fassung 
erlaubt es zweifelsfrei, die für Zugmaschinen, 
Motorkarren, Tr,ansportkarren, selbstfahrende 
AIlbeitsmasch~nen, Spezialkraftwagen usw. erfor
derliche Lenkeliberechtigung aus dem Wortlaut 
der Umschreibung der Gruppen festzustellen. 
Wenn ,ein Fahrzeug als Kraftw,agen gilt (vgl. § 2 
Z. 3), so fällt er entsprechend .der Anzahl der 
Plätze und seinem höchsten zulässigen Gesamt
gewicht in eine ,der ,drei Gruppen. Hiebei ist 
Gruppe B in zwei Richtungen (nicht mehr als 
acht Plätze und nicht mehr als 3500 kg) einge
schränkt, Gruppe C weist nur ,dre Beschrän
kungder Platz anzahl, jedoch keine hinsichtlich 
des Gewichtes auf, während Gruppe D keiner
lei Beschränkungen hat. Unter Einschluß der 
Spezialgruppen Fund G ergibt sich folgende 
graphische Darstellung: 

Umfang der Lenkerberechtigungen für Kraftwagen und Sonderkraftfahrzeuge 

Kraftwagen mit einem hÖchsten zulässigen Gesamtgewicht Sondet- I bis 3500 kg über 3500 kg kraftfahrzeuge 

PKW C Kombi B 
LKW 
usw. 

Zug- .:: 40 km/h 
................................. ., maschinen 

I F t! ::: 40 km/h ",' p:; 
co 
'" Motorkarren :a 

::: 30 km/h G 
wo ... • •••• •• ................. • .. • 

Arbeits- landwirt-
maschinen schaftl. 

................................. 
andere 

., 
... N 

~1i Omnibusse 
:;:j~ 

co D 
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Zu Z. 185: 

Siehe zu § 90 und § 2 Z. 37 a und 37 b. -
Eine Beschränkung der Gruppe F auf Zuo-
maschinen bis 25 kmlh HöchstgeschWlindigke'it 
würde zu Härten führen, da bisher vereinzelt 
auch Zug;rnaschinen der Klasse II mit einer höhe
ren Geschwindigkeit vorgekommen sind. Die 
nunmehrig;e Grenze von 40 km/h orientiert sich 
an dem Definitionsmerkmal der Motorkarren 
(§ 2 Z. 20), welche schon derzeit auf Grund 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppe F ge
lenkt werden können. 

Zu Z. 186: 

Siehe zu § 65 Abs. 1 Z. 1. 

Zu Z. 187: 

Siehe zu § 65 Abs. 1 Z. 1. 

Zu Z. 1811: 

Siehe :z;u § 90. 

Zu Z. 189: 

Siehe zu § 2 Z. 13. - Da zufolge der neuen 
Definition ein Gelenkkr.aftfahrzeug nicht mehr 
ein "Kra:ftwagen" ist, ist er für die Anwendung 
des Abs. 1 als ein solcher .anzusehen, um die 
derzeitige Rechtslage (Gruppe E nicht erforder
lich) aufrechtzuerhalten. 

Zu Z. 190: 

Siehe ZiU § 1 Albs. 2 lit. a. - Mit der obigen 
Bestimmung soll gewährleistet wer,den, ,daß ins
besondere Citybusse im Leerzustand mit der 
Lenkerberechtigung der Gmppe B ,gelenkt wer
den dürfen, wenn die Bauartgeschwindigkeit des 
Halhrz.euges 10 km/h überschreitet. 

Zu Z. 191: 

Im Hinblick auf ;cla:s Inkrafttretendes neuen 
StrafgesetZibuches, BGBl. Nr. 60/1974, am 1. Jän
ner 1975 ist eine entsprechende Anpassung ge
boten. Mit der Knderung rin lit. e (Aufhebung 
der Worte "zweiter Satz") wurde dem ,durch 
einen verstärkten Senat .des VwGH erlassenen 
Erkenntnis vom 10. Oktüber 1973, Z1. 2041/ 
2042/71, Rechnung getragen und .die in ,diesem 
Erkenntnis zum Ausdruck gebrachte Rechtsauf
fassung des VwGH berücksichtigt, wünach eine 
auf ,die Einwirkung durch Alkohül zurückzu-' 
führende Fahmntüchtigkeit ausschließlich eine 
Ütbertretungdes § 5 Albs. 1 StVO darstellt und 
wonach die erkennende Behörde den Tatbestand 
nach § 5 Ahs. 1 StVO nicht nur durch Fest
stel.lung eines Blutalküholgehahes von 0,80/00 
oder darüber, sondern auch - ühne Rücksicht 
auf lrue Höhe Ides BlutalkühülspiegeLs - bei Vür
liegen einer ,derartigen Beeinträchtigung durch 
Alkohül als erfüllt anzusehen hat, daß .der Len
ker infalge seiner körperlichen und geistigen Ver
fassung ein Fahrzeug nicht zu heherrschen und 

die herrn Lenken eines Fahrzeuges zu beübach
tenden Rechtsvürschriften nicht zu befülgen 
vermag. 

Zu Z. 192: 

Siehe zu § 40 Abs. 6. 

Zu Z. 19.3: 

Im geltenden Gesetzestext heißt es: " ... oder 
sein bisheriges Veflhalten im Straßenverkehr ... ". 
Es süll aber nicht nur das bisherige Verhalten 
im Straßenverkehr, welches insbesündere bei Per
sünen, die erstmals eine Lenkeflberechtigung an
streben, vün nur ,geringer Bedeutung list, sondern 
darüber hinaus vor .allem auch das sonstige straf
rechtliche Verhalten des AntragsteLlers zum An
laß genommen wertden, Idiesen einer verkehrs
psychologischen Untersuchung zuwführen. Hier 
sind vor allem die im § 66 ,angeführten Tat
bestände zweif:ellos dazu angetan, nicht nur Be
denken in die Verkehrszuverlässigkeit, sondern 
auch in die psychologische Eignung ,des Antrag
stellers zu begründen. Mit .der obigen' Knderung 
Süll zudem ein gleichmäßigeres Vürgehen der 
ärztlichen Sachverständigen hinsichtlich .der Ein
hülung vetkehrspsychülügischer Gutachten er
reicht werden, wie dies seitens der Verkehrs
psycholügen seit längerem gefündert wlir,d. 

Zu Z. 194: 

Der Allgemeine Durchführungserlaß zum 
Kraftfahr,gesetz 1967 (ADE) zu § 67 Abs. 1 führt 
in Anür,dnung I nachstehendes ,aus: 

"Eine befristet erteilte Lenkerberechtigung er
lischt mit Ablauf der Frist, wenn die Befristung 
nicht verlängert oder aufgehoben wird. Sucht 
der Besitzer der erlüschenen Lenkerberechtigung 
um die Erteilung einer neuen Lenkerbe
rechnigung derselben Kraftf:ahrzeug,gruppe an, so. 
ist von der Abnahme einer neuen Lenkerprüfung 
abzusehen, wenn im Sinne des § 45 Abs. 2 des 
A VG 1950 auf Grund ,des Ergebnisses der vür 
der Erteilung der erlüschenen Lenkerberechti
gung abgenümmenen Prüfung 'angenommen wer
den kann, daß der Antragsteller die fachliche 
Befähigung zum Lenken von Kraftfahrzeugen 
noch besitzt. Gegen eine derartige Annahme be
stehen insbesondere dann keine Bedenken, wenn 
seit dem Erlöschen ,der alten Lenkerberechtigun,o-

.ch b m t mehr tals 18 Münate verstrichen sind, die 
die f,achliche Befähigung des Antragstellers in 
Fr,age stellen könnten." 

Diese Anürdnung, rdie zwar sachlich ,durchaus 
berechtigt und begründet ist, bedarf einer ge
setzlichen Grundlage. Diese Grundlage soll mit 
der übigen Ergänzung geschaffen werden. In die
sem Zusammenhang wird auch auf den § 68' 
Ahs. 2 dritter Satz hingewiesen, ,der eine analoge 
Bestimmung enthält. 

Die derzeillige Regelung wür,de die Nachsicht 
der Lenkerprüfung ,auch nach einem .beliebigen 
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Zeitr,aum .gestatten, was bei Personen, denen die 
Lenkerberechtigung nicht nur vorübergehend ent
zogen (§ 74) wur:de, nicht gerechtfertigt ist. 

Zu Z. 195: 

Durch diese VorschI1ift soll v.erhindert wer
den, daß die Prüfungsvorbereitung auf den 
Prüfer ausgerichtet wird. 

Zu Z. 196: 

Im derzeit geltenden Text sind die Worte 
"hinsichtlich der Verkehrs- und der Betriebs
sicherheit keine Bedenken bestehen" widersinnig 
im Hinblick auf den Inhalt ,der Bestimmung, .da 
es sich um keine F:l!hr,zeuge, sondern um Per
sonen handelt. Angesichts dieser Widersinnig
keit sind an Stelle dieser Worte die Worte "hin
sichtlich der Verkehrszuverlässigkeit (§ 66), der 
geistigen und körperlichen Eignung und ,der fach
lichen Befähigung" einzufügen. Die Gegenseitig
keit ist auf den Entsendestaat - bei Beamten 
internationaler Organisationen .auf den Heimat
staat - abzustellen, so ,daß ,die mit dieser Be
stimmung angestrebte Erleichterung nur dann 
in Betracht kommen kann, wenn der Antrag
steller einen Führerschein :des Entsendestaates -
bei Beamten internationaler Or!!ianisationen des 
Heimatstaates - besitzt. 

Zu Z. 197: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 198: 

Es ist zu beobachten, ,daß an in- oder aus
ländischen Fahrzeugen immer :häufiger mehrere 
Unterscheidungszeichen angebracht sind. Da
durch willd .der Zweck dieses Zeichens, die leichte 
Festste1lung des Heimatstaates des Fahrzeuges 
durch die Organe ,des öffentlichen Sicherheits
dienstes, vereitelt. 

- Zu Z. 199: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 200: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 201: 

Siehe zu § 80. 

Zu Z. 202: 

Durch diese Ergänzung wird eine Gesetzes
lücke geschlossen, weil sich ,der § 82 Ahs. 2 
auch auf Langguduhren gemäß § 101 Abs. 5 
erstrecken muß, die einer besonderen BewiUi
gung bedürfen. 

Zu Z. 202 a: 

stand befindet, auf Grund von Abs. 1 nach 
österreich einreisen kann, und erst im Inland 
gemäß § 58 mit '.der Abnahme des Zulassungs
scheines und Ider Kennzeichentafeln vorgegangen 
werden kann, so1len solche Fahrzeuge in Zukunft 
bereits an der Grenze abgewiesen werden kön
nen. 

Zu Z. 203: 

Siehe zu § 106 Abs. 5. 

Zu Z. 204: 

Siehe zu § 2 Z. 25 a. 

Zu Z. 205: 

Siehe zu § 106 Abs. 5. 

Zu Z. 206: 

Siehe zu § 106 Abs. 5. 

Zu Z. 207: 

Bei Kombinationskraftwagen erreicht die höch
ste Zlulässige Nutzlast im allgemeinen nur ein sol
ches Ausmaß, Idaß bei einer Beförderung schwerer 
und damit bei scharfem Bremsen durch Trägheits
kraft dem Lenker und beförderten Personen ,ge
fährlich wel1dender Ladungen die Höhe der La
dung über ,der Ladefläche nur ein verhältnis
mäßig geringes Ausmaß erreicht. Daher genügt 
bei KombinationshaftWlagen .als Trenneinrich
tung in Iden meisten Fällen ein bei der Güter
beförderung vertikal stehender TeiJ der hinte
ren Sitzbank, wenn !dessen StruktJur und Be
festigung in der hochgeklappten Stellung die 
Aufnahme ·der zu erwartenden Belastungen ge
währleistet. A:ber auch Trennetze können dem 
im § 88 Abs. 2 angeführten gesetzlichen' Zweck 
entsprechen. Der Begriff "Trennwand" ist 
daher zu eng. Der Begriff "Trenneinrichtungen" 
erweist sich als geeigneter, weil er die Genehmi
gung geeigneter Gegenstände verschiedener Art, 
wie etwa 'auch von Trennetzen oder Sitzteilen, er
laubt. 

Zu Z. 208: 

Die mit BGBl. Nr. 205/1951 eingeführte Ein
teilung [der Zugmaschinen in die Klassen I, II 
oder III, eine Vorschrift, die nur in österreich 
besteht, ,ist überholt. Die Ahgre'nzung der klei
neren Zugmaschinen ("Traktoren"), für welche 
eine Reihe von Ausnahmen und Erleichterungen 
bestehen, kann auch durch .die Bauartgeschwin
digkeit (nicht mehr als 25 km/h) und erfol1der
lichenfalls durch das höchste zulässige Gesamt
gewicht (nicht mehr als 3500 kg) erfolgen. 

W"h d j " I d' ch h Zu Z. 20?: a rel1! uerze1t em aus än 1S es Fa rzeug, 
das sich in einem schlechten technischen Zu- Siehe zu § 2 Z. 37 a. 
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Zu Z. 210: Zu Z. 214: 

Im Hinblick auf § 1 Abs. 2 lit. b sind diese Hinsichtlich .anderer. gefährlicher Güter .als 
Würte überflüssig. entzündbare Flüssiglkeiten bestanden bisher 
Zu Z. 211: keine besünderen Bau- und Ausrüstungsbestim-

Siehe zu § 2 Z. 37 a. mungen. Da für solche Fahrzeuge aber für Fahr
ten ins Ausland eine ADR-Bescheinigung benötigt 

Zu Z. 212: wird, müssen sie in diesem F,all ,dem ADR ent-
Der Beitritt österreichs zum Eurüpäischen sprechen. Nunmehr süllen sie auch bei rein in

übereinkommen über den Schutz vün Tieren ländischen Transpürten ,die Vürschriftendes ADR 
beim internatiünalen Transpürt, BGBl. Nr. 597/ erfüllen. Hiezu ist zu bemerken, daß das ADR 
1973, dessen Art. 6 AJbs. 1 und 2, Art. 8, Art. 9, in vielen Fällen keine besünderen Bau- und Aus
Art. 22 bis 24 Bauvorschrift für Kraftfahrzeuge rüstungsvürschriften vürsieht; in diesem Fall 
und Anhänger enthalten, verlangt die Auf- unterJiegendie Fahrzeuge auch nicht dem § 92, 
nahme entsprechender Bestimmungen in das ferner auch nicht Idem § 15 Abs. 3 Z. 2 und § 16 
Kraftf.ahl'gesetz. Abs. 1 Z. 3 EKHG und der besünderen Ver-

sicherungspflicht nach § 59 Ahs. 3 Z. 2 lit. c. -
Zu Z. 213: Die Verürdnungsermächtigung wird ,dann heran-

Die bisherbge Fürmulierung, wünach erst zuziehen sein, wenn es "die besünderen Verhält
FahrZieuge, die "ausschließlich oder vürwiegend" nisse in österreich" el'für.dedich machen, über 
zur Beför,derung gefährlicher Güter bestimmt das ADR hinausgehende Vürschriften (wie im 
sind, den besünderen Bau- und Ausrüstungs- Falle des Albs. 2 die TanMahrzeugverürdnung 
vürschriften unterlagen, könnte zur Umgehung 1967) zu erlassen; vgl. auch die Erläutenung zu 
dieser Vürschriften führen. So. wäre es möglich, § 26a. 
gefährliche entzündbare Flüssigkeiten unter Hin-

. d f d ß·ch . el Zu Z. 215: welS , arau, a es S1 nur um ,eme g egent-
liche Beföl1derung handle, in Tankfahrzeugen zu Vgl. z;u § 29 Abs. 1 erster Satz. - Die An
beföl1dern, die nur für den Tr,anspürt vün ande- zeigepflicht süll nur bei Fahrzeugen gegeben sein, 
ren Flüssigkeiten, wie Wiasser, Wein oder flüs- die besünderen Bau- und Ausrüs!Jungsvürschriften 
sigen Halbfertigprodukten der Leben&mittel- unterLiegen. 
industrie, eingerichtet sind. Sülche Beföl'derungen 
könnten jedenf.aHs f.ast bis zur Hälfte aller Zu Z. 216: 
Tl'anspürtleistungen des einzelnen Fahrzeuges Im Hinblick auf § 1 Albs. 2 lit. b sind diese 
durchgeführt wel'den (üft auch mehr, da sich die Würte überflüssig. 
überwachende Behörde naturgemäß in einem 
Beweisnütstand befände), .da ,das Würt "vürwie- Zu Z. 217: 
gend" die Auslegung "mehr ,als zur Hälfte" zu- Siehe zu § 2 Z. 37 a. 
läßt. Das ADR sieht wesentlich weniger strenge 
Vürschriften für sülche 'tankfahrzeuge vür als die Zu Z. 218: 
Ttankfahrzeugverürdnung 1967; die ADR-Vür- Siehe zu § 2 Z. 37 a. 
schriften werden daher oftmals:l!uch vün Lebens-
mitteltanHahrzeugen ,erfüllt, weshalb für diese Zu Z. 219: 
ohne Schwierigkeit ,die ADR-Bescheinigung er- Siehe zu § 2 Z. 37 a. 
langt werden kann. Damit wäre aber ,dann der 
Transpürt vün gefährlichen entzündbaren Flüs- Zu Z. 220: 
sigkeiten in den Mitgliedsstaaten des ADR mög- Siehe zu § 1 Abs. 21it. a. - Bei "Citybussen", 
lieh. - Ein weiterer E{;f'ekt sülcher Umgehungs- welche zugelassen sind, ,ist die in Abs. 3 und 4 
handlungen wäre ferner der, .daß bei Beför,derung angeführte Bescheinigung entbehrlich, da für das 
vün entzündbaren Flüssigkeiten der Halter hin- Fahrzeug ohnehin ein Zulassungsschein vür
sichtlich vün Sachschäiden nicht mit dem erhöhten liegt. - Siehe auch zu § 102 Abs. 5 Einleitung. 
Betrag (§ 16 Abs. 1 Z. 3 EKHG) haftet und auch 
für das Fahrzeug nicht die erhöhte Versicherungs- Zu Z. 221: 
summe hiefür (vgl. § 59 Abs. 3 Z. 21it. c) vür- Siehe zu § 1 Abs. 2 Ht. ,d. 
liegt. Aus diesen Gründen süll ein Umfang der 
Verwendungsbestimmung des Fahrzeuges nicht Zu Z. 222: 
mehr genannt werden und daher jede, auch ge-' Bisher fehlte eine Verürdnungsgrundlage zur 
ringfügige, Bestimmung ,eines Fahrzeuges zur Einführung einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
Beförderung gefährlicher Güter dieses der Sün- für Fahrzeuge mit Reifen bestimmter Art, z. B. 
dervürschrift des § 92 unterstellen. Eine solche mit Spikes. 
Bestimmung ist jedenfaUs gegeben, wenn ,ein 
Fahrzeug zu einer solchen Beförderung verwen- Zu Z. 223: 
det wird. Siehe zu § 14 Abs. 3. 
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. Zu Z. 224: 

Siehe zu § 14 Abs. 3. 

Zu Z. 225: 

Siehe zu § 20 Abs. 1 lit. f. - Infolgeder Um
stellung der bisherigen Ausniistungsvorschrift 
auf eine Verwendungsvorschrift WlUl1de der Kreis 
der in Frage kommenden Fahrzeuge hier aufge
nommen; hiebei entspricht: 

neue Fassung 
§ 99 Abs. 6 

alte Fassung 
§ 20 . 

des Siegels in der Bestätigung des einschreitenden 
Organs festgehalten wel"den. 

Zu Z. 230: 

Die bisherige Vorschrift, daß der Lenker auf 
Verlangen eines Exekutivorgans anzuhalten hat, 
stellt eine Doppelnorm zu § 97 Abs. 5 StVO 
dar und wäre daher im KFG auszusche~den. -
Als "Organe ,des öffentlichen Sicherheits
dienstes" sind nur die Beamten des rechtskun
digen Dienstes, ,des Sicherheitswachdienstes und 
des Kriminaldienstes (im Berdche der Bundes
polizeibehöl"den) anzusehen, nicht jedoch die 

abis d 
e 

"Organe der Straßenaufsicht" (§ 97 StVO 1960), 
Albs. 1 lit. f soweit sie nicht gleichzeitig einem Wachkörper 
Abs. 1 lit. f und angehören. Die seit einigen Jahren als Vertrags-

f 
g 
h 

Abs. 6 lit. a bedienstete mit Sondervertl"ag eingestellten weib-
Albs. 6 lit. b lichen Straße!l1aufsichtsorgane haben daher nicht 
Abs. 6 Lit. c und neu. das Recht, von einem Lenker ,die Fahrzeugpapiere 
neu zu verlangen, was dazu fUhrt, daß ,die weib-
Abs. 1 lit. d und lichen Str,aßenaufsichtsorgane auch gegen an-
Albs. 6 lit. e wesende Lenker von Kraftfahrzeugen Anzeigen 
Abs. 6 lit. d :!luf Grund des Kennzeichens machen müssen •. 

Zu Z. 226: 

Siehe zu § 20 Abs. 7 vorletzter Satz. 

Zu Z. 227: 

Siehe zu § 2 Z. 39. 

Zu Z. 228: 

Siehe zu § 39 Abs. 1. - Für Langsam fahrende 
Fahrzeuge würde ein Umweg von zweimal 
10 km einen Zeitverlust von mehr als einer 
Stunde verursachen. 

Zu Z. 228 a: 

Vgl. das Erkenntnis des VwGH vom 18. April 
1975, 1554/74, ,demzufolge die überprüfung der 
Funktion ,der Hupe auch bei einem bestehenden 
Hupvel1bot el1folgen muß. . 

Zu Z. 229: 

Die im § 24 Abs. 2 ,angeführte Ausrüstung mit 
Fahrtschreibern war durch ,die Verpflichtung zu 
,ergänzen, daß die SchaUlblätter den behördl,ichen 
Organen auszuhänd~gen sind. Die Organe werden 
dies nur dann verJangen, wenn die ,auf dem 
Schauhlatt festlgehaltenen Angaben ,als Beweis
mittel für den Herg,ang eines Untalles oder für 
ein Strafverfahren in Fl"age kommen. Ohne diese 
V,erpflichtung haben Zulassungsbesitzer und Len
ker die Möglichkeit, ,die Schaublätter nur .als 
Entlastungsbeweis für sich zu verwenden. Da der 
Fahrtschre~ber aber auch !der Kontrolle ,des Len
kers durch den Zulassungsbesitzer ,dient, wird 
dieser dem Lenker den Schlüssel zum öffnen 
des El!hrtschreibers häufig nicht offen aus
händigen. Das Mitfühl"en des Schlüssels in einem 
V'ersiegelten UmschLag wird hier die beste Lö
sung darstellen. Daher soll die Unverletztheit 

Es sollte daher im Sinne einer Verwaltungsver
eintachung auch den Straßenaufsichtsorganren das 
Recht eingeräumt wel'den, die Fahrzeugpapiere 
zu verlangen. 

Zu Z. 231: 

Ergänzung im Sinne des durch die Kraft
fahrgesetz-Novelle 1971 neu eingeführten § 104 
Abs. 9. 

Zu Z. 232: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 233: 

Siehe :öu § 5 Abs. 1 letzter Satz. 

Zu Z. 234: 

Das Kraftfahrgesetz 1967 und die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen enthal
ten u. a.umfangreiche Besuirnmungen über die 
Bauart, Ausrüstung und Ausstattung der Kraft
fahrzeuge und Anhänger. Das Kraftfahrgesetz 
1967 enthält weiter ,in § 58 Abs. 1 die. Bestlim
mung, daß die Wirksamkeit der Teile und Aus
rüstungsgegenstände eines Fahrzeuges, die bei 
seinem Betrieb betätigt werden und für die Ver
kehrs- oder Betriebssicherheit von Bedeutung 
sind, und der Zustand seiner Reifen jederzeit von 
der Behörde oder den ihr zur Verfügung stehen
den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Straßenaufsicht an Ort und Stelle ge
prüft werden kann. Das Gesetz enthält hingegen 
keine Bestimmung, die den Lenker des Fahr
zeuges expressis ver bis verpflichtet, auf Verlan
gen der Organe diesen im Sinne und im Umfang 
der oben ,in AussiCht genommenen Bestimmung 
bei der überwachung der Einhaltung der in Be
tracht kommenden kraftfahrrecht1<ichen Bestim-

57 der Beilagen und Zu 57 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)44 von 52

www.parlament.gv.at



57 der Beilagen 45 

mungen behilHich zu sein. So kann derzeit z. B .. 
ein Lenker eines Kraftfahrzeuges nicht dazu ge
zwungen werden, sein Fahrzeug dem Organ auf 
der Straße in einer Weise, wie etwa durch öffnen 
der Kühlerhaube, zugänglich zu machen, so daß 
dieses ,in die Lage versetzt wird, die Fahrgestell
nummer und die M<;>tornummer zu überprüfen. 
Ahnliche Schwierigkeiten könnten sich für die 
Organe auf der Straße auch bei der Feststellung 
ergeben, ob der Lenker eines Kraftfahrzeuges 
Verbandzeug gemäß § 102 Abs. 10 mitführt. 

Zu Z. 235: 

Siehe zu § 5 Abs. 1 letzter Satz. 

Zu Z. 236: 

Der außerordentlich hohe Anfall von An
zeigen wegen übertretungen von straßenpolizei
lichen und kraftfahrrechtlichen Vorschriften durch 
Lenker von Kraftfahrzeugen bewirkt insbeson
. dere ,im Bereich von Wien eine außergewöhn
lich hohe Belastung der Exekutivorgane mit Auf
gaben der Lenkerausforschung. Seitens der für die 
Exekutive zuständigen Stellen wurde daher das 
Verlangen nach einer Anderung der einschlägigen 
BestJimmungen des KFG 1967 dahin gehend er
hoben, daß der Zulassungs besitzer von Gesetzes 
wegen als vermuüicher Täter - wenn auch 
widerlegbar - gelten soll. Eine Prüfung dlieses 
Vorschlages, insbesondere durch das BKA - Ver
fassungs dienst, hat jedoch ergeben, daß eine 
derartige Regelung im Widerspruch zu Art. 6 
Abs. 2 der Konvention zum Schutze der Men
schenrechte und Grundfreiheiten, BGBL Nr. 210/ 
1958, stünde, der bestimmt: "Bis zum gesetz
lichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daß 
der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte 
unschuldig ast"; dies deshalb, weil aus dieser Be
stJimmung gefolgert werden muß, "Die Beweis
last für die Schuld liegt bei der Strafverfolgungs
behörde und ein etwa bestehender Zweifel wirkt 
zugunsten des Angeklagten" (Bericht der Men
sehenrechtskommission 488/1966 österreich ge
genüber Italien Abs. 179). 

Ferner führt der Verfassungsgerichtshof zu 
dieser Frage aus: "Wenn von dem einer straf
baren Handlung Angeklagten bis zum gesetz
lichen Nachweis seiner Schuld zu vermuten ist, 
daß er unschuldig ist, muß dies vielmehr noch 
·für jeden Verdächtigen gelten, der überhaupt 
nicht angeklagt wurde." (Erk des VfGH 
Slg. 5231.) 

Mit der neuen Fassung des § 103 Abs. 2 soll 
eine weitgehende Entlastung der Exekutive nun 
zunächst dadurch erreicht werden, daß grund
sätzlich die Zustellung der Strafverfügung an den 
'Zulassungsbesitzer möglich sein soll und daß 
diese Zustellung überdies auch als Aufforderung 
zur Auskunftserteilungim Sinne des zweiten 
Satzes der neugefaßten Gesetzesstelle gelten soll. 

Beide Möglichkeiten hätten zur Folge, daß um
fangreiche Lenkerausforschungen hinfällig wür
den. 

Der neugefaßte § 103 Abs. 2 soll darüber hin
aus aber auch durch die Bestimmung, daß die 
Strafverfügung "als Verfolgungshandlung (§ 32 
Abs. 2 VStG 1950) auch gegen denjenigen, der 
im Zeitpunkt der Begehung der übertretung das 
Kraftfahrzeug gelenkt oder den Anhänger ver
wendet hat" gilt, für die infolge der verwaltungs
vereinfachenden Würkung der neuen Vorschrift 
voraussichtlüch verhältnismäßig wenigen nicht er
faßten Fällen den entscheidenden Vorteil der 
Verjährung gemäß § 31 Abs: 3 VStG 1950 (drei 
Jahre nach dem Zeitpunkt des Abschlusses der 
strafbaren Täuigkeit oder des Aufhörens· des 
strafbaren Verhaltens) bringen und so der Be
hörde auch in dieser Richtung Entlastung ver
schaffen. Die ,in der Neufassung ferner vorge
sehene Besuimmung, daß die Strafverfügung als 
nicht erlassen gilt, wenn der Zulassungsbesitzer 
binnen einer Woche nach Zustellung der Straf

. verfügung, d. h. während der Einspruchsfrist 
gegen die Strafverfügung, der Behörde mitteilt, 
wer das Kraftfahrzeug im Zeitpunkt der Be
gehung der angezeigten Verwaltungsübertretung 
gelenkt oder den Anhänger verwendet hat oder· 
wann er diese Auskunft erteilen kann, soll 
schließlich die Beweispflicht von der Behörde 
wegnehmen und diese mithin auch ,in dieser Rich
tung entlasten. 

Der zweite Satz dieser Bestimmung, der gel
tendes Recht ist, soll lin Zukunft nur mehr für 
die Lenkerausforschung in den Fällen herange
zogen werden, die nicht mit einer Strafverfügung 
erledigt werden können, sondern eines münd
lichen Verfahrens bedürfen. Hier wurde die 
Pflicht zur Auskunftserteilung "ohne unnötigen 
Verzug", d. h. unverzüglich, sobald es in der 
Macht des Zulassungsbesitzers liegt, festgesetzt; 
dies entspricht der Judikatur des Verwaltungs
gerichtshofes (vgl. Erk. vom 22. Dezember 1969, 
1104/69). LedigLich im Falle der ohne Ermitt
lungsverfahren hinsichdich der Person des Len
kers erlassenen Strafverfügung soll die Auskunft 
während der Einspruchsfrist (§ 49 Abs. 1 VStG) 
erfolgen können. Hier war auch vorzusorgen, 
daß die Nennung der Person des Lenkers erst 
später erfolgen kann, weil z. B. zwei Personen 
in Frage kommen, die zu dem fraglichen Zeit
punkt einander beim Lenken ablösen sollten und 
die sich derzeit auf einer Auslandsfahrt befinden. 
Wenn der Zulassungsbesitzer nach deren Rück
kehr die Auskunft nicht unverzüglich erteilt, 
macht er sich nach dem zweiten Satz strafbar. 

Die Voraussetzungen, unter denen die Straf
verfügung als nicht erlassen gelten soll, wurden 
so eingehend und weit umrissen, daß gewähr
leistet ist, daß die Strafverfügung wirklich nur 
dann gilt, wenn auf Grund der Mitteilungen 
bzw. Unterlassung der Mitteilungen des Zulas-
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sungsbesitzers der Verdacht gegen diesen als im 
Sinne des § 32 Abs. 1 VStG gegeben anzunehmen 
ist. . 

Das "Lenken eines Kraftfahrzeuges oder die 
Verwendung eines Anhängers" kann auch zwei 
oder mehreren Personen "überlassen" werden; 
sie erfolgt durch übergabe des Zulassungsscheines 
und der Fahrzeugschlüssel und kann mit In
struktionen über Zeiten und Wegstrecken ver
bunden werden, nach denen die betreffenden 
Personen einander beim Lenken ablösen sollen. 

Zu Z. 237: 

Siehe zu § 2 Z. 37 b. 

Zu Z. 238: 

übereinstimmung mit § 13 Abs. 5 

Zu Z. 239: 

Siehe zu § 2 Z. 37 b. 

Zu Z. 240: 

Siehe zu § 2 Z. 37 b. 

Zu Z. 241: 

Die bezüglichen Genehmigungs- (§ 28 Abs. 4) 
und Zulassungsbestimmungen (§ 41 Abs. 2 lit. n) 
waren durch diese Verwendungsvorschrift zu er
gänzen. 

Zu Z. 242: 

Siehe zu § 104 Abs. 2 lit. g. 

Zu Z. 243: 

Die Praxis zeigt, daß auch hinsichtlich der 
Breite von Anhängern für einspurige Motorfahr
räder ein Bedürfnis nach der Möglichkeit einer 
Ausnahmebewilligung besteht. 

Zu Z. 244: 

Da sowohl beim Sattelzugfahrzeug als auch 
beim Sattelanhänger lin deren höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht die aufzunehmende bzw. über
tragene Sattellast enthalten ist, könnte nach der 
geltenden Fassung durch zweimaliges Zählen der 
Sattellast die Grenze von 38.000 kg um bis zu 
14.000 kg überschritten werden. 

Zu Z. 245: 

Auch bei diesen Fahrten sollen die Fahrzeuge 
mit der gelben "R"-Tafel gekennzeichnet wer
den. 

Zu Z. 246: 

Bisher war nicht klargestellt, ob das Abschlep
pen auf einer Abschleppachse als Ziehen "mit 
einer starren Verbindung" oder als "teilweises 
Hochheben" anzusehen ist. 

Zu Z. 248: 

Siehe zu § 2 Z. 37 b. 

Zu Z. 249: 

Bei der Bewilligung zur Beförderung von mehr 
als acht Personen mit Lastkraftwagen handelt es 
sich um eine Maßnahme für Notfälle, von der er
fahrungsgemäß nur selten und unter besonderen 
Umständen (geländegängige Fahrzeuge) Gebrauch 
gemacht wiird. Es ist auch vom Standpunkt der 
Sicherheit und Bequemlichkeit der Fahrgäste da
nach zu streben, daß soweit als möglich Omni
busse zur Personenbeförderung eingesetzt wer
den. Lastkraftwagen für Personenbeförderung 
werden wegen der Seltenheit der Erteilung von 
Bewilligungen gemäß § 106 Abs. 5 praktisch 
nicht erzeugt. Daher wurden die Bauvorschriften 
(aus § 6 und § 87 Abs. 4), die eine solche 
dauernde Zweckbestimmung voraussetzen, als. 
Bedingung für die Erteilung der Bewilligung ge
faßt. Das Erfordernis einer Versicherungsbe
stätigung ergibt sich aus Z. IV lit. B des Prämien
tarifs für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche
rung (in der Fassung der Verordnung des Bun
desministeriums für Finanzen, BGBI. Nr. 469/ 
1973),derzufolge die Erweiterung der Versiche
rungsdeckung auf mehr als acht Personen gegen 
Zahlung einer Zusatzprämie gesondert vereinbart 
werden muß. 

Zu Z. 250: 

Siehe zu § 2 Z. 37 b. 

Zu Z. 251: 

Siehe zu § 20 Abs. 7 vorletzter Satz. 

Zu Z. 252: 

Siehe zu § 65 Abs. 1 Z. 1. 

Zu Z. 252 a: 

Siehe § 12 Universitäts-Organisationsgesetz 
(UOG), BGBl. Nr. 258/1975, und § 13 Allge
meines Hochschul-Studiengesetz, BGBI. Nr. 177/ 
1966. 

Zu Z. 252 b: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 253: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 254: 

Siehe zu § 102 Abs. 5 Einleitung. 

Zu Z. 255: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 256: 

Zu Z. 247: Die Bestimmungen über die Lenkerprüfung 
Bisher haben derartige Beleuchtungsvorschrif- enthalten im § 70 Abs. 7 dritter Satz schon jetzt 

ten gefehlt. eine ähnliche Vorschrift. Der in dieser Bestim-
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mung enthaltene Grundsatz soll auch bei der 
Lehrbefähigungsprüfung gelten. 

Zu Z. 257: 

Siehe zu § 102 Abs. 5 Einleitung. 

Zu Z. 258: 

Siehe zu § 102 Abs. 5 Einleitung. 

Zu Z. 259: 

Es soll verhindert werden, daß Personen 
übungsfahrten durchführen, die nicht auch gleich
zeitig alle sonstigen Voraussetzungen für die Er
teilung der angestrebten Lenkerberechtigung er
füllen. Siehe auch zu § 122 Abs. 2; das ärztliche 
Gutachten ist gemäß § 67 Abs. 2 zweiter Satz ein 
Jahr gültig, so daß eine zweimalige Untersuchung 
vermieden ist. - Da eine Einflußnahme auf die 
Fahrweise des Lernenden durch den Lehrenden 
bei Motorrädern nicht möglich ist, sollen Übungs
fahrten mit Fahrzeugen der Gruppe A nicht er
folgen können. 

.zu Z. 260: 

Da der Sinn der Übungsfahrt die Ausbildung 
eines Bewerbers um eine Lenkerberechtigung ist, 
muß verhindert werden, daß eine Person durch 
längere Zeit - wenn auch in Begleitung - fährt, 
ohne eine Lenkerprüfung abzulegen. Den Erfor
dernissen der Praxis entsprechend sollen eine 
Befristung und die auch bei Lenkerberechtigungen 
möglichen Beschränkungen (§ 65 Abs. 2) auch für 
Übungsfahrten vorgesehen werden können. 

Zu Z. 261: 

Es soll verhindert werden, daß der Lehrende 
für die Übungsfahrt belieb[ge Fahrzeuge verwen
det, die nicht den Erfordernissen des Abs. 5 ent
sprechen. 

Zu Z. 262: 

Siehe zu § 102 Abs. 5 Einleitung. 

Zu Z. 263: 

Übereinsoimmung mit der Formulierung des 
§ 6. 

Zu Z. 264: 

Nach der derzeitigen Rechtslage ist die Ent
ziehung der Bewilligung zur Durchführung von 
übungsfahrten nicht möglich. Es ist daher ein 
dringendes Bedürfnis der Praxis, diese Mögllich
keit zu schaffen. Desgleichen &ind auch die Be
stimmungen über die Voraussetzungen erforder
lich, unter denen einer Person, der die Bewilligung 
zur unentgeltlichen, nicht gewerbsmäßig betrie
benen Ausooldung eines Bewerbers um eine Len
kerberechtigung entzogen worden ist, eine solche 
BeWli11igung neu erteilt werden darf. 
'Grundsätzlich muß die Bewilligung zur Durch-

führung von Übungsfahrten zu ent~iehen sein, 
wenn dem BewiHigungsinhaber die Berechti
gung zum Lenken von Kraftfahrzeugen ent
zogen worden ist. Hiebei hat in den Fällen, in 
denen die Lenkerberechtigung für die Gruppe 
entzogen wurde, für die die BewiHigung zur 
Durchführung von Übungsfahrten erteilt wurde, 
die Entziehung der Bewilligung zur Durchfüh
rung von Übungsfahrten jedenfalls zwingend zu 
erfolgen. Wurde dem Besitzer der Bewilligung 
hingegen die Lenkerberechtigung für eine andere 
Gruppe entzogen, so soll die Bewilligung zur 
Durchführung von Übungsfahrten nur· dann 
entzogen werden, wenn die Gründe für die Ent
ziehung der LenkerberechlJigung die Entziehung 
der Bewilligung aus Gründen der Sicherheit des 
Verkehrs und des Schutzes des Lernenden erfor
derlich machen oder zur Annahme führen, daß 
der Lehrende den Zweck der Übungsfahrten 
nicht mehr erreichen kann, so etwa, weil sich bei 
der Entpiehung der Lenkerberechtigung heraus
gestellt hat, daß er die erforderliche fachliche 
Befähigung nicht mehr besitzt. Wegen der Wich
tigkeit der Gründe, die zu einer Entziehung 
führen, ist auch die aufschiebende Wirkung einer 
Berufung abzuerkennen. 

Zu Z. 265: 

Im 125. Stück des Bundesgesetzblattes, Jahr
gang 1974, ist unter Nr. 444 die Bundes-Verfas
sungsgesetznovelle 1974 kundgemacht worden, 
wonach u. a. der administrative Instanzenzug in 
Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwal
tung, sofern der Landeshauptmann als Rechts
mittelbehörde zu entscheiden hat und nicht 
durch Bundesgesetz ausnahmsweise auf Grund 
der Bedeutung der Angelegenheiten ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, beim Landeshauptmann en
det. Der Ausdruck "aufGrund der Bedeutung 
der Angelegenheit" ist Maßstab für die Verfas
sungsmäßigkeit solcher abweichender Regelung. 
Bestimmungen, die bisher ausdrücklich einen 
Instanzenzugbis zum zuständigen Bundesmini
ster vorsahen, ohne daß dies auf Grund der Be
deutung der Angelegenheit gerechtfertigt ist, 
müssen aufgehoben werden. 

Nach dem § 123 in seiner derzeit geltenden 
Fassung läuft der Instanzenzug für sämtliche im 
Kraftfahrgesetz vorgesehenen Amtshandlungen 
bis zum Bundesminister durch. Es steht aber fest, 
daß von allen diesen Amtshandlungen nur 
denjenigen des VII. Abschnittes (Erteilung und 
Entziehung der Berechtigung zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen) Bedeutung im Sinne des 
Art. 103 Abs. 4 der eingangs zitierten Bundes
Verfassungsgesetznovelle 1974 zukommen kann. 
Daraus ergibt sich im Hinblick auf die neue 
Rechtslage, daß der § 123 ,dahin gehend zu än
dern sein wird, daß der Instanzenzug lediglich 
hinsichtlich der Angelegenheiten des VII. Ab
schnittes bis zum Bundesminister für Verkehr 
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durchläuft. Mit einer solchen Novelle des § 123 
würde die derzeit geltende Bestimmung des 
Durchlaufens des Instanzenzuges bis zum Bun
desminister für die Angelegenheiten der sämt
lichen sonsbigen Bestimmungen des Kraftfahr
gesetzes aufgehoben werden, womit die Anpas
sung an die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 
vollzogen wäre. 

Da die neugeschaffene Verfassungsrechtslage in 
vollem Umfang für Bundesgesetze, die nach 
dem 1. Jänner 1975 erlassen werden, gilt, würde 
die obige Novelle nicht der übergangsregelung 
des Art. VI der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 
1974 unterliegen und könnte sohin mit Kund
machlmg in Kraft treten. 

Die Beibehaltung des bisherigen dreistufigen 
Instanzenzuges bei der Erteilung und der Ent
ziehung der Berechtigung zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen muß, wie oben bereits erwähnt, 
"auf Grund der Bedeutung der Angelegenheit" 
als unerläßlich bezeichnet werden. Dies ist bei 
den Besnimmungen des VII. Abschnittes aus nach
stehenden Gründen der Fall: Die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Voraussetzungen für den 
Besitz einer Lenkerberechtigung müssen aus der 
Natur der Sache heraus sehr allgemein gehalten 
sein. Ihre sachgerechte Handhabung ist daher nur 
möglich, wenn diese unter der Kontrolle einer 
dritten Instanz bei der Zentralstelle steht. Bei 
der Entscheidung über die Erteilung und die Ent
ziehung muß einerseits in erster Li11lie auf die 
Verkehrssid1erheit Bedacht genommen werden, 
und zwar ohne Rücksicht auf die Bedeutung der 
Lenkerberechtigung für den Bewerber oder Be
sitzer oder andere Interessenten. Anderseits 
aber muß, soweit es die Verkehrssicherheit er
laubt, auch auf die Bedeutung der Lenkerberech
tigung für den Bewerber oder Besitzer und an
dere Interessenten besonders Bedacht genommen 
werden, da es sich sowohl um Existenzfragen als 
auch um andere besonders berücksichtigungs
würdige Interessen handeln kann, z. B. Versor
gungsengpässe oder Personalmangel bei bestimm
ten Arten von Berufskraftfahrern, wie Tankkraft
wagenlenkern oder Omnibuslenkern. Die große 
Anzahl der aus den vorerwähnten Interessenkon
flikten oft überaus problematischen Fälle, über 
die abzusprechen list, und ihre Vielfalt kann nur 
dann sachgerecht und bundeseinheitlich bewäl
tigt werden, wenn alle Erfahrungen aus der 
gesamten Rechtsprechung zentral in Evidenz ge
halten und verarbeitet werden und die Unter
behörden auf Grund der Ergebnisse dieser Ver
arbeitung einheitlich informiert und geleitet wer
den. überdies wird gerade in Angelegenheiten 
der Erteilung und Entziehung ~er Lenkerberech
tigung von seiten der Parteien direkt oder in
direkt auf Behörden ein erheblicher Druck aus
geübt, dem besonders die Unterbehörden leichter 
standhalten können, wenn es möglich ist, sich 
auf wohldurchdachte und begründete, allgemein 

verbindliche einheitliche Richtlinien der Zentral
stelle zu berufen. 

Die Beseitigung des unerläßlichen Regulativs 
einer mi11listeriellen dritten Instanz würde seht 
rasch eline erhebliche lokale Verschiedenheit tin der 
gegenstän~lichen behördlichen Entscheidungs
praxis zur Folge haben. Eine derartige Unter
schiedlichkeit in einer Bundessache in Gesetzge
bung und Vollziehung würde aber immer häu
figer Anlaß zu Beunruhigung und Streit geben. 

Zu Z. 266: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Z~ Z. 267: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 268: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 269: 

Die bisherige' Fassung "sind zu bestellen" hat 
zu der irrigen Auffassung geführt, daß eine Per
son, bei der alle Voraussetzungen vorliegen, 
einen Rechtsanspruch auf die Bestellung zum 
Sachverständigen hätte. Die nunmehrige Fassung 
findet sich bereits in § 126 Abs. 2 und 3 und in 
§ 127 Abs. 2 und 3. 

Zu Z. 269 a: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 269 b: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 270: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 270 a: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 271: 

Siehe zu § 124 Abs. 2. 

Zu Z. 271 a: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 271 b: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 271 c: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 272: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 272 a: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 272 b: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 
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Zu Z. 272 c: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 273: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 273 a: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 lit. e. 

Zu Z. 273 b: 

Siehe zu § 109 Abs. 1 Ht. e. 

Zu Z. 274: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 275: 

Der HöchstJbetrag von 12.000 S für V,er.gütun
gen für Sachvel'ständige wurde in § 66 Abs. 2 
KDV 1967 mit 1. Jänner 1968 eingeführt und 
durch die Kraftfahrgesetz-Novelle 1971 unverän
dert in das Gesetz übernommen. Die seither ein
getretenen Veränderungen der wirtschaftlichen 
V erhäl tnisse machen eine Anhebung dieser 
Grenze erfor,derlich. 

Zu Z. 276: 
Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 277: 
Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 278: 
Anpassung an das StGB 1974. 

Zu Z. 279: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 280: 
Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 281: 
Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 282: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 283: 

Siehe zu § 2 Z. 37 b. 

Zu Z. 284: 

Siehe zu § 2 Z. 37 b. 

Zu Z. 285: 

Diese Bestimmung ist im KFG unvollständig 
gefaßt gewesen und war richtigzustellen. 

Zu Z. 286: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. - Analog zu Abs. 7 war 
auch für den Fall vorzusorgen, daß eine neue 
Bestimmung nach der Genehmigung eines Fahr
zeuges oder, seiner Type, aiber noch vor seiner 
ersten Zulassung in Kraft tritt. 

Zu Z. 287: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 288: 

Die generellen Ausnahmemöglichkeiten für 
Altfahrzeuge waren den individuellen (Abs. 4) 
anzugleichen. Je nach Lage des Falles wird das 
Genehmigungs- oder das erste Zulassungsdatum 
bzw.das Datum des Importes heranzuziehen sein; 
dieses zum Beispiel dann, wenn verhindert wer
den soll, daß Fahrzeuge in der früheren Aus
führung unter Berufung auf das Genehmigungs
datum weiter in den Handel .gebracht werden 
und damit die Einhaltung einer neuen Sicherheits
vorschrift umgangen wird; vgl. Art. II Tit. c 
7. Novelle zur KDV, BGBl. Nr. 450/1975. 

Zu Z. 289: 

Nach der derzeitig,en Rechtslage verliert ein 
Fahrzeug, das wegen des Zeitpunktes sein.er ersten 
Genehmigung unter eine Ausnahmebestimmung 
fällt, dieses Vorrecht, wenn es nachträglich -
auch wegen Knderung ,eines anderen technischen 
Merkmales - neuerlich genehmigt wird. Bei
spiel: ein vor dem 1. Jänner 1968 typengeneh~ 
migtes Fahrzeug braucht kerne Verankerungsvor
richtungen für Sicherheitsgurten aufzuweisen; 
wird es 1973 wegen Einbaus eines stärkeren Mo
tors einzeln genehmigt, so ist nunmehr das Datum 
der Einzelgenehmigung maßgebend, wodurch die 
Ausnahmebestimmung nicht mehr anwendbar ist. 
Die vorliegende Bestimmung soH diese Benach
teiligungen beseitigen. Das spätere Genehmi
gungsdatum soll nur dann maßgebend sein, wenn 
die Merkmale des ,Fahrzeuges wesentlich ver
ändert wurden, hinsichtlich dessen die Ausnahme
bestimmung anzuwenden war. Beispiel: Fahr
zeuge, die vor dem 1. Oktober 1973 genehmigt 
wurden, sind von den Bestimmung,en des § 1 d 
Abs. 1 KDV üher die Begrenzung des Kohlen
monoxids im Auspuffgas befreit. Ein nachträg
lich eingebauter Motor, der Anlaß zu einer 
neuen Einzelgenehmigung gibt, muß jedoch den 
angeführten Vorschriften entsprechen. 

Zu Z. 290: 

Siehe zu § 40 Abs. 6. 

Zu Z. 291: 

Siehe zu § 14 Ahs. 3. 

Zu Z. 292: 

Siehe zu § 2 Z. 37 a. 

Zu Z. 293: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 294: 

Siehe zu § 106 Abs. 5. - Im Hinblick auf die 
Neufassung des § 1 Abs. 2 lit. d und § 20 Abs. 1 
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lit. f kann die Mitvollziehung des Bundesministers 
für Landesverteidigung bezüglich der Schein
werfer, Leuchten und Rückstrahler (früher gemäß 
§ 14 Abs. 9) entfallen. 

Zu Z. 295: 

Siehe zu § 136 AJbs. 1 lit. 1. 

Zu Z. 296: 

Siehe zu § 26 a. 

Zu Z. 297: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 298: 

Gemäß § 3 Abs. 1 Z. 2 lit. a BGB1. Nr. 25/ 
1972 hat der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz den Kompetenztatbestand "Volks
gesundheit" vom Bundesminister für soziale Ver
waltung (siehe § 136 Abs. 1 lit. e) übernommen; 
siehe auch Bundesministeriengesetz 1973, BGB1. 
Nr. 389, AnLage Teil 2 Lit. E Z. 3. 

Zu Z. 299: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Z. 300: 

Siehe zu § 1 Abs. 4. 

Zu Art. 11: 

Art. 11 will - analog zu § 133 Abs. 1 zweiter 
Satz - sicherstellen, daß auch "alte" Lenkerbe
rechtigung.en indem neu vorgesehenen Umfang 
gelten. 

Nach der bisherigen Regelung konnten aUe 
Personenkraftwagen und Kombinationskraft
wagen auf Grund einer Lenkerberechtigung für 
die Gruppe B gelenkt werden, nunmehr umfaßt 
die Gruppe B nur Fahrzeuge mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht bis 3500 kg. Da es aber 
vereinzelte Fahrzeuge g,eben kann, deren Gesamt
gewicht höher ist (z. B. aus Lastkraftwagen um
gebaut), soll für sie - ·zur Vermeidung von Här
ten - die bisherige Lenkerherechtigung für die 
Gruppe B genügen. 

Zu Art. IV: 

1. Auf Grund eingehender technischer und 
medizinischer Untersuchungen ist es heute be
reits als unbestritten anzus.ehen, daß in der ülber
wiegenden Anzahl von KraftfahrzeugunfäUen 
die Verletzungsfolgen milder gewesen wären, 
wenn die betreff·enden Lenker und beförderten 
Personen Sicherheitsgurte angelegt gehabt hätten, 
oder daß sie glimpflicher ausgefallen oder gar 
nicht eingetreten sind, eben wei:l die Betroffenen 
Sicherheitsgurte benützt hatten. Schätzungen, 
die von einer in den nordischen Staaten Däne
mark, Finnland, Norwegen und Schweden zur 
Prüfung der mit einer gesetzlichen Pflicht zur 

Anlegung von Sicherheitsgurten verbundenen 
Fragen eingesetzten amtlichen Kommission an
gestellt worden sind, lassen erwarten, daß die 
Anzahl der tödlichen Unfälle um mehr als ein 
Drittel und die Anzahl der körperlichen Ver
letzungen um mehr als ein Viertel vermindert 
w,erden könnten, wenn 75 v.H. der Fahrer 
und Beifahrer von Personenkraftwagen einen 
Dreipunktgurt verwenden würden. Unter
suchungen der schweizerischen Ber,atungsstelle 
für UnfaHverhütung haben ergeben, daß durch 
das Tragen von Sicherheitsgurten 72 v. H. der 
schweren Verletzungen vermieden werden könn
ten. Sicher ist, daß in einigen wenigen Fällen 
gerade die Verwendung eines Sicherheitsgurts 
Verletzungsfolg,en nach sich gezogen hat, doch 
sind diese Verletzungsfolgen insgesamt gering 
im Vergleich zu den schweren Schäden, die auf 
den Nichtgebrauch von Sicherheitsgurten zurück
zuführen sind. 

Die Erkenntnis über den Wert des Sicher
heitsgurts ist, im Verein mit ständigen Hin
weisen und Mahnungen der berufenen Stellen, 
so weit gereift, daß sie heute bald jedem Kraft
fahrer einsichtig ist. Erfeulicherweise läßt. sich 
auch feststeHen, daß die Verwendung. von Sicher
heitsgurten eine immer größere Verbreitung 
findet. Es scheint damit die Zeit gekommen, daß 
der Gesetzgeber auf den Plan tritt. Bloße Mah
nungen und Hinweise allein können keinen an
haltenden und durchschlagenden Erfolg gewähr
leisten, weil viele Insassen von Kraftfahrzeugen 
nach wie vor eine Scheu haben, den Sicherheits
gurt anzulegen, sei dies auch bloß aus Leichtfer
tigkeit oder Bequemlichkeit. 

2. Mit der 2. Kraftfahrgesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 286/1974, sind die Voraussetzungen für die 
Verwendung von Sicherheitsgurten insoweit ge
schaffen worden, aIs für die dort näher bezeich
neten Sitzplätze bestimmter Kraftfahrzeuge die 
Ausrüstung mit Sicherheitsgurten vorgeschrieben 
worden ist. Mit der Ausrüstung allein ist es frei
lich nicht getan, wenn der Gesetzgeber nicht auch 
folgerichtig den zweiten Schritt setzt und den 
Gebrauch der Sicherheitsgurte bewirkt. Dies soll 
mit dem vorliegend entworfenen Art. IV im 
Verein mit der 3. Kraftfahrgesetz-Novelle ge
schehen. 

3. Verfassungsrechtliche Bedenken, den Ge
brauch von Sicherheitsgurten zur Pflicht zu 
machen und an den Nichtgebrauch von Sicher
heitsgurten zivilrechtliche Folgen zu knüpfen, 
bestehen nicht; Bestimmungen der österreichi
schen Grundrechtsordnung stehen einer solchen 
Regelung nicht entgegen. Der vom Bundes
ministerium für Justiz im allgemeinen Begut
achtungsv,erfahren versendete Entwurf des 
Art. IV hatte keine ausdrückliche Pflicht zum 
Gebrauch von Sicherheitsgurten vorgesehen, weil 
eine solche Pflicht außer rechtlich als eine Ein-
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schränkung der persönlichen Freiheit empfunden 
werden könnte. Auch wurde ins Treffen geführt, 
daß ein ausdrückliches Gebot eine wirksame Kon
troHe durch die Sicherheitsbehörden bedingen 
würde, die aber tatsächlich nicht erreicht werden 
könnte. Im allgemeinen Begutachtungsverfahren 
ist aber die überwiegende Anzahl der Stellung
nahmen für eine ausdrückliche Pflicht zum Ge
brauch der Sicherheitsgurte eingetreten, vor allem 
mit der Begründung, daß sonst für rechtsun
kundige Personen nicht mit der nötigen Klarheit 
herausgestellt werde, mit dem Nichtgebrauch der 
Sicherheitsgurte werde eine Rechtspflicht verletzt. 
Die ausdrückliche Pflicht zum bestimmungsge
mäßen Gebrauch der Gurte ist nun im Abs. 1 
erster Satz verankert. 

4. Die Überlegungen zu der Zivilrechtsfolge 
des Mitverschuldens sind einerseits von der Tat
sache getragen, daß die zahllosen Kraftfahrzeug
unfälle mit schweren und schwersten Verletzungs
folgen zu einer dringenden Angelegenheit der 
Volksgesundheit und der Volkswirtschaft gewor
den sind und daher die Frage des Gurtenge
brauchs die Allgemein'heit in erheblichem Maß 
angeht, anderseits von der Überzeugung, daß es 
dem einzelnen, der den Sicherheitsgurt nicht ge
braucht, obwohl ihm dies zuzumuten und es mit 
seinen Aufgaben vereinbar ist, auferlegt werden 
kann, den Schaden an seinem Körper, der bei 
bestimmungs gemäßem Gebrauch des Sicherheits
gurts nicht eingetreten wäre, zumindest teilweise 
oder ganz selbst zu tragen. Obzwar die heieinem 
Verkehrsunfall verletzten Personen, die keine 
Sicherheitsgurte getragen haben, die vollen 
Leistungsansprüche gegen den Sozialversicherungs
träger behalten, sich dessen Zessionsanspruch ge
gen den Schädiger jedoch dadurch verringert, daß 
der Deckungsfonds infolge des nunmehr aus
drücklich angeordneten Mitverschuldens des Ver
letzten gekürzt wird, ist zu hoff.en, daß die mit 
dem Nichtgebrauch der Gurte venbundenen zivil
rechtlichenFolgen genügen werden, um die er
forderliche Motivationskraft zu entfalten, sich 
der Sicherheitsgurte zu bedienen. Eine Ein
schränkung der rechtlichen Wirkungen des Mit
verschuldens bloß auf den Ersatz des immateriel
len Schadens, also das Schmerzengeld, wie sie 
im Begutachtungsverfahren angeregt worden ist, 
würde zu einer Systemwidrigkeit im Schadener
satzrecht und zu einer Verminderung der Wirk
Isamkeit des Gesetzesbefehls führen, abgesehen 
davon, daß eine verschiedene Behandlung der 
einzelnen Arten von Personalschäden den Ge
richten zusätzliche und oft schwer lösbare Fra
gen auflasten würde. 

Durch die Wendung im ersten Satz des Abs. 1, 
daß jeder Lenker und jede beförderte Person "je 
für sich" zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des 
Sicherheitsgurts verpflichtet ist, wird aus.gedrückt, 
daß sich die positive Rechtspflicht nur auf die 
eigene Person und niemals auf andere bezieht. 

5. Nach Abs. 1 zweiter Satz ist die Rechtsfolge, 
die an den Nichtgebrauch des Sicherheitsgurts im 
Fall der Tötung oder Verletzung durch einen 
Unfail geknüpft wird, das Mitverschulden des 
Getöteten oder Verletzten an seiner Tötung oder 
Verletzung. Es ist dies ,eine Folge, die schon aus 
dem geltenden Recht abgeleitet werden könnte; 
denn der Zweck der durch die 2. Kraftfa'hrgesetz
Novelle gebotene Ausrüstung von Kraftfahr
zeugen mit Sicherheitsgurten ist die Milderung 
von Personenschäden bei Kraftfahrzeugunfällen. 
Es könnte sohin schon heute die Rechtsmeinung 
vertreten werden, daß derjenige, der den er
kennbaren Zweck ,der Rechtsnorm durch den 
Nichtgebrauch des Sicherheitsgurts mißachtet, 
an den etwaigen sein Leben. oder seine Gesund
heit treffenden Unfallsfolgen mitschuldig ist. 
Um darürber jedoch jeden Zweifel auszuschließen, 
scheint es notwendig, dies ausdrücklich auszu
sprechen. Außerdem ist es geboten, durch die 
ausdrückliche Unterstellung eines Mitverschul
dens eine Berufung auf eine hloße culpa levissima 
auszuschalten. 

Hervorzuheben ist, daß der Getötete oder 
Verletzte selbstverständlich nicht als mitschuldig 
am Unfall schlechthin, sondern nur an' den Un
fallsfolgen, seiner Tötung oder seiner Verletzung, 
soweit diese durch den Nichtgebrauch des Sicher
heitsgurts bedingt sind, anzusehen ist. 

Eine ausdrückliche Anordnung, auch das vor
schriftswidr,ige Nichtanbringen der Sicherheits
gurte ,durch den Zulassungsbesitzer und das Be
nützen eines vorschriftswidrig nicht mit Sicher
heitsgurten au~gerüsteten Kraftfahrzeugs durch 
den Lenker seien ebenfalls als Mitverschulden im 
Fall eines Unfalls zu werten, ist nicht erforder
lich. Wenn der Zulassungsbesitzer oder der Len
ker eine ihm durch das Kraftfahrgesetz 1967 auf
erlegte Pflicht verletzt hat und diese Unterlas
sung für die Folgen eines Unfalls mitursächlich 
ist, so hat er gemäß § 1311 ABGB für die Folgen 
seines Verhaltens einzustehen; er hat ja "ein 
Gesetz, das den (zufälligen) Beschädigungen vor
zubeug~n sucht, übertreten". 

Der dritte Satz des Abs. 1 spricht aus, daß ein 
Mitverschulden des Geschädigten ,dann und so 
weit nicht gegeben ist, als der Nichtgebrauch 
des Sicherheitsgurts durch den Geschädigten für 
seine Verletzung oder seine Tötung nicht ursäch
lich gewesen ist. Die Umkehr der Beweislast 
ist dadurch gerechtfertigt, daß der Zweck der 
Schutzvorschrift in erster Linie die Vermeidung 
einer Verletzung oder ·der Tötung des Lenkers 
und des sonstigen Benützers eines mit Sicher
heitsgurten ausgerüsteten Sitzplatzes eines Kraft
fahrzeugs ist; ,es ,soll dem Verletzerder Rechts
pflicht zusätzlich zu der Rechtsfolge des Mitver
schuldenseine weitergehende Behauptungslast 
und Beweispflicht auferlegt werden. 
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6. Der Abs. 2 umschreiht Sachverhalte, auf die 
der Abs. 1 nicht anzuwenden ist: 

Die Ausnahme der Z. 1 ist notwendig, weil die 
Pflicht zur Ausrüstung eines Kraftfahrzeugs mit 
Sicherheitsgurten nur für ,den Geltungsbereich 
des KFG 1967 angeordnet ist (§ 1 
Abs. 1 KFG 1967: "Die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sind, sof.ern im Abs. 2 nichts 
anderes festgesetzt ist, auf Kraftfahrzeuge und 
Anhänger, die auf Straßen mit öffentlichem Ver

,kehr ... verwendet werden, und auf den Verkehr 
von diesen Fahrzeug,en auf solchen Straßen an
zuwenden"). 

In der Z. 2 werden Lagen berücksichtigt, die 
den Nichtgebrauch des Sicherheitsgurts wegen 
Unzumutbarkeit entschuldigen. Hierzu ge~ören 
die Fälle der ganz geringen Gefahr, so daß kein 
vernünftiger Grund besteht, den Sicherheitsgurt 
anzulegen (entsprechend dem § 114 Abs. 4 KFG 
1967 in der ,Fassung der 2. KFG-Novelle), aber 
auch die Besonderheiten der Verkehrslage, die 
eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit des 
Fahrers erfordern, wie etwa bei schwierigen 
Ausweichbewegungen oder - möglicherweise im 
Einzelfall - bei Fahrten auf einer engen Straße 
unmittelbar am Seeufer oder im Gebirge. 

Die Ausnahme der Z. 3 ist erforderlich, weil 
bei einer Unmöglichkeit des bestimmungsge
mäßen Gebrauches der Schutzzweck des Gesetzes 
in sein Gegenteil verkehrt würde, wollte man 
auch in solchen Fällen die ausdrückliche Pflicht 
belassen. Die im allgemeinen' Begutachtungsver
fahren im Entwurf noch genannte "persönliche 
Beschaffenheit des Insassen", die den Nichtge
brauch des Sicherheitsgurts wegen Unzumutbar
keit entschuldigt hätte, ist wegen der in zahl
reichen Stellungnahmen befürchtete Auslegungs
schwierigkeiten nicht aufrechterhalten worden; 
nun wird nur noch von der Körpergröße ge
sprochen, was sich auf ein Kind oder einen Men
schen von kindlich kleinem Wuchs ,bezieht, für 
die der Gebrauch eines Sicherheitsgurts unmöglich 
ist, weil sie sich im FaU eines heftigen Anpralls 
damit erwürgen würden. Das neu eingefügte 
Tatbestandsmerkmal der "schwersten körper
lichen Beeinträchtigung" soll zwar einerseits auf 
schwerst behinderte Personen Rücksicht nehmen 
bei denen eine Verpflichtung zur Anlegung de~ 
Gurtes ein unmögliches Verlangen wäre, aber 
anderseits verhindern, daß man sich mit Erfolg 

auf einen Insektenstich, einen Sonnenbrand oder 
etwa einen jüngst verheilten Schlüsselbeinbruch 
berufen kann. Die Einfügung dieser Ausnahme
bestimmung scheint auch deswegen erforderlich, 
weil zu erwarten ist, daß in Zukunft auch wei
tere Sitzplätze nach kraftfahrgesetzlicher An
ordnung mit einem Sicherheitsgurt auszurüsten 
sein werden, so daß es nicht sinnvoll ist, die in 
der Ausnahmebestimmung genannten Personen 
etwa auf einen anderen Sitzplatz zu verweisen. 

Die in der f.. 4 genannte Ausnahme gründet 
sich auf die Unvereinbarkeit. Im Bericht des Aus
schusses für Verkehr und Blektrizitätswirtschaft 
(1097 Blg. NR XIII. GP) hat der Gesetzgeber 
anläßlich der Beratung der 2. Kraftfahrgesetz
Novelle ausgesprochen: "Sollte künftig eine Ver
pflichtung zur Anlegungdes Gurtes gesetzlich 
festgelegt werden, so wäre bei dieser Gelegenheit 
über eine Ausnahme (nämlich bei Einsatzfahrten) 
zu entscheiden. Sollte eine solche Ausnahme be
schJossen werden, so wäre die Benutzung des 
Gurtes entweder freizustellen oder einer Dienst
anweisung zu Üiberlassen." Diesem, Versprechen 
des Gesetzgebers für die Zukunft muß nun nach
gekommen werden. Um eine diesbezügliche An
ordnung verfassungsgesetzlich unanfechtbar zu 
machen, ist es am zweckmäßigsten, die Besonder
heit für solche Fahrzeuge in das Gesetz selbst auf
zunehmen. Unvereinbar mit dem Zweck der 
Fahrt wäre es etwa, vom Beifahrer eines Funk
streifenwagens oder eines Fahrzeuges der Krimi
nalpolizei, der auf der hinteren Sitzbank zwei 
Festgenommene sitzen hat und sie bewachen muß, 
zu verlangen, daß er sich selbst durch Anlegen 
eines Sicherheitsgurts in seiner Bewegungsfreiheit 
einsch,ränkt. 

Zu Art. VII: 

Zu Abs. 1: Art. I ist als rein legislative Maß
nahme einer VoUziehung durch Verwaltungsbe
hörden nicht zugänglich; die Vollziehung der 
durch Art. I geänderten Stellen des Kraftfahr
gesetzes bestimmt sich gemäß § 136 KFG. 

Zu Abs. 2: Art. IV erster Satz ist mangels der 
Anwendbarkeit des § 134 KFG und des :Art. VII 
ECVG einer bescheidmäßigen Vollziehung nicht 
zugänglich; er fällt vielmehr im Zusammenhang 
mit den übrigen Bestimmungen des Art. IV ge-' 
lesen unter den Kompetenztatbestand "Zivil
recht". 
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